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Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Januar 2008, ist Anfang Februar erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2000 
2035

Zweites Gesetz 
zur Änderung personalvertretungsrechtlicher 

Regelungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebes 
Nordrhein-Westfalen sowie des Landesbetriebes 

Straßenbau Nordrhein-Westfalen
Vom 26. Februar 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

2000
Artikel 1

Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines 
Sondervermögens „Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

des Landes Nordrhein-Westfalen“

In § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sonder-
vermögens „Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 
Nordrhein-Westfalen  / Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW“ vom 12. Dezember 2000 (GV. NRW. S. 754), geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung perso-
nalvertretungsrechtlicher Regelungen des Bau- und Lie-
genschaftsbetriebes NRW (BLB NRW) sowie des Landes-
betriebes Straßenbau NRW vom 3. Februar 2004 (GV. 
NRW. S. 85), wird die Angabe „30. Juni 2008“ durch die 
Angabe „30. Juni 2012“ ersetzt.

2035
Artikel 2

Änderung der Personalvertretungsrechtlichen 
Übergangsregelung

Die Personalvertretungsrechtliche Übergangsregelung 
vom 12. Dezember 2000 (Artikel 3 des Gesetzes zur 
Errichtung eines Sondervermögens „Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb NRW“ und zum Erlass personalvertre-
tungsrechtlicher Regelungen vom 12. Dezember 2000) 
(GV. NRW. S. 754), zuletzt geändert durch Artikel 53 des 
Vierten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 332), wird wie folgt geändert:

1.   Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 a)   Die Angabe „30. Juni 2008“ wird durch die 
Angabe „30. Juni 2012“ ersetzt.

 b)   Die Wörter „Ministerium für Verkehr, Energie und 
Landesplanung“ werden durch die Wörter „Minis-
terium für Bauen und Verkehr“ ersetzt.

2.   In Absatz 3 wird die Angabe „31. Dezember 2009“ 
durch die Angabe „31. Dezember 2012“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 26. Februar 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Bauen und Verkehr

Oliver  W i t t k e

– GV. NRW. 2008 S. 190

2000
Verordnung 

gem. § 23 Abs. 10 des Gesetzes zur Eingliederung 
der Versorgungsämter in die allgemeine 

Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen
Vom 13. Februar 2008

Aufgrund des § 23 Abs. 10 Satz 2 des Gesetzes zur Ein-
gliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Ver-
waltung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Okto-
ber 2007 (GV. NRW. S. 482) wird im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und 
Integration und dem Finanzministerium verordnet:

§ 1
Personalaufwand

(1) Der Personalaufwand für eine Planstelle (Vollzeit-
äquivalent) eines übergeleiteten Beamten nach § 23 
Abs. 2 Satz 1 und 2 des Gesetzes umfasst sämtliche Leis-
tungen des Dienstherrn im Rahmen der darüber erlasse-
nen besonderen Bestimmungen mit Ausnahme der 
 erworbenen Versorgungsanwartschaften und der Versor-
gungsleistungen. Zu den Leistungen gehören insbeson-
dere die Besoldung im Rahmen der besoldungsrechtli-
chen Bestimmungen sowie Beihilfeleistungen, Tren-
nungs- und Aufwandsentschädigung im Rahmen der 
darüber erlassenen besonderen Bestimmungen.

(2) Der Personalaufwand für eine Stelle (Vollzeitäquiva-
lent) eines gestellten Tarifbeschäftigten nach § 23 Abs. 2 
Satz 3 des Gesetzes umfasst insbesondere das Entgelt 
sowie die sonstigen Entgeltbestandteile, Sonderzahlun-
gen, das Entgelt im Krankheitsfall und die besonderen 
Zahlungen nach dem TV-L, TVÜ-Länder, nach ergän-
zenden Tarifverträgen sowie die Beihilfen, Trennungs-
entschädigungen und Aufwandsentschädigungen.

(3) Der Personalaufwand für ein Vollzeitäquivalent nach 
§ 23 Abs. 7 des Gesetzes im Rahmen des Nachersatzes 
umfasst die Leistungen nach den Absätzen 1 und 2.

§ 2
Pauschaler Ausgleich für Sachaufwand

Mit dem Zuschlag nach § 23 Abs. 4 des Gesetzes sind die 
in den Jahren 2008 und 2009 zu erwartenden aufgaben-
spezifi schen Besonderheiten sowie der mit der Auf-
gabenübernahme verbundene Umstellungsaufwand 
abgegolten. Zu den aufgabenspezifi schen Besonderheiten 
gehört insbesondere die Schaffung der technischen Vor-
aussetzungen für die Anwendung der vom Land zur 
 Verfügung gestellten IT-Fachverfahren durch die Kreise, 
kreisfreien Städte und Landschaftsverbände, soweit sie 
nicht durch das Land sicherzustellen sind (§ 24). Als 
Umstellungsaufwand gelten insbesondere die mit der 
Aufgabenübernahme verbundenen Implementierungs-
kosten (z. B. erhöhter Organisationsaufwand, Schulungs-
kosten), notwendige Umbaumaßnahmen zur Schaffung 
der räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung 
der Beschäftigten, die durch die Überleitung von Beam-
ten verursachte Zahlung von Reisekosten und Tren-
nungsentschädigung sowie die Gewährung von Restur-
laubsansprüchen der Beschäftigten aus dem Jahr 2007 
und Arbeitszeitguthaben einschließlich der damit ver-
bundenen Rückstellungen in der Bilanz.

§ 3
Berechnung des fi nanziellen Ausgleichs 

für die einzelnen kommunalen Körperschaften 
in den Jahren 2008 und 2009

(1) Die Berechnung des fi nanziellen Ausgleichs für die 
Jahre 2008 und 2009 erfolgt zur Vermeidung einer 
 groben Unbilligkeit auf der Basis der am 1. Januar 2008 
tatsächlich übergeleiteten Beamten und gestellten Tarif-
beschäftigten. Unterschreitet die Gesamtzahl der tat-
sächlich übergeleiteten / gestellten Beschäftigten den im 
Verteilschlüssel (Anlage 2 des Gesetzes) vorgesehenen 
Umfang (Vollzeitäquivalente) aus vom Land zu vertre-
tenden Gründen, ist für die Berechnung insoweit die 
Jahreskostenpauschale für Nachersatz (§ 23 Abs. 7 des 
Gesetzes) zugrunde zu legen.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 10 vom 26. März 2008 191

(2) Reduziert sich der Umfang der individuell fest-
gelegten  Arbeitszeit von übergeleiteten Beamten und 
gestellten Tarifbeschäftigten nach den dafür geltenden 
besonderen Bestimmungen, gilt Folgendes:

a)   Bei einem übergeleiteten Beamten wird die bisherige 
Jahreskostenpauschale weiterhin zugrunde gelegt, 
soweit das Land nicht im Einvernehmen mit der kom-
munalen Körperschaft eine Ersatzgestellung vor-
nimmt.

b)   Bei einem gestellten Tarifbeschäftigten erhält der 
Aufgabenträger einen dem Anteil der reduzierten 
Arbeitszeit entsprechenden Anteil der Personalauf-
wandspauschale von 46.500 Euro, soweit das Land 
nicht im Einvernehmen mit der kommunalen Körper-
schaft eine Ersatzgestellung vornimmt.

(3) Erhöht sich der Umfang der Arbeitszeit eines über-
geleiteten Beamten oder eines gestellten Tarifbeschäftig-
ten nach den dafür geltenden besonderen Bestimmungen, 
hat dies keinen Einfl uss auf den fi nanziellen Ausgleich.

(4) Tritt ein übergeleiteter Beamter in die Freistellungs-
phase der vom Land genehmigten Altersteilzeit ein, fi n-
den die Regelungen für Nachersatz nach § 23 Abs. 7 des 
Gesetzes Anwendung.

(5) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
kann im Einzelfall einen fi nanziellen Ausgleich gewäh-
ren, wenn in einem erheblichen Umfang übergeleitete 
bzw. gestellte Beschäftigte längerfristig ausfallen (z. B. 
Sonderurlaub, Elternzeit, Langzeiterkrankung).

(6) Die Jahreskostenpauschale wird jährlich in vier 
 Raten, jeweils zur Mitte des Quartals für das laufende 
Quartal, erstmals zum 15. Februar 2008, ausgezahlt. 
Eine Anpassung der Jahreskostenpauschale erfolgt 
jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres. 
Abweichungen aus dem vorherigen Abrechnungszeit-
raum werden mit der nächsten Quartalszahlung ver-
rechnet oder ausgeglichen.

§ 4
Versorgung der Beamten einschließlich 

der Beihilfeleistungen

(1) Die kommunalen Körperschaften zeigen dem Minis-
terium für Arbeit, Gesundheit und Soziales – bis zum 30. 
Januar eines jeden Jahres – die im Vorjahr angefallenen 
Versorgungsleistungen einschließlich der Beihilfeleistun-
gen für die Versorgungsempfänger im Sinne des § 23 
Abs. 9 an. Das Land Nordrhein-Westfalen erstattet den 
kommunalen Körperschaften die angezeigten Versor-
gungs- und Beihilfeleistungen innerhalb von 4 Wochen 
nach erfolgter Anzeige unter Verrechnung der im abge-
laufenen Jahr gezahlten Abschläge.

(2) Abschläge auf Versorgungs- und Beihilfeleistungen 
werden vierteljährlich jeweils zur Mitte des Quartals – 
erstmals zum 15. Februar 2009 – gezahlt. Grundlage für 
die Höhe der Abschläge sind die für das abgelaufene 
Jahr erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen.

(3) Sollten die gezahlten Abschläge die zu erstattenden 
Versorgungs- und Beihilfeleistungen des abgelaufenen 
Jahres übersteigen, so wird der übersteigende Betrag mit 
den zu zahlenden Abschlägen verrechnet.

(4) Die Richtigkeit der durch die kommunalen Körper-
schaften angezeigten Versorgungs- und Beihilfeleistun-
gen wird vorausgesetzt. Das Prüfungsrecht des Landes-
rechnungshofs bleibt davon unberührt.

§ 5
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer 
Kraft.

Düsseldorf, den 13. Februar 2008

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2008 S. 190

Gesetz 
über die Feststellung eines zweiten Nachtrags 

zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2007 

(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2007)
Vom 13. März 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Artikel 1

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2007 
(Haushaltsgesetz 2007) vom 30. Januar 2007 (GV. NRW. 
S. 44) in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 
2007 vom 25. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 419) wird wie 
folgt geändert:

1.  In § 1 wird die Zahl 50.082.762.000 Euro durch die 
Zahl 50.504.762.000 Euro ersetzt.

2.  Der dem Haushaltsgesetz 2007 beigefügte Gesamt-
plan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht 
und Kreditfi nanzierungsplan) wird durch den diesem 
Gesetz beigefügten Gesamtplan ersetzt.

3.  Der dem Haushaltsgesetz 2007 als Anlage beigefügte 
Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen wird 
nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nach-
trags geändert.

Artikel 2
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 13. März 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Innenminister
zugleich für

die Justizminsterin

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Bauen und Verkehr

zugleich für
den Finanzminister

Oliver  W i t t k e
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Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan

des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2007

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Haushaltsübersicht

Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgaben
tungsermäch-

tigungen
2007 2006 2007 2007 2006

(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR)

01 Landtag 1 567,0 1 567,0 92 806,4 490,0 95 044,5

02 Ministerpräsident 1 943,8 2 169,3 263 737,0 124 720,3 251 172,7

03 Innenministerium 263 980,1 177 720,4 4 250 324,2 468 187,0 4 086 296,8

04 Justizministerium 1 083 311,0 1 078 366,1 3 195 513,1 286 376,0 3 175 723,8

05 Ministerium für Schule und Weiterbildung 316 333,1 388 054,7 12 627 442,5 232 403,8 12 578 830,8

06 Ministerium für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie

455 630,8 478 838,0 5 175 485,3 414 076,3 5 149 218,1

08 Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und
Energie

229 624,6 198 908,9 980 185,2 264 277,0 1 033 329,0

10 Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

305 570,4 409 276,2 765 737,4 284 896,1 906 439,0

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1 606 176,7 1 265 796,1 3 115 305,4 400 116,3 2 870 348,2

12 Finanzministerium 778 934,9 807 420,0 1 765 009,7 124 006,0 1 759 929,3

13 Landesrechnungshof 271,0 325,7 36 167,8 100,0 36 433,8

14 Ministerium für Bauen und Verkehr 1 821 544,3 1 906 345,2 2 901 852,9 1 135 309,8 3 143 505,4

15 Ministerium für Generationen, Familie, Frauen
und Integration

104 325,0 103 449,9 1 291 010,4 23 431,0 1 310 486,8

20 Allgemeine Finanzverwaltung 43 535 549,3 41 412 187,2 14 044 184,7 297 552,0 11 833 666,5

Zusammen 50 504 762,0 48 230 424,7 50 504 762,0 4 055 941,6 48 230 424,7

Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
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F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T

( Mio EUR )

I. HAUSHALTSVOLUMEN 50.504,8

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1. Ausgaben 50.443,3
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen 47.976,9
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo -2.466,4

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 18.162,1
4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 15.639,1

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 2.523,0
5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen —
6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 56,8
7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 0,2
8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren —
9. Finanzierungssaldo -2.466,4

IV. NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 2.523,0
zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 15.639,1
Kreditermächtigung (brutto) 18.162,1

K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N

( Mio EUR )

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. —
vom Kreditmarkt (brutto) 18.162,1

Zusammen 18.162,1

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 178,5
am Kreditmarkt 15.639,1

Zusammen 15.817,6

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. -178,5
am Kreditmarkt 2.523,0

Zusammen 2.344,5

3

– GV. NRW. 2008 S. 191
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Gesetz 
über die Leistung von Abschlägen 
im Rahmen der Feinabstimmung 

der Finanzierungsbeteiligung 
der Gemeinden an den 

fi nanziellen Belastungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
aufgrund der Deutschen Einheit

Vom 13. März 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

 § 1
Höhe der Abschläge

Die Gemeinden erhalten im Rahmen der Feinabstim-
mung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an 
den fi nanziellen Belastungen des Landes aufgrund der 
Deutschen Einheit für das Jahr 2006 einen Abschlag in 
Höhe von 280 000 000 EUR, für das Jahr 2007 einen 
Abschlag in Höhe von 220 000 000 EUR und für das Jahr 
2008 einen Abschlag in Höhe von 150 000 000 EUR.

§ 2
Aufteilung der Abschläge und Verfahren, Abrechnung

(1) Die Abschläge nach § 1 erhöhen mit einem Anteil von 
87 Prozent die Schlüsselmasse für Gemeinden und mit 
einem Anteil von 13 Prozent die allgemeine Investitions-
pauschale des jeweiligen Gemeindefi nanzierungsgesetzes 
2006, 2007 und 2008. Auf der Grundlage einer Neu-
berechnung der maßgeblichen Gemeindefi nanzierungs-
gesetze 2006, 2007 und 2008 erhalten die einzelnen 
Gemeinden als Abschläge die Differenzbeträge zu den 
jeweiligen Zuweisungen aufgrund der Erhöhung nach 
Satz 1. Die Abschläge sind nicht umlagewirksam.

(2) Einzelheiten der Ermittlung nach Absatz 1 und der 
Zahlbarmachung regeln das Innenministerium und das 
Finanzministerium.

(3) Die Abschlagszahlungen nach diesem Gesetz an die 
einzelnen Gemeinden werden durch Bescheide der 
Bezirksregierungen festgesetzt. Das Innenministerium 
und das Finanzministerium können bestimmen, dass die 
Bescheide der Bezirksregierungen den Gemeinden 
unmittelbar durch das Landesamt für Datenverarbei-
tung und Statistik Nordrhein-Westfalen zuzuleiten sind.

(4) Die Abrechnung der Abschläge nach § 1 bleibt späte-
ren gesetzlichen Regelungen vorbehalten.

§ 3
Verwendung der Abschläge

Gemeinden, deren Haushalt zum Zeitpunkt der Verkün-
dung dieses Gesetzes gemäß § 75 Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), nicht ausgegli-
chen ist, haben die Abschlagszahlungen, soweit sie nach 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 auf der Erhöhung der Schlüsselmasse 
für Gemeinden beruhen, zur Rückführung ihrer Kredite 
zur Liquiditätssicherung zu verwenden. Wenn zum Zeit-
punkt der Verkündung dieses Gesetzes die Haushaltssat-
zung der Gemeinde für das Jahr 2008 noch nicht bekannt 
gemacht ist, ist abweichend von Satz 1 die Haushaltslage 
der Gemeinde im Jahr 2007 maßgeblich.

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 18. Dezember 2007 
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2008 
außer Kraft.

Düsseldorf, den 13. März 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Bauen und Verkehr
für den Finanminister

Oliver  W i t t k e

– GV. NRW. 2008 S. 195
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Gesetz zur 
Neuregelung des Kunsthochschulrechts

Vom 13. März 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Neuregelung des Kunsthochschulrechts

Artikel 1
Gesetz 

über die Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Kunsthochschulgesetz – KunstHG –)

Inhaltsübersicht

§  1 Geltungsbereich

Erster Abschnitt 
Rechtsstellung und Aufgaben der Kunsthochschulen

§  2 Rechtsstellung

§  3 Aufgaben

§  4 Freiheit der Kunst und der Wissenschaft

§  5 Finanzierung und Globalhaushalt

§  6 Ziel- und Leistungsvereinbarungen

§  7 Qualitätssicherung 

§  8 Kunsthochschulbeirat

§  9 Berichtswesen, Datenschutz, Datenverarbeitung

Zweiter Abschnitt 
Mitgliedschaft und Mitwirkung

§ 10 Mitglieder und Angehörige

§ 11  Rechte und Pfl ichten der Mitglieder und Angehöri-
gen

§ 12 Zusammensetzung der Gremien

§ 13 Verfahrensgrundsätze

§ 14 Wahlen zu den Gremien

Dritter Abschnitt 
Aufbau und Organisation der Kunsthochschule

1. Die zentrale Organisation der Kunsthochschule

§ 15 Zentrale Organe

§ 16 Rektorat

§ 17 Aufgaben und Befugnisse des Rektorats

§ 18 Rektorin oder Rektor

§ 19 Kanzlerin oder Kanzler

§ 20 Senat

§ 21 Kuratorium

§ 22 Gleichstellungsbeauftragte

§ 23 Hochschulverwaltung
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2. Die dezentrale Organisation der Kunsthochschule

§ 24 Regelungen betreffend die dezentrale Organisation

§ 25 Die Organe des Fachbereichs

§ 26 Einrichtungen; Bibliotheksgebühren

Vierter Abschnitt 
Das Hochschulpersonal

§ 27 Allgemeine Vorschriften für das Hochschulpersonal

1. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer

§ 28  Dienstaufgaben der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer

§ 29  Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer

§ 30  Berufung von Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrern

§ 31 Berufungsverfahren

§ 32  Dienstrechtliche Stellung der Hochschulehrerinnen 
und Hochschullehrer

§ 33 Freistellung und Beurlaubung

2. Das sonstige Personal der Kunsthochschule

§ 34 Honorarprofessur, Gastprofessur

§ 35 Lehrkräfte für besondere Aufgaben

§ 36 Lehrbeauftragte

§ 37  Künstlerische und wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an Kunsthochschulen

§ 38 Künstlerische und wissenschaftliche Hilfskräfte

§ 39 Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Fünfter Abschnitt 
Studierende und Studierendenschaft

1. Zugang und Einschreibung

§ 40 Einschreibung

§ 41  Qualifi kation und sonstige Zugangsvoraussetzungen

§ 42 Einschreibungshindernisse

§ 43 Exmatrikulation

§ 44  Zweithörerinnen und Zweithörer, Gasthörerinnen 
und Gasthörer

2. Studierendenschaft

§ 45 Studierendenschaft

§ 46 Studierendenparlament

§ 47 Allgemeiner Studierendenausschuss

§ 48 Fachschaften

§ 49 Ordnung des Vermögens und des Haushalts

Sechster Abschnitt 
Lehre, Studium und Prüfungen

1. Lehre und Studium

§ 50  Ziel von Lehre und Studium, Lehrangebot, Stu-
dienberatung

§ 51 Besuch von Lehrveranstaltungen

§ 52 Studiengänge

§ 53 Regelstudienzeit

§ 54 Künstlerische und wissenschaftliche Weiterbildung

2. Prüfungen

§ 55 Prüfungen

§ 56 Prüfungsordnungen

§ 57 Prüferinnen und Prüfer

Siebter Abschnitt 
Grade und Zeugnisse

§ 58 Hochschulgrade, Leistungszeugnis

§ 59 Promotion

§ 60 Habilitation

Achter Abschnitt 
Kunstausübung; Künstlerische Entwicklungsvorhaben; 

Forschung

§ 61  Kunstausübung; Künstlerische Entwicklungsvor-
haben

§ 62  Aufgaben und Koordinierung der Forschung, Ver-
öffentlichung

§ 63 Forschung mit Mitteln Dritter

Neunter Abschnitt 
Haushaltswesen

§ 64 Anmeldung zum Haushalt

§ 65 Verteilung der Haushaltsmittel

§ 66 Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

§ 67  Körperschaftsvermögen und Körperschaftshaushalt

Zehnter Abschnitt 
Aufsicht

§ 68 Aufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten

§ 69 Aufsicht in staatlichen Angelegenheiten

Elfter Abschnitt 
Anerkennung als Kunsthochschule und Betrieb 

nichtstaatlicher Kunsthochschulen

§ 70 Anerkennung und Verlust der Anerkennung

§ 71 Folgen der Anerkennung

§ 72 Kirchliche Kunsthochschulen

§ 73 Betrieb nichtstaatlicher Kunsthochschulen

Zwölfter Abschnitt 
Ergänzende Vorschriften

§ 74 Zusammenwirken von Hochschulen

§ 75 Vereinbarungen mit den Kirchen

§ 76  Verwaltungsvorschriften, Ministerium, Gebühren 
für Amtshandlungen

§ 77 Inkrafttreten, Berichtspfl icht

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Kunsthochschulen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen im Sinne des Absatzes 2 und 
nach Maßgabe des elften Abschnittes für die staatlich 
anerkannten Kunsthochschulen und für den Betrieb 
nichtstaatlicher Kunsthochschulen in Nordrhein-West-
falen.

(2) Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
sind:

1. die Hochschule für Musik Detmold,

2. die Kunstakademie Düsseldorf,

3. die Robert-Schumann Hochschule Düsseldorf,

4. die Folkwang Hochschule,

5. die Hochschule für Musik Köln,

6. die Kunsthochschule für Medien Köln und

7. die Kunstakademie Münster.

(3) Der Fachbereich Musikhochschule der Universität 
Münster steht einer Kunsthochschule gleich. Für ihn gilt 
§ 1 Abs. 4 bis 6 Hochschulgesetz.
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(4) Es bestehen Standorte der Folkwang Hochschule in 
Essen, Duisburg, Bochum und Dortmund sowie der 
Hochschule für Musik Köln in Aachen und Wuppertal. 
Der Sitz der Folkwang Hochschule im Sinne der Vor-
schriften über den Gerichtsstand ist Essen.

Erster Abschnitt 
Rechtsstellung und Aufgaben der Kunsthochschulen

§ 2 
Rechtsstellung

(1) Die Kunsthochschulen nach § 1 Abs. 2 sind Körper-
schaften des öffentlichen Rechts und zugleich Einrich-
tungen des Landes. Durch Gesetz können sie auch in 
anderer Rechtsform errichtet oder in eine andere Rechts-
form umgewandelt oder in die Trägerschaft einer Stif-
tung überführt werden. Sie haben das Recht der Selbst-
verwaltung im Rahmen der Gesetze (Artikel 16 Abs. 1 
der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen). Bei 
der Auslegung dieses Gesetzes ist auf die besonderen 
Aufgaben der Kunsthochschulen Rücksicht zu nehmen.

(2) Die Kunsthochschulen nehmen die ihnen obliegenden 
Aufgaben als Selbstverwaltungsangelegenheiten wahr, 
soweit sie ihnen nicht als staatliche Angelegenheiten 
zugewiesen sind. Der Erfüllung beider Aufgabenarten 
dient eine Einheitsverwaltung. Soweit dieses Gesetz 
nichts anderes zulässt, erledigen die Kunsthochschulen 
ihre Aufgaben in Forschung und Entwicklung, Kunst 
und Kunstausübung, Lehre und Studium in öffentlich-
rechtlicher Weise; das Ministerium kann in besonderen 
Fällen Ausnahmen genehmigen.

(3) Das Personal der Kunsthochschulen steht im Lan-
desdienst. Das Land stellt nach den Vorschriften der 
Landeshaushaltsordnung und nach Maßgabe des Lan-
deshaushalts die Mittel zur Durchführung der Aufgaben 
der Kunsthochschulen bereit.

(4) Die Kunsthochschulen erlassen nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und ausschließlich zur Regelung der dort 
bestimmten Fälle ihre Grundordnung und die sonstigen 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ordnungen. 
Alle Ordnungen sowie zu veröffentlichenden Beschlüsse 
gibt die Kunsthochschule in einem Verkündungsblatt 
bekannt, dessen Erscheinungsweise in der Grundord-
nung festzulegen ist. Dort regelt sie auch das Verfahren 
und den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ordnungen. 
Prüfungsordnungen sind vor ihrer Veröffentlichung vom 
Rektorat auf ihre Rechtmäßigkeit einschließlich ihrer 
Vereinbarkeit mit den Entwicklungszielen der Hoch-
schule zu überprüfen.

(5) Die Kunsthochschulen können sich in ihrer Grund-
ordnung eigene Namen geben und Wappen und Siegel 
führen. Kunsthochschulen ohne eigene Wappen und 
 Siegel führen das Landeswappen und das kleine Landes-
siegel.

(6) Die Kunsthochschulen sind berechtigt, zur Förde-
rung der Pfl ege der Künste sowie zur Förderung von For-
schung und Lehre, des Wissenstransfer sowie der Ver-
wertung von Forschungsergebnissen und der Ergebnisse 
der Kunstausübung und der künstlerischen Entwick-
lungsvorhaben Stiftungen des öffentlichen Rechts mit 
eigener Rechtspersönlichkeit durch Ordnung zu errich-
ten, soweit zum Erreichen dieser Zwecke eine unterneh-
merische Hochschultätigkeit nach § 5 Abs. 3 wirtschaft-
lich nicht in Betracht kommt. In der Stiftung muss die 
Hochschule einen beherrschenden Einfl uss besitzen. In 
der Ordnung sind insbesondere Regelungen zu treffen 
über

1. den Zweck der Stiftung,

2. ihr Vermögen,

3.  ihre Organe, insbesondere über den Stiftungsvorstand 
und den Stiftungsrat, der die Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Führung der Stiftungsgeschäfte 
durch den Stiftungsvorstand überwacht.

Für die Stiftung gelten hinsichtlich der Hinwirkungsbe-
fugnis des Präsidiums § 17 Abs. 2 entsprechend sowie 
hinsichtlich der Befugnisse des Präsidiums § 17 Abs. 3 
und 4 entsprechend. Die Ordnung kann eine weiterge-
hende Aufsicht des Präsidiums vorsehen. Die Stiftung 

untersteht der Rechtsaufsicht des Ministeriums; § 68 
Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend. Das Ministerium kann 
Verwaltungsvorschriften zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Stiftung erlassen.

§ 3 
Aufgaben

(1) Die Kunsthochschulen dienen der Pfl ege der Künste 
insbesondere auf den Gebieten der bildenden Kunst, der 
Musik, der darstellenden und der medialen Künste durch 
Lehre und Studium, Kunstausübung und künstlerische 
Entwicklungsvorhaben sowie Weiterbildung. Sie berei-
ten auf künstlerische Berufe und auf Berufe vor, deren 
Ausübung künstlerische Fähigkeiten erfordern. Im Rah-
men der ihnen obliegenden Lehrerausbildung und ande-
rer wissenschaftlicher Fächer nehmen sie darüber hinaus 
Aufgaben der Universitäten wahr. Sie fördern den 
künstlerischen Nachwuchs und im Rahmen ihrer Aufga-
ben den wissenschaftlichen Nachwuchs.

(2) Die Kunsthochschulen fördern bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der 
Kunsthochschule und wirken auf die Beseitigung der für 
Frauen bestehenden Nachteile hin. Bei allen Vorschlägen 
und Entscheidungen sind die geschlechtsspezifi schen 
Auswirkungen zu beachten (Gender Mainstreaming).

(3) Die Kunsthochschulen unterrichten die Öffentlich-
keit über die Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie fördern den 
Transfer ihrer künstlerischen und wissenschaftlichen 
Leistungen. Zu diesem Zweck können sie sich im Rah-
men der Gesetze auch privatrechtlicher Formen bedie-
nen, die urheberrechtliche Verwertung sowie Patentie-
rung und Verwertung von Forschungsergebnissen för-
dern und mit Dritten zusammenarbeiten.

(4) Die Kunsthochschulen wirken an der sozialen Förde-
rung der Studierenden mit. Sie berücksichtigen die 
besonderen Bedürfnisse behinderter und chronisch kran-
ker Studierender und Beschäftigter sowie der Studieren-
den und Beschäftigten mit Kindern. Sie setzen sich für 
eine angemessene Betreuung dieser Kinder ein.

(5) Die Grundordnung kann mit Genehmigung des 
Ministeriums weitere Hochschulaufgaben vorsehen, 
soweit diese mit den gesetzlich bestimmten Aufgaben 
zusammenhängen und deren Erfüllung durch die Wahr-
nehmung der weiteren Aufgaben nicht beeinträchtigt 
wird.

(6) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Kunst-
hochschulen Vereinbarungen mit Dritten treffen.

§ 4 
Freiheit der Kunst und der Wissenschaft

(1) Die Freiheit der Kunstausübung umfasst die Herstel-
lung, Verbreitung und Darbietung von Kunstwerken. Die 
Freiheit künstlerischer Entwicklungsvorhaben und der 
Forschung umfasst insbesondere Fragestellung, Metho-
dik sowie Bewertung des Ergebnisses und dessen Ver-
breitung. Die Freiheit der Lehre umfasst insbesondere 
die Durchführung von Lehrveranstaltungen im Rahmen 
der zu erfüllenden Lehraufgaben und deren inhaltliche 
und methodische Gestaltung sowie das Recht auf Äuße-
rung wissenschaftlicher oder künstlerischer Lehrmei-
nungen. Die Freiheit des Studiums umfasst, unbeschadet 
der Studien- und Prüfungsordnungen und des Klassen-
prinzips, insbesondere die freie Wahl von Lehrveranstal-
tungen, das Recht, innerhalb eines Studienganges 
Schwerpunkte nach eigener Wahl zu setzen, sowie die 
Erarbeitung und Äußerung künstlerischer oder wissen-
schaftlicher Meinungen auch zu Inhalt, Gestaltung und 
Durchführung von Lehrveranstaltungen.

(2) Die Freiheit der Kunstausübung, künstlerischer Ent-
wicklungsvorhaben und der Forschung, der Lehre sowie 
des Studiums entbindet nicht von der Treue zur Verfas-
sung. Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane 
sind zulässig, soweit sie sich auf die Organisation des 
jeweiligen Betriebes sowie dessen ordnungsgemäße 
Durchführung beziehen. Darüber hinaus sind sie zuläs-
sig, soweit sie sich auf die Förderung und Abstimmung 
von Entwicklungs- und Forschungsvorhaben, die Bil-
dung von Schwerpunkten der Entwicklungsvorhaben 
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und der Forschung sowie auf deren Bewertung gemäß 
§ 7 Abs. 2, auf die Aufstellung und Einhaltung von Stu-
dien- und Prüfungsordnungen, die Erfüllung des Weiter-
bildungsauftrages und auf die Bewertung der Lehre 
gemäß § 7 Abs. 2 sowie auf die Gewährleistung eines 
ordnungsgemäßen Studiums einschließlich des Klassen-
prinzips beziehen. Entscheidungen nach den Sätzen 2 
und 3 dürfen die Freiheit der Kunstausübung, künstleri-
scher Entwicklungsvorhaben und der Forschung sowie 
der Lehre nicht beeinträchtigen.

§ 5 
Finanzierung und Globalhaushalt

(1) Die staatliche Finanzierung der Kunsthochschulen 
orientiert sich an ihren Aufgaben, den vereinbarten Zie-
len und den erbrachten Leistungen.

(2) Die Kunsthochschulen führen einen Globalhaushalt 
auf der Grundlage eines ganzheitlichen Controllings, das 
die Kosten- und Leistungsrechnung und ein Berichtswe-
sen umfasst. Die Haushaltsmittel werden in Form von 
Zuschüssen für den laufenden Betrieb und für die Inves-
titionen zur Verfügung gestellt.

(3) Die Kunsthochschulen dürfen ungeachtet der Rechts-
form wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, über-
nehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen 
(unternehmerische Hochschultätigkeit), wenn

1.   Zwecke von Kunst, Kunstausübung, künstlerischen 
Entwicklungsvorhaben, Forschung und Lehre sowie 
des Transfers ihrer künstlerischen und wissenschaft-
lichen Leistungen oder sonstige Zwecke im Umfeld 
der Aufgaben nach § 3 dies rechtfertigen,

2.   die Einlage aus dem Körperschaftsvermögen der 
Kunsthochschule erfolgt und die Einlageverpfl ich-
tung und die Haftung der Kunsthochschule auf einen 
bestimmten und ihrer Leistungsfähigkeit angemesse-
nen Betrag begrenzt werden.

Eine unternehmerische Hochschultätigkeit für sonstige 
Zwecke im Umfeld der Aufgaben nach § 3 ist darüber 
hinaus nur zulässig, wenn dieser Zweck durch andere 
Unternehmen nicht ebenso gut und wirtschaftlich erfüllt 
werden kann.

(4) Bei der Verteilung der Einnahmen aus den Studien-
beiträgen können die Vertreterinnen und Vertreter der 
Gruppe der Studierenden im Senat hinsichtlich der Ver-
teilung der Einnahmen durch das Rektorat und im Falle 
des Bestehens von Fachbereichen die Vertreterinnen und 
Vertreter der Gruppe der Studierenden im Fachbereichs-
rat hinsichtlich der Verteilung des dem Fachbereich zuge-
wiesenen Anteils der Einnahmen durch die Fachbereichs-
leitung Empfehlungen und Stellungnahmen abgeben.

(5) Die Kunsthochschulen dürfen bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben durch Sach-, Geld- oder Dienstleistungen Drit-
ter unterstützt werden und auf diese Leistungen in geeig-
neter Weise hinweisen (Kunsthochschulsponsoring). Das 
Angebot von Dritten zur Bereitstellung von Mitteln ist 
dem Rektorat oder der von ihm beauftragten Stelle anzu-
zeigen. Die Annahme wird durch die Kunsthochschule 
erklärt; hierbei sind entstehende Folgelasten angemessen 
zu berücksichtigen. Nimmt die Kunsthochschule das 
Angebot an, stimmt sie damit zugleich der Inanspruch-
nahme der mit der Einwerbung verbundenen Vorteile für 
die beteiligten Mitglieder der Kunsthochschule zu.

(6) Die Kunsthochschulen können für die Inanspruch-
nahme von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen im 
Falle einer wirtschaftlichen Verwertung von Studien- 
oder Prüfungsleistungen durch die Studierenden sowie 
der Ergebnisse der Kunstausübung oder der Ergebnisse 
künstlerischer Entwicklungsvorhaben durch das Perso-
nal von diesen ein Entgelt erheben.

§ 6 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen

(1) Zur Steuerung des Kunsthochschulwesens entwickelt 
das Land strategische Ziele und kommt damit seiner 
Verantwortung für ein angemessenes Angebot an Hoch-
schulleistungen nach. Auf der Grundlage dieser strategi-
schen Ziele werden die hochschulübergreifenden Aufga-
benverteilungen und Schwerpunktsetzungen und die 

kunsthochschulindividuelle Profi lbildung unter Berück-
sichtigung der besonderen Aufgaben der Kunsthoch-
schulen abgestimmt. Die Kunsthochschulen gewährleis-
ten gemeinsam mit der Landesregierung eine Lehreraus-
bildung, die die Bedürfnisse der Schulen berücksichtigt.

(2) Das Ministerium schließt mit jeder Kunsthochschule 
Vereinbarungen für mehrere Jahre über strategische 
Entwicklungsziele sowie konkrete Leistungsziele. Die 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen beinhalten auch 
Festlegungen über die Finanzierung der Kunsthochschu-
len nach Maßgabe des Haushalts; insbesondere kann ein 
Teil der Finanzierung nach Maßgabe der Zielerreichung 
zur Verfügung gestellt werden.

(3) Wenn und soweit eine Ziel- und Leistungsvereinba-
rung nicht zustande kommt, kann das Ministerium nach 
Anhörung der Kunsthochschule Zielvorgaben zu den von 
ihr zu erbringenden Leistungen festlegen, sofern dies zur 
Sicherstellung der Landesverantwortung, insbesondere 
eines angemessenen Studienangebotes erforderlich ist.

§ 7 
Qualitätssicherung

(1) Die Besonderheiten der Kunsthochschulen erfordern 
Ausnahmen vom Grundsatz der Akkreditierung in 
künstlerischen Studiengängen. Grundsätzlich sind die 
Studiengänge nach den geltenden Regelungen unter 
Berücksichtigung der besonderen Aufgaben der Kunst-
hochschulen zu akkreditieren und zu reakkreditieren. 
Die Aufnahme des Studienbetriebs setzt den erfolgrei-
chen Abschluss der Akkreditierung voraus; die aus dem 
Akkreditierungsverfahren resultierenden Aufl agen sind 
umzusetzen. Die Akkreditierung erfolgt durch Agentu-
ren, die ihrerseits akkreditiert worden sind. Ausnahmen 
von den Sätzen 2 bis 4 sind nach Maßgabe von Vereinba-
rungen zwischen dem Ministerium und der Kunsthoch-
schule zulässig.

(2) Zur Qualitätsentwicklung und -sicherung überprü-
fen und bewerten die Kunsthochschulen unter Berück-
sichtigung ihrer besonderen Aufgaben regelmäßig die 
Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere im Bereich der 
Lehre. Die Evaluationsverfahren regeln die Kunsthoch-
schulen in Ordnungen, die auch Bestimmungen über Art, 
Umfang und Behandlung der zu erhebenden, zu verar-
beitenden und zu veröffentlichenden personenbezogenen 
Daten der Mitglieder und Angehörigen enthalten, die zur 
Bewertung notwendig sind. Die Evaluation soll auf der 
Basis geschlechtsdifferenzierter Daten erfolgen. Die 
Ergebnisse der Evaluation sind zu veröffentlichen.

(3) Das Ministerium kann unter Berücksichtigung der 
besonderen Aufgaben der Kunsthochschulen hochschul-
übergreifende, vergleichende Begutachtungen der Quali-
tätssicherungssysteme der Kunsthochschulen (Informed 
Peer Review) sowie Strukturevaluationen und sonstige 
Evaluationen veranlassen. Die Evaluationsberichte wer-
den veröffentlicht.

(4) Alle Mitglieder und Angehörigen der Kunsthoch-
schule haben die Pfl icht, an Akkreditierung und Evalua-
tion mitzuwirken.

§ 8 
Kunsthochschulbeirat

(1) Der Kunsthochschulbeirat berät das Land und die 
Kunsthochschulen des Landes. Er hat insbesondere die 
Aufgabe, die Qualität der Studienangebote zu prüfen 
sowie Empfehlungen für die Einrichtung, Ausgestaltung 
und Verbesserung der Studienangebote sowie zur Ent-
wicklung im Kunsthochschulbereich auszusprechen.

(2) Der Kunsthochschulbeirat besteht aus zehn bis zwölf 
Mitgliedern, die vom Ministerium im Benehmen mit den 
Kunsthochschulen für eine Amtszeit von fünf Jahren 
bestellt werden. Die Kunsthochschulen können hierzu 
Vorschläge machen.

(3) Der Kunsthochschulbeirat ist mindestens einmal im 
Jahr einzuberufen und immer dann, wenn mindestens 
die Hälfte seiner Mitglieder dies verlangt. § 11 Abs. 3 gilt 
für die Mitglieder des Kunsthochschulbeirats entspre-
chend. Das Ministerium unterstützt den Kunsthoch-
schulbeirat bei der Erfüllung seiner Aufgaben.
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(4) Die Kunsthochschulen und das Land entscheiden auf 
der Grundlage der Vorschläge des Kunsthochschulbeirats.

§ 9 
Berichtswesen, Datenschutz, Datenverarbeitung

(1) Das Ministerium kann insbesondere für Zwecke des 
Controllings, der Finanzierung, der Planung, der Evalu-
ierung und der Statistik anonymisierte Daten bei den 
Kunsthochschulen anfordern. Personenbezogene Daten 
der Studierenden und des Hochschulpersonals dürfen 
nach Maßgabe des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen angefordert werden. § 68 Abs. 4 bleibt jeweils 
unberührt.

(2) Daten, die Kunsthochschulen an andere Einrichtun-
gen übermitteln, und Daten mit Kunsthochschulbezug, 
die andere Einrichtungen des Landes, insbesondere 
Staatliche Prüfungsämter, direkt erheben, sind auf 
 Anforderung auch dem Ministerium zur Verfügung zu 
stellen. Soweit die Daten an Einrichtungen des Landes 
übermittelt werden und dort bearbeitet oder aufbereitet 
werden, sind die diesbezüglichen Ergebnisse von diesen 
Einrichtungen ebenfalls uneingeschränkt und, soweit der 
Bearbeitung kein besonderer Auftrag des Ministeriums 
zugrunde lag, kostenfrei dem Ministerium zur Verfügung 
zu stellen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Das Ministerium ist berechtigt, von den Kunsthoch-
schulen oder anderen Einrichtungen nach Absatz 1 und 
2 zur Verfügung gestellte Daten selbst oder durch Beauf-
tragte weiterzuverarbeiten.

(4) Im Übrigen gelten die allgemeinen datenschutzrecht-
lichen Vorschriften.

Zweiter Abschnitt 
Mitgliedschaft und Mitwirkung

§ 10 
Mitglieder und Angehörige

(1) Mitglieder der Kunsthochschule sind die Rektorin 
oder der Rektor, die Kanzlerin oder der Kanzler, das an 
ihr nicht nur vorübergehend oder gastweise hauptberuf-
lich tätige Hochschulpersonal einschließlich der Gast-
professorinnen und Gastprofessoren, die Lehrbeauftrag-
ten an den Musikhochschulen, die Doktorandinnen und 
Doktoranden und die eingeschriebenen Studierenden. 
Die Kunsthochschule kann in ihrer Grundordnung vor-
sehen, dass Zweithörerinnen und Zweithörer im Sinne 
des § 44 Abs. 2 auf ihren Antrag hin als eingeschriebene 
Studierende der Kunsthochschule gelten.

(2) Einer Person, die die Einstellungsvoraussetzungen 
nach § 29 erfüllt, kann die Kunsthochschule die mit-
gliedschaftliche Rechtsstellung einer Professorin oder 
 eines Professors einräumen, wenn sie Aufgaben der 
Kunsthochschule in Kunstausübung, künstlerischen Ent-
wicklungsvorhaben oder Forschung sowie in der Lehre 
selbständig wahrnimmt. Ist diese Person außerhalb der 
Kunsthochschule tätig, wird hierdurch kein Dienstver-
hältnis begründet.

(3) Professorenvertreterinnen oder Professorenvertreter 
(§ 32 Abs. 2) und Professorinnen oder Professoren, die an 
der Kunsthochschule Lehrveranstaltungen mit einem 
Anteil ihrer Lehrverpfl ichtungen gemäß § 28 Abs. 2 Satz 
4 abhalten, nehmen die mit der Aufgabe verbundenen 
Rechte und Pfl ichten eines Mitglieds wahr. Sie nehmen 
an Wahlen nicht teil.

(4) Ohne Mitglieder zu sein, gehören der Kunsthoch-
schule die nebenberufl ichen Professorinnen und Profes-
soren, die entpfl ichteten oder in den Ruhestand versetz-
ten Professorinnen und Professoren, die Honorarprofes-
sorinnen und Honorarprofessoren, die nebenberufl ich, 
vorübergehend oder gastweise an der Kunsthochschule 
Tätigen, die künstlerischen und wissenschaftlichen Hilfs-
kräfte, sofern sie nicht Mitglieder nach den Ab sätzen 1 
oder 2 sind, die Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, 
Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren sowie die Zweit-
hörerinnen und Zweithörer und Gasthörerinnen und 
Gasthörer an. Sie nehmen an Wahlen nicht teil. Die 
Grundordnung kann weitere Personen, insbesondere ehe-
malige Studierende, zu Angehörigen bestimmen.

§ 11 
Rechte und Pfl ichten der Mitglieder und Angehörigen

(1) Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Kunst-
hochschule gehört zu den Rechten und Pfl ichten der Mit-
glieder. Die Übernahme einer Funktion in der Selbst-
verwaltung kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt 
werden. Entsprechendes gilt für den Rücktritt. Die Inha-
berinnen und Inhaber von Ämtern in der Selbstverwal-
tung mit Leitungsfunktion sind im Falle ihres Rücktritts 
oder nach Ablauf ihrer Amtszeit verpfl ichtet, ihr Amt bis 
zur Bestellung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers 
weiterzuführen. Die Tätigkeit in der Selbstverwaltung 
ist ehrenamtlich, soweit nicht gesetzlich etwas anderes 
bestimmt ist. Während einer Beurlaubung für mehr als 
sechs Monate ruhen die Mitgliedschaftsrechte und 
-pfl ichten.

(2) Die Mitglieder der Kunsthochschule dürfen wegen 
ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht benachtei-
ligt werden. Die gewählten Mitglieder sind als solche an 
Weisungen nicht gebunden. Mitglieder der Kunsthoch-
schule, die Aufgaben der Personalvertretung wahrneh-
men, können nicht die Funktion der Gleichstellungsbe-
auftragten wahrnehmen; im Senat oder im Fachbereichs-
rat haben sie in Personalangelegenheiten kein Stimm-
recht.

(3) Die Mitglieder der Kunsthochschule sind zur Ver-
schwiegenheit in Angelegenheiten verpfl ichtet, die ihnen 
als Trägerin oder Träger eines Amtes oder einer Funk-
tion bekannt geworden sind und deren Vertraulichkeit 
sich aus Rechtsvorschriften, auf Grund besonderer 
Beschlussfassung des zuständigen Gremiums oder aus 
der Natur des Gegenstandes ergibt.

(4) Die Rechte und Pfl ichten der Angehörigen der Kunst-
hochschule regelt die Kunsthochschule. Die Grundord-
nung kann bestimmen, dass sich Hochschulmitglieder 
der Gruppen nach § 12 Abs. 1 zur Wahrnehmung ihrer 
Angelegenheiten zusammenschließen und Sprecherinnen 
oder Sprecher wählen.

(5) Verletzen Mitglieder oder Angehörige der Kunst-
hochschule ihre Pfl ichten nach den Absätzen 3 oder 4, 
kann die Kunsthochschule Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Ordnung treffen. Das Nähere regelt die 
Kunsthochschule durch eine Ordnung.

§ 12 
Zusammensetzung der Gremien

(1) Für die Vertretung in den Gremien bilden

1.   die Professorinnen und Professoren, Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren (Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer),

2.   die künstlerischen und wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an Kunsthochschulen sowie 
die Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie an den 
Musikhochschulen die Lehrbeauftragten (Gruppe der 
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter),

3.   die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Gruppe der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter) und

4.   die Doktorandinnen und Doktoranden, soweit sie 
nicht Beschäftigte im Sinne Nummer 2 sind, und die 
Studierenden (Gruppe der Studierenden)

jeweils eine Gruppe. Die Grundordnung, die Fachbe-
reichsordnung oder die Ordnung der jeweiligen Organi-
sationseinheit im Sinne des § 24 Abs. 4 kann vorsehen, 
dass die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 2 mit den Mitglie-
dern nach Satz 1 Nr. 3 eine gemeinsame Gruppe bilden, 
wenn wegen ihrer geringen Anzahl die Bildung einer 
eigenen Gruppe nicht gerechtfertigt ist.

(2) Soweit dieses Gesetz keine andere Regelung enthält, 
müssen in den Gremien mit Entscheidungsbefugnissen 
alle Mitgliedergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 
vertreten sein; sie wirken nach Maßgabe des Satzes 2 
grundsätzlich stimmberechtigt an den Entscheidungen 
der Gremien mit. Art und Umfang der Mitwirkung der 
einzelnen Mitgliedergruppen und innerhalb dieser Mit-
gliedergruppen der Kunsthochschule sowie die zahlen-
mäßige Zusammensetzung der Gremien bestimmen sich 
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nach deren Aufgabe sowie nach der fachlichen Gliede-
rung der Kunsthochschule und der Qualifi kation, Funk-
tion, Verantwortung und Betroffenheit der Mitglieder 
der Kunsthochschule; die Grundordnung kann die Bil-
dung von Untergruppen vorsehen. In Gremien mit Ent-
scheidungsbefugnissen in Angelegenheiten, die die Lehre 
mit Ausnahme ihrer Bewertung (§ 7) unmittelbar betref-
fen, verfügen die Vertreterinnen oder Vertreter der 
Gruppe nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 mindestens über die 
Hälfte der Stimmen, in Angelegenheiten, die die Kunst, 
künstlerische Entwicklungsvorhaben, Forschung und 
Berufung von Professorinnen und Professoren unmittel-
bar betreffen, über die Mehrheit der Stimmen; in Gre-
mien mit Beratungsbefugnissen bedarf es dieser Stim-
menverhältnisse in der Regel nicht. Soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt, sind die entsprechenden Rege-
lungen durch die Grundordnung oder nach Maßgabe der 
Grundordnung zu treffen.

(3) In Angelegenheiten der Lehre, Forschung und Kunst 
mit Ausnahme der Berufung von Professorinnen und Pro-
fessoren haben die einem Gremium angehörenden Mit-
glieder der Gruppe nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 Stimm-
recht, soweit sie entsprechende Funktionen in der Kunst-
hochschule wahrnehmen und über besondere Erfahrun-
gen im jeweiligen Bereich verfügen. Über das Vorliegen 
der Voraussetzungen nach Satz 1 entscheidet die oder der 
Vorsitzende des Gremiums zu Beginn der Amtszeit des 
Gremienmitgliedes und in Zweifelsfällen das Rektorat.

§ 13 
Verfahrensgrundsätze

(1) Die Organe haben Entscheidungsbefugnisse. Sonstige 
Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 
haben Entscheidungsbefugnisse nur, soweit es in diesem 
Gesetz bestimmt ist. Gremien, Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger mit Entscheidungsbefugnissen können 
zu ihrer Unterstützung beratende Gremien (Kommissio-
nen) bilden. Gremien mit Entscheidungsbefugnissen 
können darüber hinaus Untergremien mit jederzeit 
widerrufl ichen Entscheidungsbefugnissen für bestimmte 
Aufgaben (Ausschüsse) einrichten. Die stimmberechtig-
ten Mitglieder eines Ausschusses werden nach Gruppen 
getrennt von ihren jeweiligen Vertreterinnen oder Ver-
tretern im Gremium aus dessen Mitte gewählt. Die 
Grundordnung kann Kommissionen und Ausschüsse vor-
sehen. Bei der Wahrnehmung von Entscheidungsbefug-
nissen ist § 4 zu beachten.

(2) Die Sitzungen des Senats und des Fachbereichsrates 
sind öffentlich. Das Nähere bestimmen die jeweiligen 
Geschäftsordnungen. Personalangelegenheiten und Prü-
fungssachen sowie Habilitationsleistungen werden in 
nichtöffentlicher Sitzung behandelt. Entscheidungen in 
Personalangelegenheiten erfolgen in geheimer Abstim-
mung. Die übrigen Gremien tagen nichtöffentlich.

(3) Jedes überstimmte Mitglied kann einen abweichen-
den Standpunkt in einem schriftlichen Sondervotum 
darlegen, sofern dieses in der Sitzung vorbehalten wor-
den ist. Das Sondervotum ist in die Niederschrift aufzu-
nehmen. Beschlüssen, die anderen Stellen vorzulegen 
sind, ist das Sondervotum beizufügen.

(4) Sitzungen der Gremien fi nden in regelmäßigen 
Abständen und nach Bedarf auch innerhalb der vorle-
sungsfreien Zeiten statt. In unaufschiebbaren Angele-
genheiten, in denen ein Beschluss des an sich zuständi-
gen Gremiums nicht rechtzeitig herbeigeführt werden 
kann, entscheidet die oder der Vorsitzende des Gremi-
ums. Das gilt nicht für Wahlen. Die oder der Vorsitzende 
des Gremiums hat dem Gremium unverzüglich die 
Gründe für die getroffene Entscheidung und die Art der 
Erledigung mitzuteilen.

(5) Die Kunsthochschule stellt zur Gewährleistung einer 
sachgerechten Transparenz sicher, dass ihre Mitglieder 
und Angehörigen in angemessenem Umfang über die 
Tätigkeit der Gremien unterrichtet werden.

§ 14 
Wahlen zu den Gremien

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedergrup-
pen im Senat und im Fachbereichsrat werden in unmit-

telbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den 
jeweiligen Mitgliedergruppen getrennt gewählt. Das 
Nähere zur Wahl und zur Stellvertretung der gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter regelt die Wahlordnung.

(2) Treffen bei einem Mitglied eines Gremiums Wahl-
mandat und Amtsmandat zusammen, so ruht für die 
Amtszeit das Wahlmandat. Während dieser Zeit fi nden 
die Stellvertretungsregeln für Wahlmitglieder entspre-
chende Anwendung.

(3) Ist bei Ablauf einer Amts- oder Wahlzeit noch kein 
neues Mitglied bestimmt, so übt das bisherige Mitglied 
sein Amt weiter aus. Das Ende der Amtszeit des nach-
träglich gewählten Mitgliedes bestimmt sich so, als ob es 
sein Amt rechtzeitig angetreten hätte.

(4)  Wird die Wahl eines Gremiums oder einzelner Mit-
glieder eines Gremiums nach Amtsantritt für ungültig 
erklärt, so berührt dieses nicht die Rechtswirksamkeit 
der vorher gefassten Beschlüsse des Gremiums, soweit 
diese vollzogen sind.

Dritter Abschnitt 
Aufbau und Organisation der Kunsthochschule

1. Die zentrale Organisation der Kunsthochschule

§ 15 
Zentrale Organe

(1) Zentrale Organe der Kunsthochschule sind

1.  die Rektorin oder der Rektor,

2.  das Rektorat,

3.  der Senat.

(2) Sofern die Grundordnung bestimmt, dass die Kunst-
hochschule an Stelle des Rektorats von einem Präsidium 
geleitet wird, gelten die in diesem Gesetz getroffenen 
Bestimmungen über die Rektorin oder den Rektor für die 
Präsidentin oder den Präsidenten, über das Rektorat für 
das Präsidium, über die Kanzlerin oder den Kanzler für 
die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten für den 
Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung und 
über die Prorektorinnen und Prorektoren für die sonsti-
gen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten entspre-
chend.

§ 16 
Rektorat

(1) Das Rektorat besteht aus der Rektorin oder dem Rek-
tor als Vorsitzende oder Vorsitzenden, der in der Grund-
ordnung festgelegten Anzahl der Prorektorinnen oder 
Prorektoren und der Kanzlerin oder dem Kanzler. Die 
Prorektorinnen oder Prorektoren werden vom Senat auf 
Vorschlag der Rektorin oder des Rektors mit der Mehrheit 
der Stimmen des Gremiums aus dem Kreis der Professo-
rinnen und Professoren innerhalb der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer für die Dauer von 
sechs Jahren gewählt und von der Rektorin oder vom Rek-
tor bestellt. Die Grundordnung kann eine geringere Amts-
zeit von mindestens zwei Jahren vorsehen und bestimmen, 
dass eine Prorektorin oder ein Prorektor aus der Gruppe 
der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gewählt werden kann, wenn die Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer über die Mehrheit der 
Stimmen im Rektorat verfügt; Prorektorinnen oder Pro-
rektoren, die die Rektorin oder den Rektor vertreten, müs-
sen der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer angehören. Die Amtszeit der Prorektorinnen 
und Prorektoren endet spätestens mit der Amtszeit der 
Rektorin oder des Rektors. Wiederwahl ist zulässig.

(2) Die Grundordnung kann vorsehen,

1.   dass die Rektorin oder der Rektor unbeschadet des 
§ 19 Abs. 1 die Richtlinien für die Erledigung der 
Aufgaben des Rektorats festlegen kann,

2.   dass das Rektorat auf Vorschlag der Rektorin oder 
des Rektors eine ständige Vertretung und feste 
Geschäftsbereiche für seine Mitglieder bestimmen 
kann, in denen sie die Geschäfte der laufenden Ver-
waltung in eigener Zuständigkeit erledigen,
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3.   dass Beschlüsse des Rektorats nicht gegen die Stimme 
der Rektorin oder des Rektors gefasst werden können.

§ 17 
Aufgaben und Befugnisse des Rektorats

(1) Das Rektorat leitet die Kunsthochschule. In Aus-
übung dieser Aufgabe obliegen ihm alle Angelegenheiten 
und Entscheidungen der Kunsthochschule, für die in die-
sem Gesetz nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit 
festgelegt ist. Es entscheidet in Zweifelsfällen über die 
Zuständigkeit der Gremien, Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger. Das Rektorat kann einen Hochschul-
entwicklungsplan beschließen; dieser stellt, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt, einen verbindlichen 
Rahmen für die Entscheidungen der übrigen Gremien, 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger dar. Beste-
hen Fachbereiche, berücksichtigt das Rektorat bei der 
Beschlussfassung des Hochschulentwicklungsplans deren 
Entwicklungspläne, soweit solche vorhanden sind. Es ist 
für die Durchführung der Evaluation nach § 7 und für 
die Ausführung des Hochschulentwicklungsplans ver-
antwortlich. Es ist im Benehmen mit dem Senat für den 
Abschluss von Zielvereinbarungen gemäß § 6 zuständig. 
Es bereitet die Sitzungen des Senats vor und führt des-
sen Beschlüsse aus. Das Rektorat ist dem Senat gegen-
über auskunftspfl ichtig und hinsichtlich der Ausführung 
von Senatsbeschlüssen rechenschaftspfl ichtig.

(2) Das Rektorat wirkt darauf hin, dass die übrigen 
Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktions-
träger ihre Aufgaben wahrnehmen und die Mitglieder 
und die Angehörigen der Kunsthochschule ihre Pfl ichten 
erfüllen.

(3) Hält das Rektorat Beschlüsse, Maßnahmen oder 
Unterlassungen der übrigen Organe, Gremien, Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträger für rechtswidrig 
oder nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit für 
nicht vertretbar, hat es diese zu beanstanden und auf 
Abhilfe zu dringen. Die Beanstandung hat aufschiebende 
Wirkung. Wird keine Abhilfe geschaffen, so hat das Rek-
torat das Ministerium zu unterrichten.

(4) Die übrigen Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträger haben dem Rektorat Auskunft zu 
erteilen. Die Mitglieder des Rektorats können an allen 
Sitzungen der übrigen Organe und Gremien mit beraten-
der Stimme teilnehmen und sich jederzeit über deren 
 Arbeit unterrichten; im Einzelfall können sie sich dabei 
durch vom Rektorat benannte Mitglieder der Kunsthoch-
schule vertreten lassen. Das Rektorat kann von allen 
 übrigen Organen, Gremien, Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträgern verlangen, dass sie innerhalb einer 
angemessenen Frist über bestimmte Angelegenheiten im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit beraten und entscheiden.

(5) Das Rektorat gibt den Vertreterinnen oder Vertretern 
der Gruppe der Studierenden im Senat einmal im 
 Semester Gelegenheit zur Information und Beratung in 
Angelegenheiten des Studiums.

§ 18 
Rektorin oder Rektor

(1) Die Rektorin oder der Rektor vertritt die Kunsthoch-
schule nach außen. Sie oder er wird durch eine oder 
mehrere Prorektorinnen oder einen oder mehrere Pro-
rektoren vertreten. In Rechts- und Verwaltungsangele-
genheiten wird sie oder er durch die Kanzlerin oder den 
Kanzler vertreten. Die Rektorin oder der Rektor übt das 
Hausrecht aus. Sie oder er kann die Ausübung dieser 
 Befugnis nach Maßgabe der Grundordnung anderen 
 Mitgliedern oder Angehörigen der Kunsthochschule 
übertragen.

(2) Die Rektorin oder der Rektor wirkt darauf hin, dass 
die zur Lehre verpfl ichteten Personen ihre Lehr- und 
Prüfungsverpfl ichtungen ordnungsgemäß erfüllen; ihr 
oder ihm steht insoweit gegenüber der Fachbereichslei-
tung ein Aufsichts- und Weisungsrecht zu.

(3) Die Rektorin oder der Rektor wird vom Senat aus 
dem Kreis der an der Kunsthochschule tätigen Professo-
rinnen und Professoren, die im Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder in einem unbefristeten privatrechtlichen 
Beschäftigungsverhältnis stehen, mit der Mehrheit der 

Stimmen des Gremiums gewählt. Die Grundordnung 
kann vorsehen, dass zur Rektorin oder zum Rektor auch 
eine Person gewählt werden kann, die weder Mitglied 
noch Angehörige der Kunsthochschule ist. In diesem 
Falle muss die Bewerberin oder der Bewerber grundsätz-
lich eine abgeschlossene Hochschulausbildung und eine 
der Aufgabenstellung angemessene Leitungserfahrung 
besitzen. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre soweit die 
Grundordnung keine geringere Amtszeit von mindestens 
zwei Jahren vorsieht. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Die oder der Gewählte wird dem Ministerium zur 
Ernennung oder Bestellung durch die Landesregierung 
vorgeschlagen.

(5) Die Rektorin oder der Rektor wird in einem Beam-
tenverhältnis auf Zeit berufen oder in einem befristeten 
privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt. Steht die 
oder der Gewählte in einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit zum Land oder zu einer vom Land getrage-
nen Hochschule, ruhen die Rechte und Pfl ichten aus dem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit; die Berechtigung zur 
Forschung, Lehre und künstlerischen Betätigung bleibt 
unberührt. Steht sie oder er in einem unbefristeten pri-
vatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land oder einer 
Hochschule in Trägerschaft des Landes, dauert auch die-
ses Beschäftigungsverhältnis fort; § 10 Abs. 4 Landesbe-
amtengesetz ist nicht anwendbar. Die Rechte und Pfl ich-
ten aus dem privatrechtlichen Dienstverhältnis ruhen; 
Satz 2 Halbsatz 2 fi ndet entsprechende Anwendung. 
Steht die Rektorin oder der Rektor zugleich in einem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbe-
fristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis gemäß den 
Sätzen 2 oder 3, ist sie oder er mit Ablauf der Amtszeit 
oder mit der Beendigung des Beamtenverhältnisses auf 
Lebenszeit oder des unbefristeten privatrechtlichen 
Dienstverhältnisses aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit 
entlassen.

§ 19 
Kanzlerin oder Kanzler

(1) Die Kanzlerin oder der Kanzler ist Beauftragte oder 
Beauftragter für den Haushalt. Sie oder er kann in ihrer 
oder seiner Eigenschaft als Haushaltsbeauftragte oder 
Haushaltsbeauftragter Entscheidungen des Rektorats 
mit aufschiebender Wirkung widersprechen. Kommt 
keine Einigung zustande, so berichtet das Rektorat dem 
Ministerium.

(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler wird für die Dauer 
von sechs Jahren zur Beamtin oder zum Beamten auf 
Zeit ernannt; die Kunsthochschule hat ein Vorschlags-
recht. Die Kanzlerin oder der Kanzler muss eine abge-
schlossene Hochschulausbildung und eine der Aufgaben-
stellung angemessene Berufserfahrung besitzen; die Vor-
schriften über die Laufbahnen sind nicht anzuwenden. 
Wiederernennung ist zulässig. Sie oder er ist verpfl ichtet, 
das Amt aufgrund eines zweiten oder dritten Ernen-
nungsvorschlags der Kunsthochschule weiterzuführen.

(3) Wer vor der Ernennung im öffentlichen Dienst 
beschäftigt war, ist nach Ablauf der Amtszeit als Kanz-
lerin oder Kanzler auf Antrag, der binnen drei Monaten 
nach Ablauf der Amtszeit beim Ministerium gestellt wer-
den muss, in eine Rechtsstellung zu übernehmen, die der 
früheren vergleichbar ist.

§ 20 
Senat

(1) Der Senat ist unbeschadet anderer in diesem Gesetz 
vorgesehenen Befugnisse für die folgenden Angelegen-
heiten zuständig:

1.   Wahl der Rektorin oder des Rektors und der Prorek-
torinnen oder Prorektoren;

2.   Erlass und Änderung von Rahmenordnungen und 
Ordnungen der Kunsthochschule, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt;

3.   Vorschlag zur Ernennung der Kanzlerin oder des 
Kanzlers;

4.   Empfehlungen und Stellungnahmen in Angelegenhei-
ten der Kunst, Lehre, künstlerischen Entwicklungs-
vorhaben, Forschung, Kunstausübung und des Studi-
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ums, die die gesamte Kunsthochschule oder zentrale 
Einrichtungen betreffen oder von grundsätzlicher 
Bedeutung sind.

Die Grundordnung wird vom Senat mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der Stimmen beschlossen.

(2) Das Nähere zur Zusammensetzung, zur Amtszeit und 
zum Vorsitz regelt die Grundordnung. Nichtstimmbe-
rechtigte Mitglieder des Senats sind die Rektorin oder 
der Rektor, die Prorektorinnen oder Prorektoren, soweit 
Fachbereiche bestehen die Fachbereichsleitungen, die 
Kanzlerin oder der Kanzler, die Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Menschen, der Vorsitz des Personal-
rats und des Personalrats nach § 111 Landespersonalver-
tretungsgesetz und der Vorsitz des Allgemeinen Studie-
rendenausschusses. Die Grundordnung kann weitere 
nichtstimmberechtigte Mitglieder und ein Stimmrecht 
des Rektors oder der Rektorin sowie der Fachbereichs-
leitungen vorsehen.

(3) Soweit der Senat nach diesem Gesetz an Entschei-
dungen des Rektorats mitwirkt, können die dem Senat 
angehörenden Vertreterinnen oder Vertreter einer 
Gruppe gemäß § 12 Abs. 1 dem Rektorat ein vom Senats-
beschluss abweichendes einstimmiges Votum vorlegen, 
über welches das Rektorat vor seiner Entscheidung zu 
beraten hat. Auf Verlangen ist das Votum gemeinsam 
mündlich zu erörtern.

§ 21 
Kuratorium

Die Grundordnung kann zur Beratung der Hochschulen 
ein Kuratorium vorsehen. Dem Kuratorium sollen insbe-
sondere Persönlichkeiten aus der Berufspraxis und dem 
öffentlichen Leben angehören. Das Nähere über die Auf-
gaben und die Zusammensetzung sowie die Amtszeit sei-
ner Mitglieder bestimmt die Grundordnung.

§ 22 
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Belange der 
Frauen, die Mitglieder oder Angehörige der Kunsthoch-
schule sind, wahrzunehmen. Sie wirkt auf die Einbezie-
hung frauenrelevanter Aspekte bei der Erfüllung der 
Aufgaben der Kunsthochschule hin. Sie kann hierzu an 
den Sitzungen des Senats, des Rektorats, soweit Fachbe-
reiche bestehen der Fachbereichsräte, der Berufungs-
kommissionen und anderer Gremien mit Antrags- und 
Rederecht teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden 
und zu informieren. Die Grundordnung regelt insbeson-
dere Wahl, Bestellung und Amtszeit der Gleichstellungs-
beauftragten und ihrer Stellvertretung. Wählbar sind 
Professorinnen und weibliche Mitglieder der Gruppen 
nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 sowie Nr. 3, wenn sie ein 
Hochschulstudium abgeschlossen haben; von dem Erfor-
dernis des abgeschlossenen Hochschulstudiums sind die 
Stellvertreterinnen der Gleichstellungsbeauftragten aus-
genommen. Die Funktion ist hochschulöffentlich auszu-
schreiben.

(2) Das Nähere zur Gleichstellungskommission regelt 
die Kunsthochschule in ihrer Grundordnung.

(3) Im Übrigen fi nden die Vorschriften des Landesgleich-
stellungsgesetzes Anwendung.

§ 23 
Hochschulverwaltung

(1) Die Hochschulverwaltung sorgt für die Erfüllung der 
Aufgaben der Kunsthochschule in Planung, Verwaltung 
und Rechtsangelegenheiten. Dabei hat sie auf eine wirt-
schaftliche Verwendung der Haushaltsmittel und auf 
eine wirtschaftliche Nutzung der Hochschuleinrichtun-
gen hinzuwirken. Auch die Verwaltungsangelegenheiten 
der Organe und Gremien der Kunsthochschule werden 
ausschließlich durch die Hochschulverwaltung wahrge-
nommen. Sie unterstützt insbesondere die Mitglieder des 
Rektorats sowie die Fachbereichsleitungen bei ihren 
Aufgaben.

(2) Als Mitglied des Rektorats leitet die Kanzlerin oder 
der Kanzler die Hochschulverwaltung. In Angelegenhei-

ten der Hochschulverwaltung von grundsätzlicher 
Bedeutung kann das Rektorat entscheiden; das Nähere 
 regelt das Rektorat. Falls das Rektorat auf der Grund-
lage einer Regelung nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 feste 
Ge schäftsbereiche für seine Mitglieder bestimmt hat, 
kann die Geschäftsordnung insbesondere vorsehen, dass 
und in welcher Weise die Hochschulverwaltung sicher-
stellt, dass die Verantwortung der Mitglieder des Rekto-
rats für ihre Geschäftsbereiche wahrgenommen werden 
kann.

2. Die dezentrale Organisation der Kunsthochschule

§ 24 
Regelungen betreffend die dezentrale Organisation

(1) Die Grundordnung kann regeln, dass sich die Kunst-
hochschule in Fachbereiche als organisatorische Grund-
einheiten gliedert. In diesem Falle regelt sie zugleich das 
Nähere zur Mitgliedschaft im Fachbereich. Bestehen an 
der Kunsthochschule keine Fachbereiche, nimmt das 
Rektorat die in diesem Gesetz genannten Aufgaben und 
Befugnisse des Fachbereichs oder der Fachbereichslei-
tung und der Senat die in diesem Gesetz genannten Auf-
gaben und Befugnisse des Fachbereichsrats vorbehalt-
lich einer anderweitigen Regelung nach Absatz 4 wahr.

(2) Gliedert sich die Kunsthochschule in Fachbereiche, 
erfüllen diese unbeschadet der Gesamtverantwortung 
der Kunsthochschule und der Zuständigkeiten der zent-
ralen Hochschulorgane und Gremien für ihr Gebiet die 
Aufgaben der Kunsthochschule. Der Fachbereich hat die 
Vollständigkeit und Ordnung des Lehrangebots unter 
Berücksichtigung hochschuldidaktischer Erkenntnisse 
entsprechend den Erfordernissen der Studien- und Prü-
fungsordnungen sowie die Wahrnehmung der innerhalb 
der Kunsthochschule zu erfüllenden weiteren Aufgaben 
zu gewährleisten. Die weiteren Aufgaben des Fachbe-
reichs regelt die Grundordnung.

(3) Der Fachbereich kann seine Organisation durch eine 
Fachbereichsordnung regeln und erlässt die sonstigen 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Ordnun-
gen. Erlässt der Fachbereich keine Fachbereichsord-
nung, regelt die Grundordnung die Organisation des 
Fachbereichs.

(4) Die Grundordnung kann regeln, dass sich die Kunst-
hochschule neben oder anstelle einer Gliederung in Fach-
bereiche in sonstige Organisationseinheiten gliedert und 
dass Aufgaben der Fachbereiche auf diese Organisations-
einheiten oder auf zentrale Organe verlagert werden kön-
nen. Das Nähere zu den Aufgaben und Befugnissen dieser 
Organisationseinheiten und ihrer Organe regelt die 
Grundordnung. Für die Organisationseinheit gilt Absatz 
3. Absatz 2 Satz 2 gilt für die Organisationseinheit oder 
die zentralen Organe entsprechend, falls sie für die Kunst-
hochschule Aufgaben in Lehre und Studium erfüllt.

§ 25 
Die Organe des Fachbereichs

(1) Gliedert sich die Kunsthochschule in Fachbereiche, 
sind dessen Organe die Fachbereichsleitung und der 
Fachbereichsrat. Die Grundordnung regelt, welchem 
Organ die Beschlussfassung über diejenigen Angelegen-
heiten des Fachbereichs obliegt, für die keine besondere 
Zuständigkeit bestimmt ist.

(2) Die Fachbereichsleitung leitet den Fachbereich und 
vertritt ihn innerhalb der Kunsthochschule. Das Nähere 
zur Wählbarkeit oder zu ihrer Zusammensetzung sowie 
zur Vertretung, zu ihrer Amtszeit und zu ihrer Bezeich-
nung regelt die Grundordnung. Die Fachbereichsleitung 
kann im Benehmen mit dem Fachbereichsrat den Ent-
wicklungsplan des Fachbereichs erstellen; dieser dient 
zugleich als Beitrag zum Hochschulentwicklungsplan, 
falls ein solcher bestehen soll. Die Fachbereichsleitung 
ist insbesondere verantwortlich für die Durchführung 
der Evaluation nach § 7, für die Vollständigkeit des 
Lehrangebotes und die Einhaltung der Lehrverpfl ichtun-
gen sowie für die Studien- und Prüfungsorganisation; sie 
gibt die hierfür erforderlichen Weisungen. Sie entschei-
det über den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Fachbereichs und wirkt unbeschadet der Auf-
sichtsrechte des Rektorats darauf hin, dass die Funkti-
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onsträgerinnen und Funktionsträger, die Gremien und 
Einrichtungen des Fachbereichs ihre Aufgaben wahr-
nehmen und die Mitglieder und Angehörigen des Fach-
bereichs ihre Pfl ichten erfüllen. Hält sie einen Beschluss 
für rechtswidrig, so führt sie eine nochmalige Beratung 
und Beschlussfassung herbei; das Verlangen nach noch-
maliger Beratung und Beschlussfassung hat aufschie-
bende Wirkung. Wird keine Abhilfe geschaffen, so unter-
richtet sie unverzüglich das Rektorat. Sie erstellt die 
Entwürfe der Studien- und Prüfungsordnungen. Sie 
bereitet die Sitzungen des Fachbereichsrates vor und 
führt dessen Beschlüsse aus. Hinsichtlich der Ausfüh-
rung von Beschlüssen des Fachbereichsrates ist sie die-
sem gegenüber rechenschaftspfl ichtig. Ihr können durch 
die Grundordnung oder durch Beschluss des Fachbe-
reichsrates weitere Aufgaben übertragen werden. Die 
Fach bereichsleitung gibt den Vertreterinnen oder Ver-
tretern der Gruppe der Studierenden im Fachbereichsrat 
einmal im Semester Gelegenheit zur Information und zur 
Beratung in Angelegenheiten des Studiums.

(3) Hinsichtlich des Fachbereichsrates regelt die Grund-
ordnung das Nähere zu seinen Aufgaben und Befugnis-
sen, seiner Zusammensetzung, seiner Amtszeit und sei-
nem Vorsitz.

§ 26 
Einrichtungen; Bibliotheksgebühren

(1) Unter der Verantwortung eines Fachbereichs oder 
mehrerer Fachbereiche können künstlerische oder wis-
senschaftliche Einrichtungen errichtet werden, soweit 
dies zweckmäßig ist. Soweit die Zuordnung zu Fachbe-
reichen nicht zweckmäßig ist, können zentrale künstleri-
sche oder wissenschaftliche Einrichtungen errichtet wer-
den.

(2) Für Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen 
Medien-, Informations- und Kommunikationsmanage-
ment und -technik, für die in größerem Umfang Personal 
und Sachmittel ständig bereitgestellt werden müssen, 
können Betriebseinheiten errichtet werden, soweit dies 
zweckmäßig ist. Betriebseinheiten können im Rahmen 
ihrer Fachaufgaben mit Dritten auch in privatrechtlicher 
Form zusammenarbeiten.

(3) Der Leitung einer künstlerischen oder wissenschaftli-
chen Einrichtung müssen mehrheitlich an ihr tätige Ver-
treterinnen oder Vertreter der Gruppe der Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer angehören. Die künstleri-
schen oder wissenschaftlichen Einrichtungen und 
Betriebseinheiten entscheiden über den Einsatz ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit sie nicht einer 
Professorin oder einem Professor zugeordnet sind, und 
über die Verwendung der ihnen zugewiesenen Mittel.

(4) Für Verwaltungstätigkeiten und Arten der Benutzung 
der Einrichtungen für medien-, informations- oder kom-
munikationstechnische Dienstleistungen nach Absatz 2 
können Gebühren erhoben werden. Besondere Auslagen 
sind zu erstatten. Das Ministerium kann im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium für Verwaltungstätigkei-
ten und Benutzungsarten nach Satz 1 die Gebührentatbe-
stände, die Gebührensätze sowie Ermäßigungs- und 
Erlasstatbestände durch Rechtsverordnung regeln. Das 
Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium durch Rechtsverordnung die Kunsthochschulen 
ermächtigen, durch eigene Gebührenordnungen Gebüh-
rentatbestände, Gebührensätze sowie Ermäßigungs- und 
Erlasstatbestände zu regeln. Für die Rechtsverordnung 
nach den Sätzen 3 und 4 und die Gebührenordnungen 
nach Satz 4 fi nden die §§ 3 bis 22, 25 Abs. 1 und 26 bis 28 
des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
entsprechende Anwendung, soweit gesetzlich oder in der 
Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

(5) Das Rektorat kann eine außerhalb der Kunsthoch-
schule befi ndliche Einrichtung, die künstlerische oder 
wissenschaftliche Aufgaben erfüllt, als Einrichtung an 
der Kunsthochschule anerkennen. Die Anerkennung soll 
nur ausgesprochen werden, wenn die Aufgaben nicht von 
einer Einrichtung der Kunsthochschule erfüllt werden 
können. Die anerkannte Einrichtung wirkt mit der 
Kunsthochschule zusammen. Die rechtliche Selbständig-
keit der Einrichtung und die Rechtsstellung der Bediens-
teten in der Einrichtung werden dadurch nicht berührt.

Vierter Abschnitt 
Das Hochschulpersonal

§ 27 
Allgemeine Vorschriften für das Hochschulpersonal

(1) Auf das beamtete Hochschulpersonal fi nden die Vor-
schriften des Landesbeamtengesetzes und dieses Geset-
zes Anwendung.

(2) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Rekto-
rin oder des Rektors und der Kanzlerin oder des Kanz-
lers ist das Ministerium. Dienstvorgesetzte oder Dienst-
vorgesetzter der Professorinnen und Professoren, der 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, der Mit-
glieder der Fachbereichsleitung, der künstlerischen und 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
der Lehrkräfte für besondere Aufgaben und der wissen-
schaftlichen Hilfskräfte ist die Rektorin oder der Rektor. 
Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter anderer als 
der in Satz 1 genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ist die Kanzlerin oder der Kanzler. Anderweitig gere-
gelte Zuständigkeiten für dienstrechtliche Entscheidun-
gen bleiben unberührt.

(3) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu regeln, in welchem Umfang hauptberufl iches 
Personal im Rahmen seiner Dienstaufgaben zur Lehrtä-
tigkeit verpfl ichtet ist (individuelle Lehrverpfl ichtung). 
In der Rechtsverordnung kann auch die Möglichkeit vor-
gesehen werden, die Regellehrverpfl ichtung einer Gruppe 
von Professorinnen und Professoren zusammenzufassen 
und nach Entscheidung der Fachbereichsleitung abwei-
chend von der Regellehrverpfl ichtung des einzelnen zu 
verteilen (institutionelle Lehrverpfl ichtung).

1. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer

§ 28 
Dienstaufgaben der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer

(1) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer neh-
men die ihrer Kunsthochschule obliegenden Aufgaben in 
Kunst, künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Lehre, 
Kunstausübung, Forschung und Weiterbildung nach 
näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses in ihren 
Fächern selbständig wahr und wirken an der Studienbe-
ratung mit. Zu ihren hauptberufl ichen Aufgaben gehört 
es auch, an der Verwaltung der Kunsthochschule mitzu-
wirken, Prüfungen abzunehmen und weitere Aufgaben 
ihrer Kunsthochschule nach § 3 wahrzunehmen. Kunst-
ausübung im Auftrag Dritter zählt nicht zu den Aufga-
ben nach Satz 1.

(2) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind 
im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden Rege-
lungen berechtigt und verpfl ichtet, in ihren Fächern in 
allen Studiengängen und Studienabschnitten zu lehren 
und Prüfungen abzunehmen. Zur Lehre zählen auch die 
Erfüllung des Weiterbildungsauftrages und die Beteili-
gung an den in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
berufspraktischen Studienphasen. Die Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer sind im Rahmen der Sätze 1 
und 2 verpfl ichtet, Entscheidungen des Fachbereichs die 
zur Sicherstellung und Abstimmung des Lehrangebots 
gefasst werden, auszuführen. Mit Zustimmung des Fach-
bereichs können sie Lehrveranstaltungen in ihren 
Fächern zu einem Anteil ihrer Lehrverpfl ichtungen auch 
an einer anderen Hochschule des Landes abhalten und 
die entsprechenden Prüfungen abnehmen.

(3) Die Professorinnen und Professoren sind berechtigt 
und verpfl ichtet, künstlerische Entwicklungsvorhaben 
zu betreiben oder zu forschen und die Forschungser-
gebnisse unbeschadet des § 4 öffentlich zugänglich zu 
machen.

(4) Art und Umfang der Aufgaben einer Hochschulleh-
rerin oder eines Hochschullehrers bestimmen sich unbe-
schadet einer Rechtsverordnung gemäß § 27 Abs. 3 nach 
der Regelung, die die zuständige Stelle bei der Ernen-
nung schriftlich getroffen hat. Die Aufgabenbestimmung 
steht unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in ange-
messenen Abständen.
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§ 29 
Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrer

(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und 
Professoren sind neben den allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen:

1.  abgeschlossenes Hochschulstudium,

2.   pädagogische Eignung, die durch eine entsprechende 
Vorbildung nachgewiesen oder ausnahmsweise im 
Berufungsverfahren festgestellt wird; § 201 Abs. 3 des 
Landesbeamtengesetzes bleibt unberührt,

3.   herausragende künstlerische Leistungen, deren Nach-
weis in der Regel durch künstlerische Arbeiten und 
Werke während einer fünfjährigen künstlerischen 
Tätigkeit erbracht wird, von der mindestens drei 
Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt 
worden sein müssen; diese Frist kann verkürzt wer-
den, wenn im Berufungsverfahren festgestellt wird, 
dass die Bewerberin oder der Bewerber den anderen 
sich bewerbenden Personen in ihren oder seinen 
künstlerischen Leistungen überlegen ist.

(2) Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer, deren Aufgaben auf wissen-
schaftlichem Gebiet liegen, sind neben den Vorausset-
zungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2:

1.   besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, 
die in der Regel durch die Qualität einer Promotion 
nachgewiesen wird und

2.   für Professorinnen und Professoren zusätzliche wis-
senschaftliche Leistungen, die ausschließlich und 
umfassend im Berufungsverfahren bewertet werden; 
diese Leistungen werden im Rahmen einer Juniorpro-
fessur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin oder als wissenschaft-
licher Mitarbeiter an einer Hochschule oder einer 
 außeruniversitären Forschungseinrichtung oder im 
Rahmen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in Wirt-
schaft, Verwaltung oder in einem anderen gesell-
schaftlichen Bereich im In- oder Ausland erbracht; 
Halbsatz 2 gilt nur bei der Berufung in ein erstes Pro-
fessorenamt.

(3) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforde-
rungen der Stelle entspricht, kann abweichend von Absatz 
1 Nr. 1 und 3, soweit eine besondere Befähigung zu künst-
lerischer Arbeit vorliegt, oder abweichend von Absatz 2 in 
Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 und von Absatz 2 Nr. 1 
und 2 auch eingestellt werden, wer hervorragende fachbe-
zogene Leistungen in der Praxis nachweist.

§ 30 
Berufung von Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrern

(1) Die Rektorin oder der Rektor beruft die Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer auf Vorschlag des 
Fachbereichs; besteht kein Fachbereich, schlägt der 
Senat oder das in der Berufungsordnung benannte Gre-
mium vor. Sie oder er kann eine Professorin oder einen 
Professor abweichend von der Reihenfolge des Vorschla-
ges berufen oder einen neuen Vorschlag anfordern. Ohne 
Vorschlag kann sie oder er eine Professorin oder einen 
Professor berufen, wenn acht Monate nach Einrichtung, 
Zuweisung oder Freiwerden der Stelle, bei Freiwerden 
durch Erreichen der Altersgrenze drei Monate nach dem 
Freiwerden der Stelle, kein Vorschlag vorgelegt worden 
ist, wenn der Aufforderung zur Vorlage eines neuen Vor-
schlages bis zum Ablauf von sechs Monaten nicht nach-
gekommen worden ist oder wenn in dem neuen Vor-
schlag keine geeigneten Personen benannt sind, deren 
Qualifi kation den Anforderungen der Stelle entspricht. 
In den Fällen der Sätze 3 und 4 ist der Fachbereich oder 
das vorschlagende Gremium zu hören.

(2) Bei der Berufung auf eine Professur können Junior-
professorinnen oder Juniorprofessoren der eigenen 
Kunsthochschule nur berücksichtigt werden, wenn sie 
nach ihrer Promotion die Kunsthochschule gewechselt 
haben oder mindestens zwei Jahre außerhalb der beru-
fenden Kunsthochschule wissenschaftlich tätig waren. 
Wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der eigenen Kunsthochschule können 
nur in begründeten Ausnahmefällen und wenn zusätzlich 
die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen, berücksich-
tigt werden; für künstlerische Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter tritt dabei an die Stelle der Promotion die 
besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit.

(3) Bei einer Berufung dürfen Zusagen über die Ausstat-
tung des vorgesehenen Aufgabenbereiches nur befristet 
im Rahmen bereiter Haushaltsmittel erteilt werden.

§ 31 
Berufungsverfahren

(1) Die Stellen für Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer sind vom Rektorat auf Vorschlag des Fachbereichs 
öffentlich auszuschreiben; § 30 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 
gilt entsprechend. Die Ausschreibung muss Art und 
Umfang der zu erfüllenden Aufgaben angeben. Von der 
Ausschreibung einer Professur kann abgesehen werden, 
wenn eine Professorin oder ein Professor in einem Beam-
tenverhältnis auf Zeit oder einem befristeten Beschäfti-
gungsverhältnis auf dieselbe Professur in einem Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll; von einer 
Ausschreibung kann in begründeten Fällen auch dann 
abgesehen werden, wenn eine Juniorprofessorin oder ein 
Juniorprofessor auf eine Professur in einem Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäf-
tigungsverhältnis oder wenn eine nebenberufl iche Profes-
sorin oder ein nebenberufl icher Professor in ein hauptbe-
rufl iches Dienstverhältnis berufen werden soll. Darüber 
hinaus kann in Ausnahmefällen auf die Ausschreibung 
einer Professur verzichtet werden, wenn durch das Ange-
bot dieser Stelle die Abwanderung einer Professorin oder 
eines Professors verhindert werden kann. Dies setzt vor-
aus, dass ein mindestens gleichwertiger Ruf einer anderen 
Hochschule vorliegt. Die Entscheidung über den Verzicht 
auf die Ausschreibung nach Satz 3 und 4 trifft das Rekto-
rat auf Vorschlag des Fachbereichs und nach Beteiligung 
der Gleichstellungsbeauftragten; § 30 Abs. 1 Satz 1 Halb-
satz 2 gilt entsprechend. In den Fällen der Wiederbeset-
zung entscheidet das Rektorat nach Anhörung der betrof-
fenen Fachbereiche, ob die Aufgabenumschreibung der 
Stelle geändert, die Stelle einem anderen Fachbereich 
zugewiesen oder nicht wieder besetzt werden soll.

(2) Die vorschlagende Stelle hat der Rektorin oder dem 
Rektor ihren Berufungsvorschlag zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt, spätestens innerhalb der in § 30 Abs. 1 Satz 4 
genannten Fristen, vorzulegen. Wird eine Stelle frei, weil 
die Inhaberin oder der Inhaber die Altersgrenze erreicht, 
soll der Berufungsvorschlag sechs Monate vor diesem 
Zeitpunkt vorgelegt werden.

(3) Der Berufungsvorschlag zur Besetzung einer Professur 
soll drei Einzelvorschläge in bestimmter Reihenfolge ent-
halten und muss diese insbesondere im Hinblick auf die 
von der Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber zu 
erfüllenden Lehr- und künstlerischen Aufgaben oder For-
schungsaufgaben ausreichend begründen. Ihm sollen für 
jeden Einzelvorschlag zwei Gutachten auswärtiger Pro-
fessorinnen und Professoren oder in geeigneten  Fächern 
von künstlerisch ausgewiesenen Persönlichkeiten außer-
halb des Kunsthochschulbereichs beigefügt werden.

(4) Das Verfahren zur Vorbereitung der Berufungsvor-
schläge zur Besetzung einer Professur einschließlich der 
Hinzuziehung auswärtiger Sachverständiger sowie das 
Verfahren zur Berufung der Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren regelt die Berufungsordnung; die 
Schwerbehindertenvertretung ist zu beteiligen. Die 
Berufungsordnung soll hierbei zur Qualitätssicherung 
nach Satz 1 insbesondere Regelungen über Verfahrens-
fristen, über die Art und Weise der Ausschreibung, über 
die Funktion der oder des Berufungsbeauftragten, über 
die Zusammensetzung der Berufungskommissionen ein-
schließlich auswärtiger Gutachterinnen und Gutachter, 
über die Entscheidungskriterien einschließlich der Leis-
tungsbewertung in den Bereichen Lehre und Forschung 
sowie über den vertraulichen Umgang mit Bewerbungs-
unterlagen treffen. Der Berufungskommission sollen 
auswärtige Mitglieder angehören; ihre Mitglieder werden 
vom Rektorat ernannt. Der Fachbereich kann hierzu 
Vorschläge unterbreiten; § 30 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 
gilt entsprechend. Die Rektorin oder der Rektor kann der 
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Berufungskommission Vorschläge unterbreiten. Die 
 Berufung von Nichtbewerberinnen und -bewerbern ist 
zulässig.

(5) Die Bewerberin oder der Bewerber hat kein Recht 
auf Einsicht in die Akten des Berufungsverfahrens, 
soweit sie Gutachten über die fachliche Eignung enthal-
ten oder wiedergeben.

§ 32 
Dienstrechtliche Stellung der Hochschulehrerinnen 

und Hochschullehrer

(1) Professorinnen und Professoren können in einem 
 privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt werden. 
In diesem Falle gelten § 200 Abs. 2, § 201 Abs. 2 und 3, 
§ 202 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Abs. 2, 3 und 5 sowie § 206 
des Landesbeamtengesetzes und die Vorschriften über 
den Sonderurlaub entsprechend. Für Professorinnen und 
Professoren an Kunsthochschulen können im Dienstver-
trag besondere Regelungen über die Anwendung der 
 allgemeinen Vorschriften über Nebentätigkeit und Son-
derurlaub getroffen werden.

(2) Die Kunsthochschule kann übergangsweise bis zur 
Besetzung der Stelle für eine Professorin oder einen Pro-
fessor eine Vertreterin oder einen Vertreter, die oder der 
die Einstellungsvoraussetzungen nach § 29 erfüllt, mit 
der Wahrnehmung der Aufgaben aus der Stelle beauftra-
gen. Die Professurvertretung ist ein öffentlich-recht-
liches Rechtsverhältnis eigener Art; sie begründet kein 
Dienstverhältnis.

(3) Professorinnen und Professoren können im Zusam-
menhang mit dem Hauptamt stehende Lehrtätigkeiten 
im Bereich der Weiterbildung als Tätigkeit im Nebenamt 
übertragen werden, wenn die entsprechende Lehrtätig-
keit der Professorin oder des Professors nicht auf ihre 
oder seine Lehrverpfl ichtung angerechnet wird. Die 
Kunsthochschulen setzen die Höhe der Vergütung für 
Lehraufgaben nach Satz 1 im Rahmen der erzielten Ein-
nahmen aus Gebühren und privatrechtlichen Entgelten 
fest.

(4) Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden 
für die Dauer von drei Jahren zu Beamtinnen oder Beam-
ten auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis der Junior-
professorin oder des Juniorprofessors soll mit ihrer oder 
seiner Zustimmung im Laufe des dritten Jahres um wei-
tere drei Jahre verlängert werden, wenn sie oder er sich 
als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer bewährt hat; 
anderenfalls kann das Beamtenverhältnis mit Zustim-
mung der Juniorprofessorin oder des Juniorprofessors um 
bis zu einem Jahr verlängert werden. Im Laufe des sechs-
ten Jahres kann das Beamtenverhältnis der Juniorprofes-
sorin oder des Juniorprofessors mit ihrer oder seiner 
Zustimmung um ein Jahr verlängert werden, wenn sie 
oder er sich als Hochschullehrerin oder als Hochschulleh-
rer bewährt hat. Juniorprofessorinnen und Juniorprofes-
soren können auch in einem privatrechtlichen Dienstver-
hältnis beschäftigt werden. In diesem Falle gelten Sätze 1 
bis 3 sowie § 200 Abs. 2, § 203 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und 
Abs. 2, § 206 des Landesbeamtengesetzes und die Vor-
schriften über den Sonderurlaub entsprechend.

(5) Personen mit der Qualifi kation zur Professur nach 
§ 29 können nebenberufl ich als Professorinnen oder Pro-
fessoren in einem privatrechtlichen Beschäftigungsver-
hältnis eingestellt werden. Auf sie fi nden die für die Ein-
stellung, die Dienstaufgaben und die sonstigen für 
hauptberufl iche Professorinnen und Professoren gelten-
den Regelungen Anwendung. Eine Nebenberufl ichkeit 
liegt nur vor, wenn der Professorin oder dem Professor 
weniger als die Hälfte der regelmäßigen Dienstaufgaben 
einer vollbeschäftigten Professorin oder eines vollbe-
schäftigten Professors übertragen wird. Die Einstellung 
ist nicht zulässig, wenn die Professorin oder der Profes-
sor bereits hauptberufl ich an einer Hochschule tätig ist. 
Die für die Teilzeitbeschäftigung allgemein geltenden 
Vorschriften bleiben unberührt.

§ 33 
Freistellung und Beurlaubung

(1) Die Kunsthochschule kann Professorinnen und Pro-
fessoren von ihren Aufgaben in der Lehre und der Ver-

waltung zugunsten der Durchführung künstlerischer 
Entwicklungsvorhaben oder der Dienstaufgaben in der 
Forschung freistellen, wenn die ordnungsgemäße Vertre-
tung des Faches in der Lehre während dieser Zeit 
gewährleistet ist. Dem Land sollen keine zusätzlichen 
Kosten aus der Freistellung entstehen.

(2) Die Kunsthochschule kann Professorinnen und Pro-
fessoren für die Anwendung und Erprobung künstleri-
scher oder wissenschaftlicher Erkenntnisse und Metho-
den in der berufl ichen Praxis sowie zur Gewinnung oder 
Erhaltung berufspraktischer Erfahrungen außerhalb der 
Kunsthochschule beurlauben; Absatz 1 gilt im Übrigen 
entsprechend.

2. Das sonstige Personal der Kunsthochschule

§ 34 
Honorarprofessur, Gastprofessur

(1) Die Bezeichnung „Honorarprofessorin“ oder „Hono-
rarprofessor“ kann Personen verliehen werden, die auf 
einem an der Kunsthochschule vertretenen Fachgebiet 
hervorragende Leistungen in der berufl ichen Praxis der 
Kunst oder bei der Anwendung oder Entwicklung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder hervor-
ragende Leistungen in Kunst, Forschung und Lehre, 
künstlerischen Entwicklungsvorhaben und Kunstaus-
übung erbringen, die den Anforderungen für hauptberuf-
liche Professorinnen und Professoren entsprechen.

(2) Die Bezeichnungen werden von der Kunsthochschule 
verliehen. Die Verleihung setzt eine in der Regel fünfjäh-
rige erfolgreiche selbständige Lehrtätigkeit voraus, die 
durch ein Gutachten nachzuweisen ist. Die Bezeichnun-
gen begründen weder ein Dienstverhältnis noch den 
Anspruch auf Übertragung eines Amtes.

(3) Das Recht zur Führung der Bezeichnungen ruht, 
wenn die oder der Berechtigte die Bezeichnung „Profes-
sorin“ oder „Professor“ aus einem sonstigen Grund füh-
ren kann. Rücknahme und Widerruf der Bezeichnungen 
regelt die Kunsthochschule.

(4) Die Kunsthochschule kann für Aufgaben, die von 
Professorinnen oder Professoren wahrzunehmen sind, 
für einen im Voraus begrenzten Zeitraum Professorinnen 
oder Professoren anderer Hochschulen oder Persönlich-
keiten aus der künstlerischen oder wissenschaftlichen 
Praxis mit der Qualifi kation zur Professur nach § 29 als 
Gastprofessorinnen oder Gastprofessoren bestellen. Sie 
führen für die Dauer ihrer Bestellung die Bezeichnung 
„Gastprofessorin“ oder „Gastprofessor“; mit Erlöschen, 
Widerruf oder Rücknahme der Bestellung erlischt auch 
die Befugnis zur Führung dieser Bezeichnung. § 10 
Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 35 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben

(1) Lehrkräfte für besondere Aufgaben werden aus-
schließlich oder überwiegend mit Aufgaben in der Lehre 
beschäftigt; ihnen obliegt überwiegend die Vermittlung 
künstlerischer oder praktischer Fertigkeiten und Kennt-
nisse, die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer erfordern. 
Ihnen können darüber hinaus durch die Fachbereichslei-
tung andere Dienstleistungen übertragen werden. Die 
für diese Aufgaben an die Kunsthochschule abgeordne-
ten Beamtinnen und Beamten und anderen Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes sind Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben. § 32 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Im Übrigen gilt § 37 Abs. 2 und 3 entsprechend.

§ 36 
Lehrbeauftragte

Lehraufträge können für einen durch hauptberufl iche 
Kräfte nicht gedeckten Lehrbedarf erteilt werden. Die 
Lehrbeauftragten nehmen ihre Lehraufgaben selbstän-
dig wahr. Der Lehrauftrag ist ein öffentlich-rechtliches 
Rechtsverhältnis eigener Art; er begründet kein Dienst-
verhältnis.
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§ 37 
Künstlerische und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter an Kunsthochschulen

(1) Künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
die den Fachbereichen, den künstlerischen Einrichtun-
gen oder den Betriebseinheiten der Kunsthochschule 
zugeordneten Beamtinnen, Beamten und Beschäftigte, 
denen nach Maßgabe ihres Dienstverhältnisses künstle-
rische Dienstleistungen in Kunst, Kunstausübung, 
künstlerischen Entwicklungsvorhaben und Forschung 
und Lehre obliegen. Soweit die künstlerischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter dem Aufgabenbereich einer 
Professorin oder eines Professors zugewiesen sind, ist 
diese oder dieser weisungsbefugt. Zu den Dienstleistun-
gen gehört auch die Tätigkeit in der Verwaltung der 
künstlerischen Einrichtungen oder Betriebseinheiten, in 
der Studien- und Prüfungsorganisation, der Studienbe-
ratung und in anderen Aufgaben der Kunsthochschule. 
Die künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben als Dienstleistung die Aufgabe, Studierenden 
Fachwissen und praktische Fertigkeiten zu vermitteln 
und sie in der Anwendung künstlerischer Methoden zu 
unterweisen, soweit dies zur Gewährleistung des Lehr-
angebots erforderlich ist. Ihnen soll ausreichend Gele-
genheit zum Erwerb weiterer didaktischer und sonstiger 
Qualifi kationen gegeben werden. Der Fachbereichsrat 
kann im Benehmen mit den fachlich zuständigen Profes-
sorinnen und Professoren künstlerischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern auf deren Antrag bestimmte Auf-
gaben in künstlerischen Entwicklungsvorhaben zur selb-
ständigen Erledigung übertragen.

(2) Lehraufgaben der künstlerischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind nach Gegenstand und Inhalt mit 
den für das Fach zuständigen Professorinnen und Pro-
fessoren abzustimmen und stehen unbeschadet des 
Rechts auf Äußerung der eigenen Lehrmeinung unter der 
fachlichen Verantwortung einer Professorin oder eines 
Professors. Lehraufgaben dürfen künstlerischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern zur selbständigen Wahr-
nehmung in begründeten Fällen durch den Fachbe-
reichsrat im Benehmen mit den fachlich zuständigen 
Professorinnen und Professoren übertragen werden; sie 
gelten als Erfüllung der Lehrverpfl ichtung. § 32 Abs. 3 
gilt entsprechend.

(3) Die künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können im Beamtenverhältnis oder im privatrechtlichen 
Dienstverhältnis beschäftigt werden. Ihnen soll im Rah-
men ihrer Dienstaufgaben auch Gelegenheit zur Vorbe-
reitung auf eine weitere künstlerische Qualifi kation 
gegeben werden, wenn sie befristet tätig sind.

(4) Einstellungsvoraussetzungen für künstlerische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind neben den allgemei-
nen dienstrechtlichen Voraussetzungen sowohl bei der 
Einstellung in ein befristetes Dienstverhältnis als auch 
bei der Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe 
oder auf Lebenszeit oder in ein unbefristetes privat-
rechtliches Dienstverhältnis ein den Anforderungen der 
dienstlichen Aufgaben entsprechendes abgeschlossenes 
Hochschulstudium in einem Studiengang mit einer 
Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern. Das 
Laufbahnrecht bleibt unberührt.

(5) Künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
denen Aufgaben übertragen werden, die auch der 
Erbringung herausragender künstlerischer Leistungen 
förderlich sind, können in ein Beamtenverhältnis auf 
Zeit als Akademische Rätin oder Akademischer Rat oder 
als Akademische Oberrätin oder Oberrat berufen werden 
oder in einem befristeten privatrechtlichen Dienstver-
hältnis beschäftigt werden.

(6) Zur Akademischen Rätin oder zum Akademischen Rat 
im Beamtenverhältnis auf Zeit kann ernannt werden, wer 
die Voraussetzungen des § 66 b Laufbahnverordnung, mit 
Ausnahme von dessen Absatz 1 Nr. 2 und 3, erfüllt. Zur 
Akademischen Oberrätin oder zum Akademischen Ober-
rat im Beamtenverhältnis auf Zeit kann ernannt werden, 
wer die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen 
und Professoren an Kunsthochschulen nachweist.

(7) Die Akademischen Rätinnen und die Akademischen 
Räte im Beamtenverhältnis auf Zeit werden für die 
Dauer von drei, die Akademischen Oberrätinnen und 

Akademischen Oberräte im Beamtenverhältnis auf Zeit 
für die Dauer von bis zu vier Jahren ernannt. Das Beam-
tenverhältnis einer Akademischen Rätin oder eines Aka-
demischen Rats auf Zeit kann um weitere drei Jahre ver-
längert werden. § 201 Abs. 2 Sätze 3 bis 8 Landesbeam-
tengesetz gelten entsprechend. Eine Akademische Rätin 
oder ein Akademischer Rat im Beamtenverhältnis auf 
Zeit kann nach Ablauf der Amtszeit zur Akademischen 
Oberrätin oder zum Akademischen Oberrat im Beamten-
verhältnis auf Zeit ernannt werden. Eine erneute Ernen-
nung zur Akademischen Rätin, zum Akademischen Rat, 
zur Akademischen Oberrätin oder zum Akademischen 
Oberrat im Beamtenverhältnis auf Zeit ist ausgeschlos-
sen. Mit Ablauf der Amtszeit ist die Beamtin oder der 
Beamte entlassen, § 44 Abs. 2 Satz 2 Landesbeamtenge-
setz fi ndet keine Anwendung. Die Vorschriften über die 
Laufbahnen, den einstweiligen Ruhestand und die Pro-
bezeit sind nicht anwendbar.

(8) Für die Beschäftigung als künstlerische Mitarbeite-
rin oder als künstlerischer Mitarbeiter im Sinne des 
Absatzes 5 in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis 
gelten Absatz 6 und Absatz 7 entsprechend. Darüber 
hinaus gelten §§ 200 Abs. 2, 206 Abs. 2 und 3 Landesbe-
amtengesetz und die Vorschriften über den Sonderur-
laub entsprechend.

(9) Für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gelten die Absätze 1 bis 8 sinngemäß. Dabei kann 
bei der Einstellung in ein befristetes Dienstverhältnis 
ergänzend zu den Anforderungen nach Absatz 4 Satz 1 
die Promotion gefordert werden, wenn sie für die vorge-
sehene Dienstleistung erforderlich ist. Bei der Einstel-
lung in das Beamtenverhältnis auf Probe oder auf 
Lebenszeit oder in ein unbefristetes privatrechtliches 
Dienstverhältnis wird zusätzlich zu den Anforderungen 
nach Absatz 4 Satz 1 für wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die nicht in Betriebseinheiten 
tätig werden, die Promotion oder ausnahmsweise eine 
gleichwertige wissenschaftliche Leistung gefordert; 
unter Berücksichtigung der Anforderungen der Stelle 
kann eine zweite Staatsprüfung an die Stelle der Promo-
tion treten oder ausnahmsweise auf die Promotion ver-
zichtet werden; das Laufbahnrecht bleibt unberührt. 
Soll die Person nach Satz 1 zur Akademischen Rätin 
oder zum Akademischen Rat im Beamtenverhältnis auf 
Zeit ernannt werden, muss zusätzlich zu den Erforder-
nissen des Absatzes 6 Satz 1 eine auf Aufgaben der Lauf-
bahn hinführende Promotion nachgewiesen werden.

§ 38 
Künstlerische und wissenschaftliche Hilfskräfte

(1) Die künstlerischen Hilfskräfte erfüllen in den Fach-
bereichen, den wissenschaftlichen Einrichtungen oder 
Betriebseinheiten Dienstleistungen in Kunst, Kunstaus-
übung, künstlerischen Entwicklungsvorhaben und Lehre 
sowie hiermit zusammenhängende Verwaltungstätigkei-
ten unter der Verantwortung einer Hochschullehrerin 
oder eines Hochschullehrers, einer anderen Person mit 
selbständigen Lehraufgaben oder einer künstlerischen 
Mitarbeiterin oder eines künstlerischen Mitarbeiters. 
Ihnen kann die Aufgabe übertragen werden, als Tutorin 
oder Tutor im Rahmen der Studienordnung Studierende 
und studentische Arbeitsgruppen in ihrem Studium zu 
unterstützen.

(2) Die Bestellung als künstlerische Hilfskraft erfolgt im 
Einvernehmen mit der Person, unter deren Verantwor-
tung sie stehen. Sie werden mit weniger als der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit des öffentlichen Dienstes 
beschäftigt.

(3) Soweit wissenschaftliche Hilfskräfte an den Kunst-
hochschulen beschäftigt werden, gelten die Absätze 1 
und 2 sinngemäß.

§ 39 
Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
die in der Hochschulverwaltung, den Fachbereichen, den 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Einrichtungen 
oder den Betriebseinheiten tätigen Beamtinnen und 
 Beamten sowie Beschäftigte, denen andere als wissen-
schaftliche Dienstleistungen obliegen.
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(2) Die Einstellungsvoraussetzungen und die dienst-
rechtliche Stellung der weiteren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bestimmen sich nach den allgemeinen 
dienstrechtlichen Vorschriften.

Fünfter Abschnitt 
Studierende und Studierendenschaft

1. Zugang und Einschreibung

§ 40 
Einschreibung

(1) Eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber 
wird für einen oder mehrere Studiengänge eingeschrie-
ben, wenn sie oder er die hierfür erforderliche Qualifi ka-
tion und die sonstigen Zugangsvoraussetzungen nach-
weist und kein Einschreibungshindernis vorliegt. Die 
Einschreibung wird in der Einschreibungsordnung gere-
gelt. Darin trifft die Kunsthochschule auch Bestimmun-
gen über Art, Umfang und Behandlung der zu erheben-
den und zu verarbeitenden personenbezogenen Daten, 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und insbesondere für 
einen mit maschinellen Verfahren und Datenträgern 
unterstützten Studierendenausweis erforderlich sind; sie 
unterrichtet die Studierenden über die Einsatzmöglich-
keiten des Studierendenausweises.

(2) Ist der von der Studienbewerberin oder dem Studi-
enbewerber gewählte Studiengang oder sind die gewähl-
ten Studiengänge mehreren Fachbereichen zugeordnet, 
so hat die Studienbewerberin oder der Studienbewerber 
bei der Einschreibung den Fachbereich zu wählen, dem 
sie oder er angehören will. Wird zwischen Kunsthoch-
schulen ein gemeinsamer Studiengang im Sinne des § 74 
Abs. 1 vereinbart, so werden Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber entsprechend der Vereinbarung nach 
§ 74 Abs. 1 eingeschrieben.

(3) Die Einschreibung kann befristet werden, wenn der 
gewählte Studiengang an der Kunsthochschule nur teil-
weise angeboten wird. Entsprechendes gilt, wenn der 
gewählte Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
unterliegt und für einen Teil dieses Studiengangs eine 
höhere Ausbildungskapazität als für einen späteren Teil 
besteht. Sieht das Verfahren der Feststellung der künst-
lerischen Eignung ein Orientierungsstudium vor, kann 
die Einschreibungsordnung die Befristung der Einschrei-
bung zu dessen Ableistung regeln.

(4) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der 
nach Ablauf eines Semesters das Studium in demselben 
Studiengang fortsetzen will, hat sich innerhalb der vor-
geschriebenen Fristen bei der Kunsthochschule zurück-
zumelden. Auf Antrag können Studierende aus wichti-
gem Grund vom Studium beurlaubt werden; die Ein-
schreibungsordnung kann das Nähere regeln. Beurlaubte 
Studierende sind an der Kunsthochschule, an der sie ein-
geschrieben oder als Zweithörerin oder Zweithörer im 
Sinne des § 44 Abs. 2 zugelassen sind, nicht berechtigt, 
Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen, Teilnah-
mevoraussetzungen im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2, Zulassungsvoraussetzungen im Sinne des § 56 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 oder Leistungspunkte zu erwerben 
oder Prüfungen abzulegen. Satz 3 gilt nicht für die Wie-
derholung von nicht bestandenen Prüfungen und für 
Teilnahme- und Zulassungsvoraussetzungen, die Folge 
eines Auslands- oder Praxissemesters selbst sind, für das 
beurlaubt worden ist.

(5) Schülerinnen oder Schüler, die nach dem Urteil der 
Kunsthochschule besondere Begabungen aufweisen, 
können im Einvernehmen mit der Schule im Einzelfall 
als Jungstudierende außerhalb der Einschreibungsord-
nung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen zugelassen 
werden. Ihre Studien- und Prüfungsleistungen werden 
auf Antrag bei einem späteren Studium angerechnet.

(6) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Vor-
bereitung nach § 58 Abs. 6 können während ihrer Teil-
nahme an der Vorbereitung und der Prüfung nach Maß-
gabe der Einschreibungsordnung als Studierende einge-
schrieben werden; sie nehmen an Wahlen nicht teil.

§ 41 
Qualifi kation und sonstige Zugangsvoraussetzungen

(1) Die Qualifi kation für ein Kunsthochschulstudium 
wird in der Regel durch den erfolgreichen Abschluss 
einer auf das Studium vorbereitenden Schulbildung oder 
eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung erworben, 
die durch ein Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife) 
nach gewiesen wird. Die allgemeine Hochschulreife 
berechtigt uneingeschränkt zum Studium, die fachge-
bundene Hochschulreife nur zum Studium der im Zeug-
nis ausgewiesenen Studiengänge. Abweichend von Satz 
1 kann für die Ausbildung zur Musikschullehrerin oder 
zum Musikschullehrer und zur Musiklehrerin oder zum 
Musiklehrer die Hochschulzugangsberechtigung auch 
durch die Fachoberschulreife nachgewiesen werden.

(2) Das für die Schule zuständige Ministerium regelt im 
Einvernehmen mit dem Ministerium durch Rechtsver-
ordnung die Feststellung der Gleichwertigkeit von Vor-
bildungsnachweisen nach Absatz 1 sowie für Vorbil-
dungsnachweise, die außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes erworben werden.

(3) Zugang zu einem Kunsthochschulstudium hat auch, 
wer sich in der berufl ichen Bildung qualifi ziert hat; die 
Voraussetzungen hierfür regelt das Ministerium im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Schule und Weiter-
bildung durch Rechtsverordnung.

(4) Zugang zu einem Studiengang, der mit einem Mas-
tergrad abgeschlossen wird, hat, wer einen ersten berufs-
qualifi zierenden Abschluss nachweist, auf dem der Mas-
terstudiengang aufbaut. Abschlüsse von akkreditierten 
Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien sind 
Bachelorabschlüssen von Hochschulen gleichgestellt. Die 
Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für einen 
Studiengang nach Satz 1 ein vorangegangener qualifi -
zierter Abschluss nachzuweisen ist. In Ausnahmefällen 
kann die Kunsthochschule zulassen, dass das Studium 
bereits vor dem Erwerb der Zugangsvoraussetzungen 
nach den Sätzen 1 bis 3 aufgenommen wird, wenn diese 
Zugangsvoraussetzungen spätestens innerhalb eines Jah-
res nach Aufnahme des Studiums nachgewiesen werden.

(5) Zusätzlich zum Nachweis der Qualifi kation nach den 
Absätzen 1 bis 4 ist in künstlerischen Studiengängen als 
weitere Voraussetzung der Nachweis der künstlerischen 
Eignung für den gewählten Studiengang zu erbringen. 
Die Prüfungsordnungen können zudem bestimmen, dass 
neben der Qualifi kation nach Satz 1 sowie den Absätzen 
1 und 2 eine studiengangbezogene besondere Vorbildung, 
eine sonstige Eignung oder praktische Tätigkeit nachzu-
weisen ist.

(6) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für 
einen fremdsprachigen Studiengang die entsprechende 
Sprachkenntnis nachzuweisen ist; in einem Studiengang, 
der zu einem ersten berufsqualifi zierenden Abschluss 
führt, darf keine Sprachkenntnis gefordert werden, die 
über eine mögliche schulische Ausbildung gemäß Absatz 
1 hinausgeht.

(7) Die Ordnungen können bestimmen, dass eine Studi-
enbewerberin oder ein Studienbewerber, die keine Deut-
sche oder der kein Deutscher ist und nicht einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, 
über die Qualifi kation nach den Absätzen 1 bis 6 hinaus 
ihre oder seine Studierfähigkeit in einer besonderen Prü-
fung nachweisen muss. Bei Studienbewerberinnen und 
Studienbewerbern mit einer deutschen Hochschulzu-
gangsberechtigung ist eine besondere Prüfung nach Satz 
1 nicht erforderlich.

(8) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass von 
der Qualifi kation nach den Absätzen 1 bis 3, Absatz 5 
Satz 2, 6 und 7 ganz oder teilweise abgesehen werden 
kann, wenn Studienbewerberinnen oder Studienbewer-
ber eine studiengangbezogene besondere fachliche Eig-
nung oder besondere künstlerische oder gestalterische 
Begabung und eine den Anforderungen der Hochschule 
entsprechende Allgemeinbildung nachweisen. Das Glei-
che gilt für Schülerinnen oder Schüler, die eine beson-
dere künstlerische oder gestalterische Begabung aufwei-
sen; der Erwerb eines Hochschulgrades oder eines Studi-
enabschlusses, der aufgrund einer staatlichen oder 
kirchlichen Prüfung erworben wird, ist erst zulässig, 
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wenn eine den Anforderungen der Hochschule entspre-
chende Allgemeinbildung nachgewiesen wird. Studie-
rende mit einer Qualifi kation gemäß Satz 1 oder 2, denen 
die Kunsthochschule anhand von wenigstens der Hälfte 
aller in einem Studiengang geforderten Studien- und 
Prüfungsleistungen den erfolgreichen Studienverlauf 
bescheinigt hat, dürfen ihr Studium an einer anderen 
Hochschule desselben Typs und dort auch in einem ver-
wandten Studiengang fortsetzen.

(9) Kenntnisse und Fähigkeiten, die für ein erfolgreiches 
Studium erforderlich sind, aber in anderer Weise als 
durch ein Studium erworben wurden, können in einer 
besonderen Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) 
nachgewiesen werden. Nach dem Ergebnis dieser Prü-
fung soll die Bewerberin oder der Bewerber in einem 
entsprechenden Abschnitt des Studienganges zum Stu-
dium zugelassen werden. Das Nähere regelt eine Prü-
fungsordnung, die für Studiengänge, die mit einer staat-
lichen Prüfung abgeschlossen werden, im Einvernehmen 
mit den jeweils zuständigen Fachministerien erlassen 
wird.

(10) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die 
ihre Studienqualifi kation nicht an einer deutschsprachi-
gen Einrichtung erworben haben, müssen die für ihren 
Studiengang erforderlichen Kenntnisse der deutschen 
Sprache besitzen. Das Nähere regelt eine Prüfungsord-
nung. Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die 
einen Sprachkurs für den Hochschulzugang besuchen 
wollen, um den Nachweis nach Satz 1 zu erbringen oder 
die ein Studienkolleg besuchen wollen, um die Feststel-
lungsprüfung abzulegen, können bis zum Bestehen oder 
endgültigen Nichtbestehen der Sprachprüfung oder der 
Feststellungsprüfung als Studierende eingeschrieben 
werden. Mit dem Bestehen der Prüfung wird kein 
Anspruch auf Einschreibung in den Studiengang erwor-
ben.

§ 42 
Einschreibungshindernisse

(1) Die Einschreibung ist außer im Falle der fehlenden 
Qualifi kation oder fehlender Nachweise gemäß § 40 
Abs. 1 zu versagen, wenn die Studienbewerberin oder 
der Studienbewerber in dem gewählten Studiengang an 
einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung 
endgültig nicht bestanden hat; dies gilt entsprechend für 
verwandte oder vergleichbare Studiengänge, soweit dies 
in Prüfungsordnungen bestimmt ist.

(2) Die Einschreibung kann versagt werden, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber

a)   durch Krankheit die Gesundheit anderer Hochschul-
mitglieder gefährden oder den ordnungsgemäßen Stu-
dienbetrieb erheblich beeinträchtigen würde,

b)   aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer 
geistigen oder seelischen Behinderung unter Betreu-
ung steht,

c)   die für die Einschreibung vorgeschriebenen Formen 
und Fristen nicht beachtet hat,

d)   den Nachweis über die Zahlung der zu entrichtenden 
Gebühren oder Beiträge nicht erbringt.

§ 43 
Exmatrikulation

(1) Eine Studierende oder ein Studierender ist zu exma-
trikulieren, wenn

a)  sie oder er dies beantragt,

b)   die Einschreibung durch Zwang, arglistige Täuschung 
oder eine Straftat herbeigeführt wurde,

c)   sie oder er in dem Studiengang eine nach der Prü-
fungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht 
bestanden hat oder zur Prüfung endgültig nicht mehr 
zugelassen werden kann,

d)   der Bescheid über die Zuweisung eines Studienplat-
zes während des Vergabeverfahrens von der für die 
Zuweisung zuständigen Stelle zurückgenommen 
 worden ist.

(2) Soweit nicht eine weitere Hochschulausbildung das 
Weiterbestehen der Einschreibung erfordert, sind Stu-
dierende nach Aushändigung des Zeugnisses über den 
bestandenen Abschluss des Studiengangs zum Ende des 
laufenden Semesters zu exmatrikulieren.

(3) Eine Studierende oder ein Studierender kann exmat-
rikuliert werden, wenn

a)   nach der Einschreibung Tatsachen bekannt werden 
und noch fortbestehen oder eintreten, die zur Versa-
gung der Einschreibung hätten führen müssen oder 
die zur Versagung der Einschreibung führen können,

b)   die oder der Studierende das Studium nicht aufnimmt 
oder sich nicht zurückmeldet, ohne beurlaubt worden 
zu sein,

c)   die oder der Studierende die zu entrichtenden Gebüh-
ren oder Beiträge trotz Mahnung und Fristsetzung 
mit Androhung der Maßnahme nicht entrichtet,

d)   sie oder er die Erfüllung der Verpfl ichtungen nach 
dem Sozialgesetzbuch gegenüber der zuständigen 
Krankenkasse nicht nachweist,

e)  ein Fall des § 55 Abs. 5 Satz 5 gegeben ist,

f)   sie oder er ihren oder seinen Anspruch auf Teilnahme 
an einer nach der Prüfungsordnung erforderlichen 
Prüfung verloren hat,

g)   ihr oder sein Wohn- oder Aufenthaltsort nicht ermit-
telt werden kann.

§ 44 
Zweithörerinnen oder Zweithörer, Gasthörerinnen 

oder Gasthörer

(1) Eingeschriebene und nicht beurlaubte Studierende 
anderer Hochschulen können als Zweithörerinnen oder 
Zweithörer mit der Berechtigung zum Besuch von Lehr-
veranstaltungen und zur Ablegung studienbegleitender 
Prüfungen zugelassen werden. Die Kunsthochschule 
kann nach Maßgabe der Einschreibungsordnung die 
Zulassung von Zweithörerinnen oder Zweithörern unter 
den in § 51 Abs. 2 bis 4 genannten Voraussetzungen 
beschränken.

(2) Zweithörerinnen oder Zweithörer können bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen des § 40 Abs. 1 für das Studium 
eines weiteren Studienganges zugelassen werden. Die 
Zulassung zu mehreren Studiengängen ist im Rahmen 
des § 74 Abs. 1 oder 2 möglich. In den Fällen des § 74 
Abs. 1 ist die Zulassung zum Studium des gemeinsamen 
Studienganges nach Maßgabe der Hochschulvereinba-
rung auch bei der Kunsthochschule von Amts wegen 
zulässig, bei der die Studierenden nicht eingeschrieben 
sind.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die an einer Kunst-
hochschule einzelne Lehrveranstaltungen besuchen wol-
len, können als Gasthörerinnen oder Gasthörer oder zur 
Weiterbildung auch auf privatrechtlicher Grundlage im 
Rahmen der vorhandenen Studienmöglichkeiten zuge-
lassen werden. Der Nachweis der Qualifi kation nach § 41 
ist nicht erforderlich. § 42 Abs. 2 gilt entsprechend. Von 
den Fällen der Teilnahme an Weiterbildung im Sinne des 
§ 54 Abs. 3 Satz 1 abgesehen, sind Gasthörerinnen und 
Gasthörer nicht berechtigt, Prüfungen abzulegen. § 54 
Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.

1. Studierendenschaft

§ 45 
Studierendenschaft

(1) Die an der Kunsthochschule eingeschriebenen Stu-
dierenden bilden die Studierendenschaft. Die Studieren-
denschaft ist eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der 
Kunsthochschule.

(2) Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenhei-
ten selbst. Sie hat unbeschadet der Zuständigkeit der 
Kunsthochschule und des Studentenwerks die folgenden 
Aufgaben:

1.   die Belange ihrer Mitglieder in Kunsthochschule und 
Gesellschaft wahrzunehmen,
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2.   die Interessen ihrer Mitglieder im Rahmen dieses 
Gesetzes zu vertreten,

3.   an der Erfüllung der Aufgaben der Kunsthochschulen 
(§ 3), insbesondere durch Stellungnahmen zu hoch-
schul- oder wissenschaftspolitischen Fragen mitzu-
wirken,

4.   auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung 
die politische Bildung, das staatsbürgerliche Verant-
wortungsbewusstsein und die Bereitschaft zur akti-
ven Toleranz ihrer Mitglieder zu fördern,

5.   fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer 
Mitglieder wahrzunehmen; dabei sind die besonderen 
Belange der Studierenden mit Kindern und der 
behinderten Studierenden zu berücksichtigen,

6.  kulturelle Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen,

7.  den Studierendensport zu fördern,

8.   überörtliche und internationale Studierendenbezie-
hungen zu pfl egen.

Die Studierendenschaft und ihre Organe können für die 
genannten Aufgaben Medien aller Art nutzen und in die-
sen Medien auch die Diskussion und Veröffentlichung zu 
allgemeinen gesellschaftspolitischen Fragen ermögli-
chen. Diskussionen und Veröffentlichungen im Sinne des 
Satzes 3 sind von Verlautbarungen der Studierenden-
schaft und ihrer Organe deutlich abzugrenzen. Die Ver-
fasserin oder der Verfasser ist zu jedem Beitrag zu 
benennen; presserechtliche Verantwortlichkeiten bleiben 
unberührt.

(3) Die studentischen Vereinigungen an der Kunsthoch-
schule tragen zur politischen Willensbildung bei.

(4) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, die 
vom Studierendenparlament mit den Stimmen der Mehr-
heit seiner Mitglieder beschlossen wird und der Geneh-
migung des Rektorats bedarf. Die Genehmigung darf nur 
aus Rechtsgründen versagt werden. Für die Bekanntgabe 
der Satzung und der Ordnungen gilt § 2 Abs. 4 Satz 2 
entsprechend; sie treten am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft. Die Satzung regelt insbesondere:

1.   die Zusammensetzung, die Wahl und Abwahl, die 
Einberufung, den Vorsitz, die Ausschüsse, die Aufga-
ben und Befugnisse sowie die Beschlussfassung der 
Organe der Studierendenschaft,

2.   die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Studie-
rendenschaft,

3.  die Bekanntgabe der Organbeschlüsse,

4.   die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans 
der Studierendenschaft,

5.   das Verfahren bei Vollversammlungen und die Dauer 
der Abstimmung.

(5) Organe der Studierendenschaft sind das Studieren-
denparlament und der Allgemeine Studierendenaus-
schuss. § 11 Abs. 2 gilt entsprechend. Die Satzung der 
Studierendenschaft kann eine schriftliche Urabstim-
mung unter allen Mitgliedern der Studierendenschaft 
vorsehen. Beschlüsse, die auf Urabstimmungen mit 
Mehrheit gefasst werden, binden die Organe der Studie-
rendenschaft, wenn mindestens 30 vom Hundert der Mit-
glieder der Studierendenschaft zugestimmt haben.

(6) Das Rektorat übt die Rechtsaufsicht über die Studie-
rendenschaft aus. § 68 Abs. 2 bis 4 fi nden entsprechende 
Anwendung.

§ 46 
Studierendenparlament

(1) Das Studierendenparlament ist das oberste 
be schlussfassende Organ der Studierendenschaft. Seine 
Aufgaben werden vorbehaltlich besonderer Regelungen 
dieses Gesetzes durch die Satzung der Studierenden-
schaft bestimmt. Es wird von den Mitgliedern der Stu-
dierendenschaft in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl gewählt.

(2) Das Nähere über die Wahl zum Studierendenparla-
ment und zum Allgemeinen Studierendenausschuss 
regelt die vom Studierendenparlament zu beschließende 

Wahlordnung, die der Genehmigung des Rektorats 
bedarf; die Genehmigung darf nur aus Rechtsgründen 
versagt werden. Auf Antrag der Studierendenschaft leis-
tet die Hochschulverwaltung Verwaltungshilfe bei der 
Durchführung der Wahl.

§ 47 
Allgemeiner Studierendenausschuss

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss vertritt die 
Studierendenschaft. Er führt die Beschlüsse des Studie-
rendenparlaments aus und erledigt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung der Studierendenschaft.

(2) Rechtsgeschäftliche Erklärungen, durch die die Stu-
dierendenschaft verpfl ichtet werden soll, bedürfen der 
Schriftform. Sie sind von mindestens zwei Mitgliedern 
des Allgemeinen Studierendenausschusses zu unter-
zeichnen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für einfache 
Geschäfte der laufenden Verwaltung sowie für solche 
Geschäfte, die eine oder ein für ein bestimmtes Geschäft 
oder einen Kreis von Geschäften ausdrücklich in Schrift-
form Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter abschließt; 
die Satzung kann Wertgrenzen für Geschäfte nach Satz 3 
Halbsatz 1 vorsehen.

(3) Der Vorsitz des Allgemeinen Studierendenaussschus-
ses hat rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen oder 
Unterlassungen des Studierendenparlaments und des 
Allgemeinen Studierendenausschusses zu beanstanden. 
Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Wird 
keine Abhilfe geschaffen, so hat sie oder er das Rektorat 
zu unterrichten.

§ 48 
Fachschaften

(1) Die Studierendenschaft kann sich nach Maßgabe 
ihrer Satzung in Fachschaften gliedern. Die Satzung der 
Studierendenschaft trifft Rahmenregelungen für die 
Fachschaften einschließlich der Fachschaftsorgane und 
der Grundzüge der Mittelzuweisung an und der Mittel-
bewirtschaftung durch die Fachschaften.

(2) Die Fachschaften können Mittel nach Absatz 1 als 
Selbstbewirtschaftungsmittel erhalten und die Studie-
rendenschaften im Rahmen der der Fachschaft zur Ver-
fügung stehenden Mittel privatrechtsgeschäftlich vertre-
ten. Das Nähere regelt die Satzung der Studierenden-
schaft.

§ 49 
Ordnung des Vermögens und des Haushalts

(1) Die Studierendenschaft hat ein eigenes Vermögen. 
Die Kunsthochschule und das Land haften nicht für Ver-
bindlichkeiten der Studierendenschaft. Die Studieren-
denschaft erhebt von ihren Mitgliedern die unter 
Berücksichtigung ihrer sonstigen Einnahmen zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben notwendigen Beiträge nach Maß-
gabe einer Beitragsordnung, die vom Studierendenparla-
ment beschlossen wird und der Genehmigung des Rekto-
rats bedarf. Bei der Festsetzung der Beitragshöhe sind 
die sozialen Verhältnisse der Studierenden angemessen 
zu berücksichtigen. Die Beiträge werden von der Kunst-
hochschule kostenfrei für die Studierendenschaft einge-
zogen. In der Einschreibungsordnung der Kunsthoch-
schule ist zu regeln, dass in den Fällen des § 42 Abs. 2 
Buchstabe d und des § 43 Abs. 3 Buchstabe c für diese 
Beiträge Ausnahmen in sozialen Härtefällen zulässig 
sind. Die Kunsthochschule wirkt bei der Verwaltung von 
zweckgebundenen Beiträgen für die Bezahlung des 
Semestertickets mit.

(2) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studie-
rendenschaft bestimmt sich nach § 105 Abs. 1 der Lan-
deshaushaltsordnung, soweit dieses Gesetz nichts ande-
res vorsieht, und unterliegt der Prüfung durch den Lan-
desrechnungshof. Das Ministerium kann unter Berück-
sichtigung der Aufgaben, der Rechtsstellung und der 
Organisation der Studierendenschaft im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und im Benehmen mit dem 
Ausschuss für Wissenschaft und Forschung des Landtags 
durch Rechtsverordnung Ausnahmen von dieser Vor-
schrift zulassen oder abweichende und ergänzende Rege-
lungen treffen.
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(3) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge werden 
unter Berücksichtigung des zur Erfüllung der Aufgaben 
notwendigen Bedarfs durch den Allgemeinen Studieren-
denausschuss aufgestellt und vom Studierendenparla-
ment festgestellt. Das Nähere regelt die Satzung der Stu-
dierendenschaft. Der festgestellte Haushaltsplan ist dem 
Rektorat innerhalb von zwei Wochen vorzulegen.

(4) Das Rechnungsergebnis ist mindestens zwei Wochen 
vor Beschlussfassung des Studierendenparlaments hoch-
schulöffentlich bekannt zu geben.

(5) Verletzt jemand als Mitglied eines Organs der Stu-
dierendenschaft oder einer Fachschaft vorsätzlich oder 
grob fahrlässig die ihm obliegenden Pfl ichten, so hat er 
der Studierendenschaft den ihr daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen.

Sechster Abschnitt 
Lehre, Studium und Prüfungen

1. Lehre und Studium

§ 50 
Ziel von Lehre und Studium, Lehrangebot, 

Studienberatung

(1) Ziele der künstlerischen Lehre und des künstleri-
schen Studiums sind die Entwicklung von Künstlerper-
sönlichkeiten, die Stärkung künstlerischer Fähigkeiten, 
die Vermittlung künstlerischer und kunstbezogener 
Kenntnisse und Fertigkeiten und unter Berücksichtigung 
der Anforderungen und Veränderungen in der Berufs-
welt und der fachübergreifenden Bezüge die Vorberei-
tung auf künstlerische und kunstpädagogische Berufe. 
Hinsichtlich der wissenschaftlichen Fächer vermitteln 
Lehre und Studium die erforderlichen fachlichen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Methoden dem jeweiligen Studi-
engang entsprechend so, dass die Studierenden zu wis-
senschaftlicher Arbeit, zur Anwendung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und Methoden in der berufl ichen Pra-
xis und zur kritischen Einordnung wissenschaftlicher 
Erkenntnis befähigt werden. Die Studierenden sollen zur 
kritischen Einordnung künstlerischer Einsichten und 
wissenschaftlicher Erkenntnis zu einem verantwortli-
chen Handeln befähigt werden.

(2) In den künstlerischen Fächern können die künstleri-
sche Lehre und das künstlerische Studium in Künstler-
klassen nach den Prinzipien von Gruppen- und Einzel-
unterricht sowie des Projektbezugs in der schöpferischen 
Begegnung von Lehrenden und Studierenden (Klassen-
prinzip) konzentriert werden. Der Besuch der Künstler-
klasse setzt das Einverständnis der Professorin oder des 
Professors voraus; auf das Einverständnis der oder des 
Studierenden soll unbeschadet des § 51 Abs. 4 Satz 2 
hingewirkt werden. Das Nähere kann die Kunsthoch-
schule in ihren Ordnungen regeln. Die Kunsthochschule 
gewährleistet im Rahmen des Klassenprinzips die ord-
nungsgemäße Ausbildung der für einen Studiengang ein-
geschriebenen oder zugelassenen Studierenden.

(3) Die Kunsthochschule stellt auf der Grundlage einer 
nach Gegenstand, Zeit und Ort abgestimmten jährlichen 
Studienplanung das Lehrangebot sicher, das zur Einhal-
tung der Prüfungsordnungen und zur Erfüllung des Wei-
terbildungsauftrages erforderlich ist. Dabei sind auch 
Möglichkeiten des Selbststudiums zu nutzen und Maß-
nahmen zu dessen Förderung zu treffen. Die Kunsthoch-
schulen fördern eine Verbindung von Berufsausbildung 
oder Berufstätigkeit mit dem Studium. Sie sollen das 
Lehrangebot so organisieren, dass das Studium auch als 
Teilzeitstudium erfolgen kann.

(4) Die Kunsthochschule stellt für jeden geeigneten Stu-
diengang einen Studienplan als Empfehlung an die Stu-
dierenden für einen sachgerechten Aufbau des Studiums 
auf.

(5) Das Ministerium wird ermächtigt, im Benehmen mit 
den einzelnen Kunsthochschulen Beginn und Ende der 
Vorlesungszeit zu bestimmen.

(6) Die Kunsthochschule berät ihre Studierenden sowie 
Studieninteressentinnen und Studieninteressenten, Stu-
dienbewerberinnen und Studienbewerber in allen Fra-
gen des Studiums und wirkt auf eine geeignete individu-

elle Studienplanung hin; dies ist insbesondere Aufgabe 
der Professorinnen und Professoren.

§ 51 
Besuch von Lehrveranstaltungen

(1) Die Studierenden haben das Recht, Lehrveranstal-
tungen auch außerhalb des von ihnen gewählten Studi-
enganges zu besuchen. Für künstlerische Studiengänge 
gilt dies nur, wenn die Studierenden die erforderliche 
Qualifi kation gemäß § 41 Abs. 5 nachgewiesen haben. 
§ 54 bleibt unberührt.

(2) Das Recht zum Besuch von Lehrveranstaltungen 
außerhalb des gewählten Studienganges kann durch den 
Fachbereich oder die nach Maßgabe der Grundordnung 
zuständige Organisationseinheit beschränkt werden, 
wenn ohne die Beschränkung eine ordnungsgemäße Aus-
bildung der für einen Studiengang eingeschriebenen 
Studierenden nicht gewährleistet werden kann.

(3) Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder 
Zweck oder aus sonstigen Gründen von künstlerischen 
Entwicklungsvorhaben, Forschung, Lehre und Kunst-
ausübung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforder-
lich und übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und 
Bewerber die Aufnahmefähigkeit, so regelt die in der 
Ordnung nach Satz 2 Halbsatz 2 genannte Funktionsträ-
gerin oder der dort genannte Funktionsträger die Teil-
nahme; die Kunsthochschule kann in einer Ordnung die 
Zahl der möglichen Teilnahmen derselben oder des-
selben Studierenden an der gleichen Lehrveranstaltung, 
an ihren Prüfungen, an ihren Teilnahmevoraussetzungen 
im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 sowie an ihren 
Zulassungsvoraussetzungen im Sinne des § 56 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 4 regeln. Studierende, die im Rahmen ihres 
Studienganges auf den Besuch einer Lehrveranstaltung 
zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind, sind bei der Ent-
scheidung nach Satz 1 Halbsatz 1 vorab zu berücksichti-
gen; der Fachbereichsrat regelt in der Prüfungsordnung 
oder in einer Ordnung die Kriterien für die Prioritäten; 
er stellt hierbei im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Mittel sicher, dass den Studierenden durch Beschrän-
kungen in der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ein möglichst geringer Zeitverlust entsteht.

(4) Die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen 
kann im Übrigen nur nach Maßgabe der Prüfungsord-
nungen eingeschränkt werden. Die Fachbereichsleitung 
kann Studierende nach Maßgabe einer vom Fachbe-
reichsrat zu beschließenden Ordnung Lehrenden zum 
Einzel- oder Gruppenunterricht zuweisen.

§ 52 
Studiengänge

(1) Studiengänge im Sinne dieses Gesetzes werden durch 
Prüfungsordnungen geregelt; Studiengänge, die mit einer 
staatlichen oder kirchlichen Prüfung abgeschlossen wer-
den, können ergänzend auch durch Studienordnungen 
geregelt werden. Sie führen in der Regel zu einem 
berufsqualifi zierenden Abschluss. Als berufsqualifi zie-
rend im Sinne dieses Gesetzes gilt auch der Abschluss 
von Studiengängen, durch die die fachliche Eignung für 
einen berufl ichen Vorbereitungsdienst oder eine berufl i-
che Einführung vermittelt wird; für diese Studiengänge 
gilt § 58 Abs. 6 entsprechend.

(2) Die Kunsthochschulen können fremdsprachige Lehr-
veranstaltungen anbieten sowie fremdsprachige Studi-
engänge sowie gemeinsam mit ausländischen, insbeson-
dere europäischen Partnerhochschulen internationale 
Studiengänge entwickeln, in denen bestimmte Studien-
abschnitte und Prüfungen an der ausländischen Hoch-
schule erbracht werden.

(3) Die Kunsthochschulen strukturieren ihre Studien-
gänge grundsätzlich in Modulform und führen ein lan-
desweites Leistungspunktsystem ein. Das Ministerium 
kann in begründeten, auf die Besonderheiten der Kunst 
bezogenen Fällen Ausnahmen für künstlerische Studien-
gänge vorsehen.

(4) Die Kunsthochschulen stellen ihr bisheriges Angebot 
von Studiengängen, die zu einem Diplomgrad, einem 
Magistergrad oder einem sonstigen Grad im Sinne des 
§ 96 Abs. 1 Satz 3 Hochschulgesetz vom 14. März 2000 
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(GV. NRW. S. 190) in der Fassung des Gesetzes zur Wei-
terentwicklung der Hochschulreformen (Hochschulre-
form-Weiterentwicklungsgesetz) – HRWG – vom 30. 
November 2004 (GV. NRW. S. 752) führen, zu einem 
Angebot von Studiengängen um, welche zum Erwerb 
eines Bachelorgrades oder eines Mastergrades führen. 
Dies gilt nicht im Bereich der Freien Kunst sowie in 
begründeten, auf die Besonderheiten der Kunst bezoge-
nen Ausnahmefällen nach Maßgabe von Vereinbarungen 
zwischen dem Ministerium und der Kunsthochschule für 
Grade in sonstigen künstlerischen Studiengängen.

(5) Zum und ab dem Wintersemester 2008/2009 werden 
in den Studiengängen, die zu einem Diplomgrad, einem 
Magistergrad oder einem sonstigen Grad im Sinne des 
§ 96 Abs. 1 Satz 3 Hochschulgesetz vom 14. März 2000 
(GV. NRW. S. 190) in der Fassung des Gesetzes zur Wei-
terentwicklung der Hochschulreformen (Hochschulre-
form-Weiterentwicklungsgesetz) – HRWG – vom 30. 
November 2004 (GV. NRW. S. 752) führen, keine Studi-
enanfänger mehr aufgenommen; dies gilt nicht für Stu-
diengänge nach Absatz 4 Satz 2. Für sonstige künstleri-
sche Studiengänge kann das Ministerium in begründe-
ten, auf die Besonderheiten der Kunst bezogenen Fällen 
Ausnahmen von Satz 1 vorsehen sowie zudem in begrün-
deten Fällen die Frist nach Satz 1 um bis zu ein Jahr 
verlängern.

(6) Zur Sicherung der Verantwortung des Landes für ein 
angemessenes Angebot an Hochschulleistungen kann das 
Ministerium das Nähere, insbesondere zur Umstellung, 
zum Verfahren der Umstellung und zum Zeitpunkt, bis 
zu dem das Studium in den Studiengängen nach Absatz 
5 Satz 1 abgeschlossen sein muss, durch Rechtsverord-
nung bestimmen.

§ 53 
Regelstudienzeit

(1) Regelstudienzeit ist die Studienzeit, innerhalb der 
ein Studiengang abgeschlossen werden kann. Sie schließt 
integrierte Auslandssemester, Praxissemester und andere 
berufspraktische Studienphasen sowie die Prüfungsleis-
tungen ein. Sie ist maßgebend für die Gestaltung der 
Studiengänge durch die Kunsthochschule, für die 
Sicher stellung des Lehrangebots, für die Gestaltung des 
Prüfungsverfahrens sowie für die Ermittlung und Fest-
stellung der Ausbildungskapazitäten und die Berech-
nung von Studierendenzahlen bei der Hochschulpla-
nung.

(2) Die Regelstudienzeit in Studiengängen, die mit einem 
Bachelorgrad abgeschlossen werden und zu einem ersten 
berufsqualifi zierenden Abschluss führen, beträgt min-
destens sechs und höchstens acht Semester. In Studien-
gängen, die mit einem Mastergrad abgeschlossen werden 
und zu einem weiteren berufsqualifi zierenden Abschluss 
führen, beträgt die Regelstudienzeit mindestens zwei 
und höchstens vier Semester; ihnen soll ein mit dem 
Bachelorgrad abgeschlossener Studiengang vorausgehen. 
Die Gesamtregelstudienzeit konsekutiver Studiengänge 
nach Satz 1 und 2 beträgt höchstens zehn Semester. Dar-
über hinausgehende Regelstudienzeiten können vom 
Ministerium festgesetzt werden, wenn insgesamt künst-
lerische Studienanteile vorliegen, die dies begründen.

(3) Die Absätze 1 bis 2 gelten entsprechend für Studien-
gänge, die mit einer durch Landesrecht geregelten staat-
lichen Prüfung abgeschlossen werden, soweit nicht lan-
des- oder bundesgesetzlich etwas anderes geregelt ist.

§ 54 
Künstlerische und wissenschaftliche Weiterbildung

(1) Die Kunsthochschulen bieten zur künstlerischen oder 
wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung kunst-
praktischer Erfahrungen Weiterbildung in der Form des 
weiterbildenden Studiums und des weiterbildenden 
Masterstudienganges an. An Weiterbildung kann teil-
nehmen, wer ein Hochschulstudium erfolgreich abge-
schlossen oder die erforderliche Eignung in der Kunst-
praxis erworben hat. Das Weiterbildungsangebot ist mit 
den übrigen Lehrveranstaltungen abzustimmen und soll 
kunstpraktische Erfahrungen einbeziehen. Die Kunst-
hochschule regelt die Voraussetzungen und das Verfah-
ren des Zugangs und der Zulassung. Sie kann die Zulas-

sung insbesondere beschränken, wenn wegen der Auf-
nahmefähigkeit oder der Art oder des Zwecks der Wei-
terbildung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erfor-
derlich ist.

(2) Wird die Weiterbildung in öffentlich-rechtlicher 
Weise angeboten, sind die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an der Weiterbildung Gasthörerinnen und Gasthö-
rer. Die Kunsthochschule kann Weiterbildung auch auf 
privatrechtlicher Grundlage anbieten oder mit Einrich-
tungen der Weiterbildung außerhalb des Hochschulbe-
reichs in privatrechtlicher Form zusammenarbeiten.

(3) Ein weiterbildender Masterstudiengang ist ein Studi-
engang, der neben der Qualifi kation nach § 41 das beson-
dere Eignungserfordernis eines einschlägigen berufsqua-
lifi zierenden Studienabschlusses und das besondere Eig-
nungserfordernis einer einschlägigen kunstpraktischen 
Erfahrung voraussetzt. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des weiterbildenden Studiums erhalten Weiter-
bildungszertifi kate. Das Nähere regelt die Prüfungsord-
nung.

(4) Für die Inanspruchnahme öffentlich-rechtlich er-
brach ter Weiterbildungsangebote sind kostendeckende 
Gebühren festzusetzen und bei privatrechtlichen Weiter-
bildungsangeboten Entgelte zu erheben. Mitgliedern der 
Kunsthochschule, die Aufgaben in der Weiterbildung 
übernehmen, kann dies nach Maßgabe der §§ 32 Abs. 3, 
35 Abs. 1 Satz 4, 37 Abs. 2 Satz 3 vergütet werden.

1. Prüfungen

§ 55 
Prüfungen

(1) Der Studienerfolg wird durch Hochschulprüfungen, 
staatliche oder kirchliche Prüfungen festgestellt, die stu-
dienbegleitend abgelegt werden sollen; während der Prü-
fungen müssen die Studierenden eingeschrieben sein. 
Prüfungsleistungen im Rahmen eines Leistungspunkte-
systems werden benotet, mit Leistungspunkten versehen 
und um eine Note nach der Europäischen Credit-Trans-
fer-System (ECTS)-Bewertungsskala ergänzt; diese Note 
nach der ECTS-Bewertungsskala kann auf die Vergabe 
der Gesamtnote beschränkt werden. Die Höhe der zu 
vergebenden Leistungspunkte gibt den durchschnitt-
lichen Arbeitsaufwand der Studierenden für alle zum 
Modul gehörenden Leistungen wieder.

(2) Leistungen, die an einer anderen Hochschule im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes in einem Studiengang 
erbracht worden sind, werden in dem gleichen Studien-
gang an der Kunsthochschule von Amts wegen angerech-
net. Leistungen in anderen Studiengängen oder an ande-
ren Hochschulen sowie an staatlichen oder staatlich 
anerkannten Berufsakademien im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes sind bei Gleichwertigkeit anzurechnen; 
dies gilt auf Antrag auch für Leistungen an Hochschulen 
außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes. Auf 
Antrag kann die Kunsthochschule sonstige Kenntnisse 
und Qualifi kationen auf der Grundlage vorgelegter 
Unterlagen auf einen Studiengang anrechnen.

(3) Prüfungstermine sollen so angesetzt werden, dass 
infolge der Terminierung keine Lehrveranstaltungen 
ausfallen.

(4) Studierenden des gleichen Studienganges soll bei 
mündlichen Prüfungen die Teilnahme als Zuhörerinnen 
und Zuhörer ermöglicht werden, sofern nicht eine Kan-
didatin oder ein Kandidat widerspricht. Die Teilnahme 
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses an die Kandidatinnen und Kan-
didaten. Das Nähere regelt die Prüfungsordnung.

(5) Die Kunsthochschulen und die staatlichen Prüfungs-
ämter können von den Prüfl ingen eine Versicherung an 
Eides Statt verlangen und abnehmen, dass die Prüfungs-
leistung von ihnen selbständig und ohne unzulässige 
fremde Hilfe erbracht worden ist. Wer vorsätzlich

a)   gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen 
betreffende Regelung einer Hochschulprüfungsord-
nung oder

b)   gegen eine entsprechende Regelung einer staatlichen 
Prüfungsordnung
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verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrig-
keit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro 
geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für 
die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach Satz 2 Buchstabe a ist die Kanzlerin oder der 
 Kanzler sowie nach Satz 2 Buchstabe b das staatliche 
Prüfungsamt. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen 
schwerwiegenden Täuschungsversuches kann der Prüf-
ling zudem exmatrikuliert werden.

§ 56 
Prüfungsordnungen

(1) Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prü-
fungsordnungen abgelegt, die nach Überprüfung des 
Rektorats vom Fachbereichsrat zu erlassen sind. Bei der 
Erarbeitung der Prüfungsordnungen sind die Studieren-
den zu beteiligen. Das Nähere zur Beteiligung bestimmt 
die Fachbereichsordnung oder die Ordnung der zustän-
digen Organisationseinheit, soweit solche nicht bestehen, 
die Grundordnung.

(2) Hochschulprüfungsordnungen müssen insbesondere 
regeln:

 1.   das Ziel des Studiums, den zu verleihenden Hoch-
schulgrad und die Zahl der Module,

 2.   den Inhalt, das Qualifi kationsziel, die Lehrform, die 
Teilnahmevoraussetzungen, die Arbeitsbelastung 
und die Dauer der Prüfungsleistungen der Module; 
für behinderte Studierende sind nachteilsausglei-
chende Regelungen zu treffen,

 3.   die Voraussetzungen der in den Studiengang integ-
rierten Auslandssemester, Praxissemester oder an-
deren berufspraktischen Studienphasen,

 4.   die Zahl und die Voraussetzungen für die Wiederho-
lung von Prüfungsleistungen,

 5.   die Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen ent-
sprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzge-
setzes und entsprechend den Fristen des Gesetzes 
zum Elterngeld und zur Elternzeit über die Eltern-
zeit sowie die Berücksichtigung von Ausfallzeiten 
durch die Pfl ege nahestehender, pfl egebedürftiger 
Personen,

 6.   die Grundsätze der Bewertung einzelner Prüfungs-
leistungen einschließlich der Höchstfristen für die 
Mitteilung der Bewertung von Prüfungen und die 
Anrechnung von in anderen Studiengängen oder an 
anderen Hochschulen erbrachten Leistungen,

 7.  die Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren,

 8.   die Folgen der Nichterbringung von Prüfungsleis-
tungen und des Rücktritts von einer Prüfung sowie 
die Art und Weise, in der der Nachweis der krank-
heitsbedingten Prüfungsunfähigkeit zu erbringen 
ist,

 9.   die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschrif-
ten,

10.   die Einsicht in die Prüfungsakten nach den einzel-
nen Prüfungen.

Soweit für einen künstlerischen Studiengang eine Aus-
nahme im Sinne des § 52 Abs. 3 Satz 2 vorgesehen wor-
den ist, muss die Prüfungsordnung dieses Studienganges 
insbesondere regeln:

1.   das Ziel des Studiums und den zu verleihenden Hoch-
schulgrad,

2.   die Regelstudienzeit und den Umfang des Gesamt-
lehrangebots,

3.   die Prüfungsanforderungen, insbesondere die Prü-
fungsfächer und deren Gewichtung,

4.   die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prü-
fungen einschließlich des Nachweises der in den Stu-
diengang integrierten Auslandssemester, Praxisse-
mester oder anderer berufspraktischer Studienphasen 
sowie die Zahl und die Voraussetzungen für die Wie-
derholung von Prüfungsleistungen,

5.  die Regelungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 5 bis 10.

(3) Die Kunsthochschulen können durch Prüfungsord-
nung oder durch Ordnung regeln, dass die Anmeldung 
zum Erstversuch einer Prüfung spätestens drei Semester

a)   nach dem Semester, in dem der Besuch der Lehrver-
anstaltung, dem die Prüfung nach dem Studienplan 
oder dem Studienablaufplan zugeordnet ist, nach die-
sen Plänen vorgesehen war, oder

b)   nach dem Besuch dieser Lehrveranstaltung erfolgen 
muss;

desgleichen können in der Prüfungsordnung oder in 
einer Ordnung Fristen für die Wiederholung der Prüfung 
festgesetzt werden; für die Fristen gilt § 8 Abs. 3 Studi-
enbeitrags- und Hochschulabgabengesetz entsprechend. 
In den Fällen des Satzes 1 verlieren die Studierenden 
den Prüfungsanspruch, wenn sie nicht innerhalb des vor-
gegebenen Zeitraumes die Lehrveranstaltung besuchen 
oder sich zur Prüfung oder zur Wiederholungsprüfung 
melden, es sei denn, sie weisen nach, dass sie das Ver-
säumnis der Frist nicht zu vertreten haben. Vorbehalt-
lich anderweitiger staatlicher Regelungen oder Regelun-
gen in Leistungspunktsystemen können die Kunsthoch-
schulen in Hochschulprüfungsordnungen sowie für Stu-
diengänge mit staatlichen oder kirchlichen Prüfungen in 
besonderen Ordnungen vorsehen, dass die Wiederholung 
von Teilnahmevoraussetzungen im Sinne des Absatzes 2 
Satz 1 Nr. 2 oder die Zulassungsvoraussetzungen im 
Sinne des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 4 beschränkt werden 
kann.

(4) Vor dem Erlass staatlicher Prüfungsordnungen sind 
die betroffenen Kunsthochschulen zu hören. Zu gelten-
den staatlichen Prüfungsordnungen können die betroffe-
nen Kunsthochschulen Änderungsvorschläge vorlegen, 
die mit ihnen zu erörtern sind. Ordnungen der Kunst-
hochschule über Zwischenprüfungen in Studiengängen, 
die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, 
bedürfen der Zustimmung des für die Prüfungsordnung 
zuständigen Fachministeriums im Einvernehmen mit 
dem Ministerium.

§ 57 
Prüferinnen und Prüfer

(1) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind die an 
der Kunsthochschule Lehrenden und die in der berufl i-
chen Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen, soweit 
dies zur Erreichung des Prüfungszweckes erforderlich 
oder sachgerecht ist, befugt. Prüfungsleistungen dürfen 
nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifi kation besitzen. Die Prüferinnen und Prü-
fer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig von Wei-
sungen.

(2) Prüfungsleistungen in Prüfungen, mit denen Studi-
engänge abgeschlossen werden, und in Prüfungen, deren 
Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studi-
ums ist, sollen von mindestens zwei Prüferinnen oder 
Prüfern im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 bewertet werden; 
das Nähere regelt die Prüfungsordnung, die für Studien-
gänge mit einem Leistungspunktsystem abweichende 
Regelungen treffen können. Mündliche Prüfungen sind 
von mehreren Prüferinnen oder Prüfern oder von einer 
Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkun-
digen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers 
abzunehmen; Satz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend, wenn 
die Nachvollziehbarkeit der mündlichen Prüfung gesi-
chert ist.

Siebter Abschnitt 
Grade und Zeugnisse

§ 58 
Hochschulgrade, Leistungszeugnis

(1) Die Kunsthochschule verleiht auf Grund einer Hoch-
schulprüfung, mit der ein Studienabschluss in einem 
Studiengang erworben wird, einen Bachelorgrad oder 
einen Mastergrad. Der Grad kann mit einem Zusatz ver-
liehen werden, der die verleihende Kunsthochschule 
bezeichnet; er kann auch ohne diesen Zusatz geführt 
werden. Aufgrund einer Kooperationsvereinbarung mit 
einer ausländischen Hochschule kann die Kunsthoch-
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schule deren Grad verleihen. Andere akademische Grade 
kann die Kunsthochschule in nichtkünstlerischen Studi-
engängen nur in besonderen Fällen verleihen.

(2) In künstlerischen Studiengängen, insbesondere im 
Bereich der Freien Kunst, sind in begründeten, auf die 
Besonderheiten der Kunst bezogenen Ausnahmefällen 
nach Maßgabe von Vereinbarungen zwischen dem Minis-
terium und der Kunsthochschule andere Grade zulässig.

(3) Die Kunsthochschule kann den Mastergrad auch auf 
Grund einer staatlichen oder einer kirchlichen Prüfung, 
mit der ein Studienabschluss erworben wird, verleihen.

(4) Urkunden über Hochschulgrade können mehrspra-
chig ausgestellt werden; in diesem Fall gilt entsprechen-
des für das Führen des Grades.

(5) Studierende, welche die Kunsthochschule ohne Stu-
dienabschluss verlassen, erhalten auf Antrag ein Leis-
tungszeugnis über die insgesamt erbrachten Studien- 
und Prüfungsleistungen.

(6) Die Kunsthochschule kann Grade nach Absatz 1 und 
2 auch verleihen, wenn eine andere Bildungseinrichtung 
auf die Hochschulprüfung in gleichwertiger Weise vor-
bereitet hat (Franchising staatlicher Kunsthochschulen). 
Abgesehen von den Fällen des § 54 Abs. 3 darf Träger 
der Bildungseinrichtung nicht die Kunsthochschule sein.

§ 59 
Promotion

(1) Durch die Promotion wird in den an der Kunsthoch-
schule vertretenen wissenschaftlichen Fächern eine über 
das allgemeine Studienziel gemäß § 50 hinausgehende 
Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit 
nachgewiesen. Die Befähigung wird auf Grund einer 
wissenschaftlich beachtlichen schriftlichen Arbeit (Dis-
sertation) und weiterer Prüfungsleistungen festgestellt. 
Auf Grund der Promotion wird der Doktorgrad verlie-
hen; § 58 Abs. 4 und Abs. 6 Satz 1 gelten entsprechend.

(2) Im Promotionsstudium sollen die Kunsthochschulen 
für ihre Doktorandinnen und Doktoranden forschungs-
orientierte Studien anbieten und ihnen den Erwerb von 
akademischen Schlüsselqualifi kationen ermöglichen. 
Das Promotionsstudium kann als Studiengang gemäß 
§ 52 Abs. 1 Satz 1 durchgeführt und in diesem Fall durch 
einen vorangehenden Masterabschluss gegliedert wer-
den; die Regelstudienzeit setzt das Ministerium fest. Die 
Kunsthochschulen wirken auf die wissenschaftliche 
Betreuung ihrer Doktorandinnen und Doktoranden hin.

(3) Das Promotionsstudium wird vom Fachbereich 
durchgeführt; sind keine Fachbereiche vorhanden, wird 
es von der von der Grundordnung bestimmten Stelle 
durchgeführt. Das Nähere regelt eine Prüfungsordnung 
(Promotionsordnung). § 57 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. Die Bewertung der Promotionsleistungen nach 
Absatz 1 Satz 2 soll spätestens sechs Monate nach Vor-
lage der Dissertation abgeschlossen sein. Die Promo-
tionsordnung kann die Verleihung des Doktorgrades 
ehrenhalber vorsehen.

(4) Zum Promotionsstudium hat Zugang, wer

a)   einen Abschluss nach einem einschlägigen Universi-
täts- oder Kunsthochschulstudium mit einer Regel-
studienzeit von wenigstens acht Semestern, für das 
ein anderer Grad als „Bachelor“ verliehen wird, oder

b)   einen Abschluss nach einem einschlägigen Hoch-
schulstudium mit einer Regelstudienzeit von wenigs-
tens sechs Semestern und daran anschließende ange-
messene, auf die Promotion vorbereitende Studien in 
den Promotionsfächern oder

c)   einen Abschluss eines Masterstudiengangs im Sinne 
des § 53 Abs. 3 Satz 2

nachweist. Die Promotionsordnung soll den Zugang vom 
Nachweis eines qualifi zierten Abschlusses abhängig 
machen und kann den Nachweis weiterer Studienleis-
tungen sowie sonstiger Leistungen, die die Eignung für 
eine Promotion erkennen lassen, verlangen.

(5) Zugangsberechtigte nach Absatz 4 werden als Dok-
torandinnen oder Doktoranden an der Kunsthochschule 
eingeschrieben, an der sie promovieren wollen. Die Ein-

schreibungsordnung kann die Einschreibung unter 
Berücksichtigung der Regelstudienzeit in angemessenem 
Umfang befristen. Im Übrigen gelten §§ 40, 42 und 43 
entsprechend.

(6) Das Promotionsstudium wird unter Beteiligung von 
Universitäten durchgeführt, an denen das entsprechende 
Fach vertreten ist. Das Nähere regelt die Promotionsord-
nung.

§ 60 
Habilitation

(1) Die Kunsthochschule kann in den an ihr vertretenen 
wissenschaftlichen Fächern Gelegenheit zur Habilitation 
geben. Das Nähere regelt der jeweilige Fachbereich oder, 
soweit keine Fachbereiche vorhanden sind, die von der 
Grundordnung bestimmte Stelle durch Ordnung, die 
auch vorsehen kann, dass mit erfolgreicher Habilitation 
der Doktorgrad mit dem Zusatz „habilitatus“ oder einem 
ähnlichen Zusatz geführt werden kann. Hinsichtlich der 
Durchführung der Habilitation gilt § 59 Abs. 6 entspre-
chend.

(2) Mit der Habilitation wird die Lehrbefähigung zuer-
kannt. Auf Antrag der oder des Habilitierten entscheidet 
die Kunsthochschule über die Verleihung der Befugnis, 
in ihrem oder seinem Fach an der Kunsthochschule 
Lehrveranstaltungen selbständig durchzuführen. Auf 
Grund der Verleihung der Befugnis zur Durchführung 
von Lehrveranstaltungen ist die oder der Habilitierte 
berechtigt, die Bezeichnung „Privatdozentin“ oder „Pri-
vatdozent“ zu führen. Ein Dienstverhältnis wird damit 
nicht begründet. Das Nähere zu den Sätzen 2 und 3 
regelt die Kunsthochschule durch Ordnung.

Achter Abschnitt 
Kunstausübung; Künstlerische Entwicklungsvorhaben; 

Forschung

§ 61 
Kunstausübung; Künstlerische Entwicklungsvorhaben

(1) Die Kunstausübung umfasst die Herstellung, Darbie-
tung und Verbreitung von Kunstwerken.

(2) Durch künstlerische Entwicklungsvorhaben werden 
künstlerische Formen und Ausdrucksmittel kunsttheore-
tisch, künstlerisch-praktisch und methodisch entwickelt.

(3) Für Kunstausübung und künstlerische Entwick-
lungsvorhaben gelten die §§ 62 und 63 entsprechend.

§ 62 
Aufgaben und Koordinierung der Forschung, 

Veröffentlichung

(1) Die Forschung dient der Gewinnung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grund-
legung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium. 
Gegenstand der Forschung sind unter Berücksichtigung 
der Aufgabenstellung der Kunsthochschule alle wissen-
schaftlichen Bereiche sowie die Anwendung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in der Praxis einschließlich der 
Folgen, die sich aus der Anwendung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse ergeben können.

(2) Soweit die Forschung zu den Aufgaben der Kunst-
hochschule gehört, werden Forschungsvorhaben und 
Forschungsschwerpunkte von der Kunsthochschule 
unter Berücksichtigung des Hochschulentwicklungs-
plans koordiniert. Die Kunsthochschulen verstärken ihre 
Zusammenarbeit untereinander, mit den Hochschulen, 
mit anderen Forschungseinrichtungen und mit Einrich-
tungen der überregionalen Forschungsplanung und For-
schungsförderung. Sie stimmen insbesondere ihre For-
schungsvorhaben und Forschungsschwerpunkte ab, pla-
nen gemeinsame Forschungsvorhaben und führen diese 
durch.

(3) Die Ergebnisse von Forschungsvorhaben sollen in 
absehbarer Zeit nach Durchführung des Vorhabens ver-
öffentlicht werden. Bei der Veröffentlichung von For-
schungsergebnissen ist jede oder jeder, die oder der einen 
eigenen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonstigen 
Beitrag geleistet hat, als Mitautorin oder Mitautor oder 
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Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu nennen. Ihr oder sein 
Beitrag ist zu kennzeichnen.

(4) Die Kunsthochschule berichtet in regelmäßigen Zeit-
abständen über ihre Forschungsvorhaben und For-
schungsschwerpunkte. Die Mitglieder der Kunsthoch-
schule sind verpfl ichtet, bei der Erstellung des Berichts 
mitzuwirken.

§ 63 
Forschung mit Mitteln Dritter

(1) Die in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder 
sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben 
auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die 
nicht aus den der Kunsthochschule zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter 
fi nanziert werden. Die Verpfl ichtung der in der For-
schung tätigen Hochschulmitglieder zur Erfüllung der 
übrigen Dienstaufgaben bleibt unberührt. Die Durch-
führung von Vorhaben nach Satz 1 ist Teil der Kunst-
hochschulforschung.

(2) Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein Vorhaben 
nach Absatz 1 in der Kunsthochschule durchzuführen, 
wenn die Erfüllung anderer Aufgaben der Kunsthoch-
schule sowie die Rechte und Pfl ichten anderer Personen 
dadurch nicht beeinträchtigt werden und entstehende 
Folgelasten angemessen berücksichtigt sind; die For-
schungsergebnisse sind in der Regel in absehbarer Zeit 
zu veröffentlichen.

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist dem Rek-
torat, falls Fachbereiche bestehen über die Fachbe-
reichsleitung, anzuzeigen. Die Inanspruchnahme von 
Personal, Sachmitteln und Einrichtungen der Kunst-
hochschule darf nur untersagt oder durch Aufl agen 
beschränkt werden, soweit die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 dieses erfordern. Die Kunsthochschule kann 
ein angemessenes Entgelt für die Inanspruchnahme ihres 
Personals, ihrer Sachmittel und ihrer Einrichtungen ver-
langen.

(4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die in der Kunst-
hochschule durchgeführt werden, sollen von der Kunst-
hochschule verwaltet werden. Die Mittel sind für den 
von der oder dem Dritten bestimmten Zweck zu verwen-
den und nach deren oder dessen Bedingungen zu bewirt-
schaften, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entge-
genstehen. Treffen die Bedingungen keine Regelung, so 
gelten ergänzend die Bestimmungen des Landes. Auf 
Antrag des Hochschulmitgliedes, das das Vorhaben 
durchführt, soll von der Verwaltung der Mittel durch die 
Kunsthochschule abgesehen werden, sofern es mit den 
Bedingungen der oder des Dritten vereinbar ist; Satz 3 
gilt in diesem Fall nicht.

(5) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufl iche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an Forschungsvorhaben, die 
in der Kunsthochschule durchgeführt werden, sollen 
vorbehaltlich des Satzes 3 als Personal der Kunsthoch-
schule im privatrechtlichen Dienstverhältnis eingestellt 
werden. Die Einstellung setzt voraus, dass die Mitarbei-
terin oder der Mitarbeiter von dem Hochschulmitglied, 
das das Vorhaben durchführt, vorgeschlagen wird. 
Sofern es mit den Bedingungen der oder des Dritten ver-
einbar ist, kann das Hochschulmitglied in begründeten 
Fällen die Arbeitsverträge mit den Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern abschließen.

(6) Finanzielle Erträge der Kunsthochschule aus For-
schungsvorhaben, die in der Kunsthochschule durchge-
führt werden, insbesondere aus Einnahmen, die der 
Kunsthochschule als Entgelt für die Inanspruchnahme 
von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen zufl ießen, 
stehen der Kunsthochschule für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben zur Verfügung.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Vorhaben zur Förde-
rung des Wissenstransfers, insbesondere der Weiterbil-
dung, sinngemäß.

Neunter Abschnitt 
Haushaltswesen

§ 64 
Anmeldung zum Haushalt

(1) Die Anmeldung der benötigten Stellen und Mittel 
erfolgt in einem Beitrag der Kunsthochschule zum Haus-
haltsvoranschlag.

(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler legt nach Beratung 
im Rektorat als Beitrag zum Haushaltsvoranschlag die 
Anmeldung der Kunsthochschule zum Haushalt vor. Der 
Senat kann zur Anmeldung nach Satz 1 Stellung neh-
men.

§ 65 
Verteilung der Haushaltsmittel

(1) Die Verteilung der Stellen und Mittel auf die Fach-
bereiche, soweit solche bestehen auf die sonstigen Orga-
nisationseinheiten im Sinne des § 24 Abs. 4, auf die zent-
ralen künstlerischen oder wissenschaftlichen Einrich-
tungen sowie auf die zentralen Betriebseinheiten erfolgt 
durch das Rektorat und orientiert sich an den bei der 
Erfüllung der Aufgaben in Kunst, Kunstausübung, den 
künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Forschung und 
Lehre, sowie bei der Förderung des künstlerischen und 
wissenschaftlichen Nachwuchses erbrachten Leistungen. 
Dabei sind auch Fortschritte bei der Erfüllung des 
Gleichstellungsauftrags (§ 3 Abs. 2) zu berücksichtigen. 
Die Grundsätze der Verteilung werden vom Rektorat im 
Benehmen mit dem Senat festgelegt.

(2) Soweit Fachbereiche bestehen, erfolgt die Verteilung 
der Stellen und Mittel innerhalb eines Fachbereichs 
durch die Fachbereichsleitung und orientiert sich an den 
bei der Erfüllung der Aufgaben in Kunst, Kunstaus-
übung, den künstlerischen Entwicklungsvorhaben, For-
schung und Lehre, sowie bei der Förderung des künstle-
rischen und wissenschaftlichen Nachwuchses erbrachten 
Leistungen. Dabei sind auch Fortschritte bei der Erfül-
lung des Gleichstellungsauftrags (§ 3 Abs. 2) zu berück-
sichtigen. Die Grundsätze der Verteilung werden von der 
Fachbereichsleitung im Benehmen mit dem Fachbe-
reichsrat festgelegt. Die Verteilung der Stellen und Mit-
tel wird der Kanzlerin oder dem Kanzler mitgeteilt. 
Soweit Organisationseinheiten nach § 24 Abs. 4 beste-
hen, gelten Satz 1 bis 4 für die Leitung dieser Einheit 
entsprechend.

(3) Vor der Verteilung von Stellen und Mitteln bildet das 
Rektorat einen zentralen Verfügungsfonds insbesondere 
für Zusagen nach § 30 Abs. 3, dessen Umfang im Beneh-
men mit dem Senat festgelegt wird. Davon unbeschadet 
ist eine ausreichende zentrale Reserve für die Deckung 
eines dringenden, nicht vorhersehbaren Bedarfs zu bil-
den.

(4) Besteht ein Hochschulentwicklungsplan, ist dieser 
bei der Verteilung von Stellen und Mitteln sowie bei der 
Bildung des Fonds nach Absatz 3 zu berücksichtigen. 
Besteht ein Entwicklungsplan des Fachbereichs, erfolgt 
die Verteilung von Stellen und Mitteln nach Absatz 2 
auch unter Berücksichtigung dieses Plans.

§ 66 
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

(1) Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel obliegt der 
Kanzlerin oder dem Kanzler.

(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler kann die Bewirt-
schaftung auf die Fachbereiche, sonstigen Organisati-
onseinheiten im Sinne des § 24 Abs. 4, zentralen künstle-
rischen oder wissenschaftlichen Einrichtungen und zent-
ralen Betriebseinheiten unbeschadet ihrer oder seiner 
Verantwortung nach den allgemeinen landesrechtlichen 
Bestimmungen übertragen.

§ 67 
Körperschaftsvermögen und Körperschaftshaushalt

(1) Körperschaftsvermögen ist das Vermögen, das der 
Kunsthochschule als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts gehört. Es dient der Erfüllung von Aufgaben der 
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Kunsthochschule und ist getrennt von dem Landesver-
mögen zu verwalten. Zum Körperschaftsvermögen gehö-
ren das Hochschulvermögen und seine Erträge sowie das 
Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen. 
Zuwendungen fallen in das Vermögen der Kunsthoch-
schule, wenn dies die Zuwendungsgeberin oder der 
Zuwendungsgeber ausdrücklich bestimmt hat.

(2) Aus Rechtsgeschäften, die die Kunsthochschule als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts abschließt, wird 
das Land weder berechtigt noch verpfl ichtet.

(3) Der Haushaltsplan der Körperschaft ist vor Beginn 
des Haushaltsjahres aufzustellen. Für seine Aufstellung 
und Ausführung gelten die Regelungen für den Landes-
haushalt entsprechend.

(4) Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist das Rechnungs-
ergebnis nach landesrechtlichen Vorschriften aufzustel-
len. Seine Prüfung erfolgt nach Maßgabe der Grundord-
nung der Kunsthochschule. Der Senat erteilt die Entlas-
tung. § 111 der Landeshaushaltsordnung bleibt unbe-
rührt.

Zehnter Abschnitt 
Aufsicht

§ 68 
Aufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten

(1) Die Kunsthochschulen nehmen ihre Selbstverwal-
tungsangelegenheiten unter der Rechtsaufsicht des 
Ministeriums wahr. Sie erheben die Studienbeiträge 
nach dem Studienbeitrags- und Hochschulabgabengesetz 
als Selbstverwaltungsangelegenheit der Körperschaft. 
Der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der 
Grundordnung sind dem Ministerium unverzüglich nach 
ihrem Erlass anzuzeigen.

(2) Das Ministerium kann rechtswidrige Beschlüsse, 
Maßnahmen und Unterlassungen der Gremien, Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträger der Kunsthoch-
schule unbeschadet der Verantwortung des Rektorats 
sowie der Fachbereichsleitung beanstanden und Abhilfe 
verlangen. Die Beanstandung hat aufschiebende Wir-
kung. Kommt die Kunsthochschule einer Aufsichtsmaß-
nahme nach Satz 1 nicht nach, so kann das Ministerium 
die beanstandeten Beschlüsse oder Maßnahmen aufhe-
ben oder anstelle der Kunsthochschule das Erforderliche 
veranlassen.

(3) Sind Gremien dauernd beschlussunfähig, so kann sie 
das Ministerium aufl ösen und ihre unverzügliche Neu-
wahl anordnen. Sofern und solange die Befugnisse nach 
Absatz 2 nicht ausreichen, kann das Ministerium nach 
Anhörung der Kunsthochschule Beauftragte bestellen, 
die die Befugnisse der Gremien oder einzelner Mitglieder 
von Gremien in dem erforderlichen Umfang ausüben. 
Sätze 1 und 2 gelten für Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger entsprechend.

(4) Das Ministerium kann sich jederzeit, auch durch 
Beauftragte, über die Angelegenheiten der Kunsthoch-
schule informieren.

(5) Das Ministerium kann die Befugnisse nach den 
Absätzen 2 und 3 auf die Rektorin, den Rektor oder das 
Rektorat jederzeit widerrufl ich übertragen.

§ 69 
Aufsicht in staatlichen Angelegenheiten

(1) Bei der Wahrnehmung staatlicher Angelegenheiten 
unterstehen die Kunsthochschulen der Fachaufsicht des 
Ministeriums; § 13 Abs. 1 und 3 des Landesorganisati-
onsgesetzes und § 68 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 
Vor einer Weisung soll der Kunsthochschule Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben werden.

(2) Staatliche Angelegenheiten sind:

1.  die Personalverwaltung;

2.  die Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten;

3.   das Gebührenwesen mit Ausnahme der Erhebung der 
Studienbeiträge nach dem Studienbeitrags- und 
Hochschulabgabengesetz sowie das Kassen- und 
Rechnungswesen;

4.   die Aufgaben der Berufsbildung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz.

(3) Bei staatlichen Angelegenheiten sind die für sie all-
gemein geltenden staatlichen Vorschriften anzuwenden, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

Elfter Abschnitt 
Anerkennung als Kunsthochschule und Betrieb 

nichtstaatlicher Kunsthochschulen

§ 70 
Anerkennung und Verlust der Anerkennung

(1) Bildungseinrichtungen, die nicht in der Trägerschaft 
des Landes stehen, können als Kunsthochschulen staat-
lich anerkannt werden, wenn gewährleistet ist, dass

1.   die Kunsthochschule die Aufgaben nach § 3 Abs. 1 
wahrnimmt,

2.   das Studium an dem in § 50 Abs. 1 genannten Ziel 
ausgerichtet ist,

3.   eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder 
aufeinander folgenden und erfolgreich akkreditierten 
Studiengängen im Sinne des § 52 Abs. 1 an der 
Kunsthochschule vorhanden oder im Rahmen einer 
Ausbauplanung vorgesehen ist; das gilt nicht, soweit 
innerhalb eines Faches die Einrichtung einer Mehr-
zahl von Studiengängen durch die künstlerische oder 
wissenschaftliche Entwicklung oder die Bedürfnisse 
der berufl ichen Praxis nicht nahegelegt wird,

4.   das Studium und die Abschlüsse auf Grund der Stu-
dien- und Prüfungsordnungen und des tatsächlichen 
Lehrangebotes den wissenschaftlichen oder künstle-
rischen Maßstäben an staatlichen Kunsthochschulen 
entsprechen,

5.   die Studienbewerberinnen und Studienbewerber die 
Voraussetzungen für die Aufnahme in eine entspre-
chende staatliche Kunsthochschule erfüllen,

6.   die Lehraufgaben überwiegend von hauptberufl ich 
Lehrenden der Kunsthochschule mit den Einstel-
lungsvoraussetzungen gemäß § 29 wahrgenommen 
werden und alle Lehrenden die Einstellungsvoraus-
setzungen erfüllen, die für entsprechende Tätigkeiten 
an staatlichen Kunsthochschulen gefordert werden,

7.  die Bestimmungen des § 57 Anwendung fi nden,

8.   die Mitglieder der Kunsthochschule an der Gestal-
tung des Studiums in sinngemäßer Anwendung der 
Grundsätze dieses Gesetzes mitwirken,

9.   der Bestand der Kunsthochschule und des Studienbe-
triebs sowie die Stellung des Hochschulpersonals 
wirtschaftlich und rechtlich dauerhaft gesichert sind 
und die Kunsthochschule der alleinige Geschäftsbe-
trieb ihres Trägers ist.

(2) Die staatliche Anerkennung durch das Ministerium 
bedarf eines schriftlichen Antrages. Die Anerkennung 
kann befristet ausgesprochen und mit Aufl agen versehen 
werden, die der Erfüllung der Voraussetzungen des 
Absatzes 1 dienen. In dem Anerkennungsbescheid sind 
die Studiengänge einschließlich der Hochschulgrade, auf 
die sich die Anerkennung erstreckt, und die Bezeichnung 
der Kunsthochschule festzulegen. Wenn die Kunsthoch-
schule die Ergebnisse der erfolgreichen Akkreditierung 
weiterer Studiengänge dem Ministerium anzeigt, kann 
die Anerkennung bei Erfüllung der Voraussetzungen des 
Absatzes 1 auf weitere Studiengänge erstreckt werden. 
Wenn die Kunsthochschule als Einrichtung erfolgreich 
akkreditiert worden ist, erstreckt sich die Anerkennung 
auf weitere Studiengänge, sofern und soweit diese 
erfolgreich akkreditiert worden sind; diese Studiengänge 
sind dem Ministerium unverzüglich anzuzeigen. Die 
Akkreditierungen nach den Sätzen 4 und 5 sowie nach 
Absatz 1 Nr. 3 erfolgen unter Berücksichtigung der 
besonderen Aufgaben der Kunsthochschulen nach den 
geltenden Regelungen und durch Agenturen, die ihrer-
seits akkreditiert worden sind. Wesentliche Veränderun-
gen der Studiengänge sind dem Ministerium anzuzeigen.

(3) Die Anerkennung erlischt, wenn die Kunsthoch-
schule nicht innerhalb einer vom Ministerium zu bestim-
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menden Frist den Studienbetrieb aufnimmt oder wenn 
der Studienbetrieb ein Jahr ruht. Die Anerkennung ist 
durch das Ministerium aufzuheben, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 nicht gegeben waren, später weg-
gefallen sind oder Aufl agen gemäß Absatz 2 nicht erfüllt 
wurden und diesem Mangel trotz Beanstandung inner-
halb einer zu bestimmenden Frist nicht abgeholfen wird. 
Die Anerkennung kann aufgehoben werden, wenn die 
Kunsthochschule einen Studiengang anbietet, auf den 
sich die staatliche Anerkennung nicht erstreckt. Den 
Studierenden ist die Beendigung des Studiums zu ermög-
lichen.

§ 71 
Folgen der Anerkennung

(1) Das an einer staatlich anerkannten Kunsthochschule 
abgeschlossene Studium ist ein abgeschlossenes Studium 
im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Die staatlich anerkannten Kunsthochschulen haben 
nach Maßgabe der Anerkennung das Recht, Hochschul-
prüfungen abzunehmen, Hochschulgrade zu verleihen 
und Habilitationen durchzuführen. Die §§ 34 und 58 bis 
60 gelten entsprechend.

(3) Die Studien-, Prüfungs- und Habilitationsordnungen 
bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit mit den 
Ordnungen der staatlichen Kunsthochschulen durch das 
Ministerium. § 72 Abs. 3 bleibt unberührt.

(4) Die Einstellung von Lehrenden und die Änderung 
der mit ihnen abgeschlossenen Verträge sind dem Minis-
terium anzuzeigen.

(5) Mit Zustimmung des Ministeriums kann die staatlich 
anerkannte Kunsthochschule einem hauptberufl ich Leh-
renden bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 29 für 
die Dauer der Tätigkeit an der Kunsthochschule das 
Recht verleihen, die Bezeichnung „Professorin an einer 
Kunsthochschule“ oder „Professor an einer Kunsthoch-
schule“ zu führen. §§ 92 Abs. 4 und 202 Abs. 5 des Lan-
desbeamtengesetzes fi nden entsprechende Anwendung. 
Entspricht das Berufungsverfahren den Qualitätsmaß-
stäben der staatlichen Kunsthochschulen nach § 31 
Abs. 4, kann das Ministerium allgemein oder im Einzel-
fall auf die Ausübung seiner Zustimmung nach Satz 1 
jederzeit widerrufl ich verzichten.

(6) Zur Wahrnehmung der dem Ministerium obliegenden 
Aufsichtspfl ichten ist es befugt, sich über die Angelegen-
heiten der staatlich anerkannten Kunsthochschulen zu 
unterrichten. Eine staatlich Beauftragte oder ein staat-
lich Beauftragter kann zu Hochschulprüfungen entsandt 
werden.

(7) Auf Antrag ist eine staatlich anerkannte Kunsthoch-
schule in die zentrale Vergabe von Studienplätzen einzu-
beziehen. Staatlich anerkannte Kunsthochschulen kön-
nen mit Hochschulen in der Trägerschaft des Landes, mit 
anderen staatlich anerkannten Hochschulen und mit 
staatlichen Hochschulen zusammenwirken.

(8) Auf Verlangen des Ministeriums sind die bei der 
Erfüllung der Aufgaben erbrachten Leistungen zu 
bewerten. § 7 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. Die Kosten 
trägt die Kunsthochschule.

§ 72 
Kirchliche Kunsthochschulen

(1) Kirchliche Bildungseinrichtungen können nach § 70 
Abs. 2 als Kunsthochschulen anerkannt werden. Dabei 
können Ausnahmen von den Voraussetzungen des § 70 
Abs. 1 Nr. 3 und 8 zugelassen werden, wenn gewährleis-
tet ist, dass das Studium an der kirchlichen Bildungsein-
richtung dem Studium an einer staatlichen Kunsthoch-
schule gleichwertig ist. Für Bildungseinrichtungen, die 
durch eine Kirche mit der Rechtsstellung einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts betrieben werden, und für 
Ordenshochschulen gelten die Voraussetzungen des § 70 
Abs. 1 Nr. 9 als erfüllt.

(2) Die staatlich anerkannten kirchlichen Kunsthoch-
schulen unterrichten das Ministerium über die Hoch-
schulsatzung und die Berufung von Professorinnen und 
Professoren. § 71 Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 8 fi ndet 
keine Anwendung.

(3) Für Studiengänge, die überwiegend der Aus- und 
Weiterbildung für kirchliche Berufe dienen, gewährleis-
ten die Kirchen die Gleichwertigkeit nach § 70 Abs. 1 
Nr. 4. § 71 Abs. 2 Satz 2 fi ndet keine Anwendung.

§ 73 
Betrieb nichtstaatlicher Kunsthochschulen

(1) Bildungseinrichtungen, die nicht in der Trägerschaft 
des Landes stehen und sich im Rechtsverkehr als Kunst- 
oder Musikhochschule, Hochschule, Universität, Fach-
hochschule oder Kunstakademie oder mit einem Namen 
bezeichnen, der die Gefahr einer Verwechslung mit einer 
der vorgenannten Bezeichnungen begründet, dürfen nur 
betrieben werden, wenn sie staatlich anerkannt oder die 
Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 festgestellt sind.

(2) Staatliche Kunsthochschulen der anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder dort staatlich 
anerkannte Kunsthochschulen dürfen betrieben werden, 
soweit sie ihre im Herkunftsstaat anerkannte Ausbil-
dung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anbieten und 
ihre im Herkunftsstaat anerkannten Grade verleihen; die 
Kunsthochschule bringt die erforderlichen Nachweise 
bei, nach denen die Voraussetzungen nach Halbsatz 1 
vorliegen. Satz 1 Halbsatz 1 gilt ebenfalls für Bildungs-
einrichtungen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
auf einen Abschluss an einer Kunsthochschule im Sinne 
des Satzes 1 oder auf die Verleihung eines Grades durch 
eine solche Kunsthochschule vorbereiten (Franchising); 
die Bildungseinrichtung bringt eine Garantieerklärung 
der Kunsthochschulen bei, nach der die Voraussetzungen 
nach Halbsatz 1 vorliegen; die Bildungseinrichtung 
informiert die Personen, die an ihrem Bildungsangebot 
teilnehmen, über Art, Umfang und Reichweite ihrer Aus-
bildungsleistung. Die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 
werden vor Aufnahme des Betriebs durch das Ministe-
rium festgestellt. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
im Falle staatlich anerkannter Kunsthochschulen ande-
rer Bundesländer.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich entgegen 
den Absätzen 1 und 2 oder § 70 Abs. 2 Satz 4 oder 5 ohne 
staatliche Anerkennung oder Feststellung eine Bildungs-
einrichtung oder eine Ausbildung als Studiengang 
betreibt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 500.000 Euro geahndet werden. Zuständige 
Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 ist das Ministe-
rium.

Zwölfter Abschnitt 
Ergänzende Vorschriften

§ 74 
Zusammenwirken von Hochschulen

 (1) Zur gegenseitigen Abstimmung und besseren Nut-
zung ihrer Lehrangebote insbesondere durch gemein-
same Studiengänge und zur Verbesserung der Studien-
bedingungen wirken die Kunsthochschulen, Universitä-
ten und Fachhochschulen zusammen. Das Nähere über 
das Zusammenwirken regeln die beteiligten Hochschu-
len durch Vereinbarung. Wird zwischen Hochschulen ein 
gemeinsamer Studiengang vereinbart, so regeln die 
beteiligten Hochschulen insbesondere die mitgliedschaft-
liche Zuordnung der Studierenden des Studiengangs zu 
einer der Hochschulen oder zu den beteiligten Hochschu-
len; im Falle der Einschreibung an mehreren Hochschu-
len muss eine der beteiligten Hochschulen als Hoch-
schule der Ersteinschreibung gekennzeichnet sein. Staat-
liche Mitwirkungsrechte bleiben unberührt.

(2) Mehrere Hochschulen können durch Vereinbarung 
gemeinsame Fachbereiche, Organisationseinheiten im 
Sinne des § 24 Abs. 4, künstlerische oder wissenschaftli-
che Einrichtungen und Betriebseinheiten sowie Verwal-
tungseinrichtungen (gemeinsame Einheiten) bei einer 
oder mehreren der beteiligten Hochschulen errichten 
oder Verwaltungsverbünde bilden, wenn es mit Rück-
sicht auf die Aufgaben, Größe und Ausstattung dieser 
Einrichtungen zweckmäßig ist. Werden die gemeinsamen 
Einheiten bei mehreren der beteiligten Hochschulen 
errichtet, sind in der Vereinbarung darüber hinaus die 
erforderlichen Regelungen über die Aufgaben und 
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Befugnisse der Rektorate, bei gemeinsamen Fachberei-
chen oder Organisationseinheiten nach § 24 Abs. 4 
zudem über die Mitwirkung in der Selbstverwaltung 
sowie über die mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung der 
Studierenden zu einer oder zu den beteiligten Hochschu-
len zu treffen; hinsichtlich der Beschäftigten arbeiten die 
Dienststellenleitungen und die Personalvertretungen 
vertrauensvoll zusammen. Staatliche Mitwirkungsrechte 
bleiben unberührt. Nehmen der Verwaltungsverbund 
oder die gemeinsame Einheit Aufgaben der Personalver-
waltung oder der Personalwirtschaft wahr, gilt hierfür 
Absatz 3 Satz 2 entsprechend.

(3) Soweit dies zweckmäßig ist, kann das Ministerium 
im Benehmen mit der betroffenen Kunsthochschule 
regeln, dass Aufgaben im Bereich der Verwaltung der 
Kunsthochschule von anderen Einrichtungen im 
Geschäftsbereich des Ministeriums oder im Einverneh-
men mit anderen Hochschulen des Landes, Behörden des 
Landes oder sonstigen Stellen, die Aufgaben öffentlicher 
Verwaltung wahrnehmen, von diesen Stellen wahrge-
nommen werden, oder dass die Kunsthochschule zur 
Erfüllung dieser Aufgaben mit derartigen Stellen mit 
deren Einvernehmen zusammenarbeitet. Besteht die 
Aufgabe, deren Wahrnehmung übertragen oder zu deren 
Erfüllung zusammengearbeitet werden soll, in Aufgaben 
der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft, 
insbesondere in solchen der dienstherrenübergreifenden 
Bearbeitung oder Festsetzung der Beihilfe, gelten für die 
Wahrnehmung oder Erledigung dieser Aufgabe die 
§§ 102 bis 102 g Landesbeamtengesetz; dabei ist es 
abweichend von § 102 d Abs. 1 Landesbeamtengesetz 
ohne Einwilligung der Beamtin oder des Beamten zuläs-
sig, für die Zwecke der Wahrnehmung oder Erfüllung 
der Aufgaben nach Halbsatz 1 die Personalakte der in 
der Verwaltungsvereinbarung nach Satz 1 bestimmten 
Stelle vorzulegen; im Übrigen gilt für diese Stelle § 96 
Abs. 5 Sätze 3, 5 und 6 Landesbeamtengesetz entspre-
chend. Die Kunsthochschule bestätigt die Übertragung 
oder Zusammenarbeit im Sinne des Satzes 2 in einer 
Ordnung.

(4) Die Kunsthochschulen können bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge untereinander sowie mit Hoch-
schulen in der Trägerschaft des Landes oder mit staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschulen zusam-
menarbeiten. Dies gilt auch, wenn dabei die Schwellen-
werte nach § 2 der Vergabeverordnung nicht erreicht 
werden, soweit die durch das Ministerium gemäß § 7 
Abs. 2 der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung 
vorgegebenen Vergaberichtlinien beachtet werden. Bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge außerhalb derartiger 
Kooperationen sind die für den Bereich der Landesver-
waltung geltenden Vorschriften uneingeschränkt zu 
beachten.

§ 75 
Vereinbarungen mit den Kirchen

(1) Verträge mit den Kirchen werden durch dieses 
Gesetz nicht berührt.

(2) Rechte und Pfl ichten, die sich aus Vereinbarungen 
mit den Kirchen im Hinblick auf das Studium der Kir-
chenmusik ergeben, sowie die Mitwirkung der Kirchen 
an Prüfungen in den Studiengängen der Kirchenmusik 
bleiben unberührt.

§ 76 
Verwaltungsvorschriften, Ministerium, Gebühren 

für Amtshandlungen

(1) Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Verwaltungsvorschriften erlässt das Ministerium.

(2) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist das Minis-
terium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen.

(3) Für Amtshandlungen des Ministeriums können 
Gebühren erhoben werden. Das Ministerium wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Gebührentatbe-
stände festzulegen und die Gebührensätze zu bestimmen. 
Die §§ 3 bis 22 des Gebührengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen fi nden entsprechende Anwendung, 
soweit gesetzlich oder in der Rechtsverordnung nichts 

anderes bestimmt ist. Staatliche Kunsthochschulen sind 
von Gebühren nach Satz 1 befreit, sofern die Amtshand-
lung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen betrifft.

§ 77 
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2008 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt das Hochschulgesetz 2005 (HSchG 2005) vom 
31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) außer Kraft.

(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2013 über die Notwendigkeit des Fortbe-
stehens dieses Gesetzes.

Artikel 2
Änderung des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG)

Das Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 
(GV. NRW. S. 474), geändert durch das Hochschulmedi-
zingesetz vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 744), 
wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)   An Absatz 1 Satz 2 wird der folgende neue Satz 3 
angefügt: 

   „Dieses Gesetz gilt nicht für Fachhochschulen des 
Landes, die ausschließlich Ausbildungsgänge für 
den öffentlichen Dienst anbieten.“

 b)  Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

   „Der Sitz im Sinne der Vorschriften über den 
Gerichtsstand ist für die Fachhochschule Nieder-
rhein Krefeld und für die Universität Duisburg-
Essen Essen.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

   „(4) Der Fachbereich Musikhochschule der Uni-
versität Münster nimmt die in § 3 Abs. 1 Kunst-
hochschulgesetz beschriebenen Aufgaben der 
Kunsthochschulen auf dem Gebiet der Musik 
wahr. Für ihn gelten daher insoweit die für die 
Kunsthochschulen geltenden Bestimmungen des 
Kunsthochschulgesetzes. Hierzu gehören insbe-
sondere die künstlerische sowie die kunstpädago-
gische Ausbildung einschließlich des Zugangs und 
der Einschreibung in Bezug auf künstlerische Stu-
diengänge und der Ausübung des Promotions- und 
des Habilitationsrechts sowie der Qualitätssiche-
rung. Im Übrigen gelten für den Fachbereich 
Musikhochschule die Bestimmungen dieses Geset-
zes. Das gilt insbesondere hinsichtlich der Vertei-
lung der Kompetenzen zwischen den zentralen 
Organen der Universität und dem Fachbereich 
Musikhochschule und für die Verteilung der Kom-
petenzen zwischen den Organen des Fachbereichs 
sowie hinsichtlich der staatlichen Finanzierung, 
des Verhältnisses zwischen dem Land und dem 
Fachbereich, hinsichtlich der Berufung der Pro-
fessorinnen und Professoren, hinsichtlich der 
Haushaltsführung, hinsichtlich der hochschulin-
ternen Mittelverteilung und hinsichtlich der unter-
nehmerischen Hochschultätigkeit; hinsichtlich des 
Berufungsverfahrens gilt § 31 Kunsthochschulge-
setz.“

 d)   An Absatz 4 werden die folgenden neuen Absätze 
5 und 6 angefügt: 

   „(5) Für die Dienstaufgaben und die Einstellungs-
voraussetzungen des dem Fachbereich Musikhoch-
schule der Universität Münster zugeordneten 
 wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 
gelten die Bestimmungen des Kunsthochschulge-
setzes. Für die dienstrechtliche Stellung des 
 Personals des Fachbereichs gelten im Übrigen die 
Bestimmungen dieses Gesetzes. Dabei gilt zusätz-
lich zu den allgemeinen Regeln: Für Professorin-
nen und Professoren am Fachbereich Musikhoch-
schule der Universität Münster können im Dienst-
vertrag besondere Regelungen über die Anwen-
dung der allgemeinen Vorschriften über Neben-
tätigkeit und Sonderurlaub getroffen werden.
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  (6) Die Lehrbeauftragten des Fachbereichs Musik-
hochschule sind als solche Mitglieder der Universität 
Münster. Sie gehören hinsichtlich der Vertretung in 
den Gremien der Gruppe der Mitglieder nach § 11 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 an. Innerhalb dieser Gruppe soll 
die Zahl der Lehrbeauftragten und der übrigen Ver-
treterinnen und Vertreter der Gruppe nach § 11 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in einem angemessenen Verhältnis 
stehen. Die Grundordnung oder die Fachbereichsord-
nung kann vorsehen, dass die Mitglieder nach § 11 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 mit den Mitgliedern nach § 11 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 eine gemeinsame Gruppe bilden, 
wenn wegen ihrer geringen Anzahl die Bildung einer 
eigenen Gruppe nicht gerechtfertigt ist.“

2.   An § 2 Abs. 5 wird der folgende neue Absatz 6 ange-
fügt: 

  „(6) Die Hochschulen sind berechtigt, zur Förderung 
von Forschung und Lehre, der Kunst, des Wissen-
stransfer sowie der Verwertung von Forschungser-
gebnissen Stiftungen des öffentlichen Rechts mit 
eigener Rechtspersönlichkeit durch Ordnung zu 
errichten, soweit zum Erreichen dieser Zwecke eine 
unternehmerische Hochschultätigkeit nach § 5 Abs. 7 
wirtschaftlich nicht in Betracht kommt. In der Stif-
tung muss die Hochschule einen beherrschenden Ein-
fl uss besitzen. In der Ordnung sind insbesondere 
Regelungen zu treffen über

 1. den Zweck der Stiftung,

 2. ihr Vermögen,

 3.   ihre Organe, insbesondere über den Stiftungsvor-
stand und den Stiftungsrat, der die Rechtmäßig-
keit und Wirtschaftlichkeit der Führung der Stif-
tungsgeschäfte durch den Stiftungsvorstand über-
wacht.

  Für die Stiftung gelten hinsichtlich der Hinwirkungs-
befugnis des Präsidiums § 16 Abs. 3 Satz 1 entspre-
chend sowie hinsichtlich der Befugnisse des Präsidi-
ums § 16 Abs. 3, 4 und 5 Sätze 1 bis 3 mit der Maß-
gabe entsprechend, dass an die Stelle des Hochschul-
rates nach § 16 Abs. 4 Satz 3 der Stiftungsrat tritt. 
Die Ordnung kann eine weitergehende Aufsicht des 
Präsidiums vorsehen. Die Stiftung untersteht der 
Rechtsaufsicht des Ministeriums; § 76 Abs. 2 bis 6 
gelten entsprechend. § 5 Abs. 7 Satz 4 gilt für die 
Stiftung entsprechend. Das Ministerium kann Ver-
waltungsvorschriften zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Stiftung erlassen.“

3.  § 21 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt neu gefasst:

  „3. die Zustimmung zum Wirtschaftsplan, zur unter-
nehmerischen Hochschultätigkeit nach § 5 Abs. 7, zur 
Gründung einer Stiftung nach § 2 Abs. 6 und zu einer 
Übernahme weiterer Aufgaben nach § 3 Abs. 6;“.

Artikel 3
Änderung des Gesetzes zur Erhebung 

von Studienbeiträgen und Hochschulabgaben 
(Studienbeitrags- und Hochschulabgabengesetz – 

StBAG NRW)

Das Gesetz zur Erhebung von Studienbeiträgen und 
Hochschulabgaben (Studienbeitrags- und Hochschulab-
gabengesetz – StBAG NRW) vom 21. März 2006 (GV. 
NRW. S. 119), geändert durch Artikel 5 Nr. 4 des Geset-
zes vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), wird wie 
folgt geändert:

1.  § 1 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

  „(1) Die Hochschulen im Sinne des § 1 Abs. 2 des 
Hochschulgesetzes und im Sinne des § 1 Abs. 2 des 
Kunsthochschulgesetzes erheben Beiträge und 
Gebühren nach diesem Gesetz.“

2.   In § 2 werden in Absatz 1 der Satzteil „§ 71 Abs. 2 
Hochschulgesetz 2005“ durch den Satzteil „§ 44 
Abs. 2 Kunsthochschulgesetz“, in Absatz 3 der Satz-
teil „§ 84 Abs. 1 Hochschulgesetz 2005“ durch den 
Satzteil „§ 52 Abs. 1 Kunsthochschulgesetz“ und in 
Absatz 5 der Satzteil „§ 71 Abs. 2 Hochschulgesetz 
2005“ durch den Satzteil „§ 44 Abs. 2 Kunsthoch-
schulgesetz“ und der Satzteil „§ 109 Satz 2 HG“ 

durch den Satzteil „§ 74 Abs. 1 Kunsthochschulge-
setz“ ersetzt.

3.   In § 3 werden in Absatz 1 der Satzteil „§ 71 Abs. 3 
Hochschulgesetz 2005“ durch den Satzteil „§ 44 
Abs. 3 Kunsthochschulgesetz“, in Absatz 2 der Satz-
teil „§ 90 Hochschulgesetz 2005“ durch den Satzteil 
„§ 54 Kunsthochschulgesetz“ und in Absatz 3 der 
Satzteil „§ 71 Abs. 1 Hochschulgesetz 2005“ durch 
den Satzteil „§ 44 Abs. 1 Kunsthochschulgesetz“ 
ersetzt.

4.   In § 8 werden in Absatz 1 Nr. 1 der Satzteil „§ 65 
Abs. 5 Satz 2 Hochschulgesetz 2005“ durch den Satz-
teil „§ 40 Abs. 4 Satz 2 Kunsthochschulgesetz“ und 
der Satzteil „§ 65 Abs. 5 Satz 2 Nr. 8 Hochschulgesetz 
2005“ durch den Satzteil „§ 40 Abs. 5 Satz 2 Kunst-
hochschulgesetz“, in Absatz 1 Nr. 4 der Satzteil „§ 97 
Abs. 5 Hochschulgesetz 2005“ durch den Satzteil 
„§ 59 Abs. 5 Kunsthochschulgesetz“ und der Satzteil 
„§ 97 Abs. 2 Satz 2 Hochschulgesetz 2005“ durch den 
Satzteil „§ 59 Abs. 2 Satz 2 Kunsthochschulgesetz“ 
sowie in Absatz 1 Nr. 5 der Satzteil „§ 65 Abs. 7 
Hochschulgesetz 2005“ durch den Satzteil „§ 40 
Abs. 6 Kunsthochschulgesetz“ ersetzt.

5.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

   „In den Zinssatz dürfen nur die Kosten für die 
Geldbeschaffung und die Verwaltungskosten ein-
gerechnet werden; die NRW.Bank legt dem Minis-
terium auf dessen Verlangen die Kalkulation in 
nachprüfbarer Form offen.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

    „Anspruchsberechtigt nach Absatz 1 sind nur 
die in § 8 Bundesausbildungsförderungsgesetz 
genannten studienbeitragspfl ichtigen Studie-
renden.“

  bb)   In Satz 7 wird der Satzteil „§ 96 Abs. 1 Satz 4 
Hochschulgesetz 2005 oder nach § 118 Abs. 2 
Sätze 2 oder 4 Hochschulgesetz 2005“ durch 
den Satzteil „§ 58 Abs. 6 Kunsthochschulge-
setz oder nach § 73 Abs. 2 Sätze 2 oder 4 
Kunsthochschulgesetz“ ersetzt.“

 c)   In Absatz 5 Satz 2 wird der Satzteil „§ 17 Abs. 1 
Satz 3“ ersetzt durch den Satzteil „§ 17 Abs. 1 
Satz 5“.

6.   In § 13 wird in Satz 4 der Satzteil „§ 96 Abs. 1 Satz 4 
Hochschulgesetz 2005 oder nach § 118 Abs. 2 Sätze 2 
oder 4 Hochschulgesetz 2005“ durch den Satzteil 
„§ 58 Abs. 6 Kunsthochschulgesetz oder nach § 73 
Abs. 2 Sätze 2 oder 4 Kunsthochschulgesetz“ ersetzt.

7.  § 17 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

  „(1) Es wird ein Fonds „Ausfallfonds für Studienbei-
tragsdarlehen“ als nicht rechtsfähiges Sondervermö-
gen des Landes errichtet. Der Fonds dient dazu, die 
Kreditausfallrisiken nach § 18 abzusichern. Darüber 
hinaus ist der Fonds berechtigt, Zahlungen auf die 
Zinsschuld der Darlehensnehmerin oder des Darle-
hensnehmers mit befreiender Wirkung für diese vor-
zunehmen. Ein Anspruch der Darlehensnehmerin 
oder des Darlehensnehmers auf Leistungen nach 
Satz 3 besteht nicht; soweit der Ausfallfonds nach 
Satz 3 leistet, besteht keine Berechtigung zu einem 
Abzug wegen der Zwischenzinsen. Das Land stellt 
sicher, dass der Fonds seine Verpfl ichtungen erfüllen 
kann, insbesondere haftet das Land unmittelbar für 
sämtliche Ansprüche der NRW.Bank gegen den Aus-
fallfonds gemäß § 18.“

Artikel 4
Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung 
„Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland“

Das Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland“ vom 
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 45) wird wie folgt geän-
dert:
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1.  § 2 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

  „1. Akkreditierung und Reakkreditierung von Akkre-
ditierungsagenturen (Agenturen) durch eine zeitlich 
befristete Verleihung der Berechtigung, Studiengänge 
und hochschulinterne Qualitätssicherungssysteme 
durch Verleihung des Siegels der Stiftung zu akkre-
ditieren,“.

2.   An § 7 Abs. 2 Satz 6 wird der folgende neue Satz 7 
angefügt:

  „Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 bis 5 können ihre 
Stimme auf ein anderes Mitglied der jeweiligen Mit-
gliedergruppe übertragen.“

Artikel 5
Gesetz zur Änderung des Zweiten Gesetzes 
über die Zulassung zum Hochschulstudium 

in Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulassungsgesetz 
NW 1993 – HZG NW 1993)

Das Zweite Gesetz über die Zulassung zum Hochschul-
studium in Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulassungs-
gesetz NW 1993 – HZG NW 1993) vom 11. Mai 1993 (GV. 
NRW. S. 204), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. 
August 2007 (GV. NRW. S. 368), wird wie folgt geändert:

In § 13 Abs. 4 wird die Zahl „2008“ durch die Zahl 
„2009“ ersetzt.

Artikel 6
Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1.   Hinsichtlich der Hochschulordnungen, Gremien, 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der 
Kunsthochschule im Sinne des § 1 Abs. 2 Kunsthoch-
schulgesetz in der Fassung dieses Gesetzes gilt Fol-
gendes

 a)   Die Hochschulordnungen sind unverzüglich den 
Bestimmungen des Kunsthochschulgesetzes und 
dieses Gesetzes anzupassen. Regelungen in Grund-
ordnungen treten zum 31. März 2009 außer Kraft, 
soweit sie dem Kunsthochschulgesetz oder diesem 
Gesetz widersprechen. Danach gelten die Vor-
schriften des Kunsthochschulgesetzes sowie dieses 
Gesetz unmittelbar, solange die Kunsthochschule 
keine Regelung nach Satz 1 getroffen hat. Soweit 
nach dem Gesetz ausfüllende Regelungen der 
Kunsthochschule notwendig sind, aber nicht 
getroffen werden, kann das Ministerium für Inno-
vation, Wissenschaft, Forschung und Technologie 
nach Anhörung der Kunsthochschule entspre-
chende Regelungen erlassen.

 b)   Staatliche Prüfungsordnungen gelten in ihrem 
bisherigen Anwendungsbereich fort.

 c)   Die Neubildung der Gremien der Kunsthochschule 
und die Neubestellung der Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträger der Kunsthochschule auf der 
Grundlage des Kunsthochschulgesetzes erfolgen 
unverzüglich. Bis dahin nehmen die entsprechen-
den bisherigen Gremien, Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträger der Kunsthochschule die in 
diesem Gesetz vorgesehenen Aufgaben und Befug-
nisse wahr. Endet ihre regelmäßige Amtszeit vor 
der Neubildung, ist sie verlängert; Studierende 
werden nach ihrer regelmäßigen Amtszeit nachge-
wählt. Der erweiterte Senat ist abgeschafft; seine 
Aufgaben und Befugnisse nimmt der Senat wahr. 
Die Bestimmung der Grundordnung der Kunst-
hochschule, dass ein Präsidium die Kunsthoch-
schule leitet, wird erst mit Ablauf der Amtszeit 
der Rektorin oder des Rektors wirksam.

2.   Bis zur Anpassung der Grundordnung nach Nummer 
1 Buchstabe a gelten die §§ 25 bis 28 Hochschul-
gesetz 2005 (Artikel 2 Hochschulfreiheitsgesetz) vom 
31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) für diejenigen 
Kunsthochschulen fort, die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes Fachbereiche besitzen. Rege-
lungen in den Grundordnungen dieser Kunst-
hochschulen, die ihre Fachbereiche betreffen, gelten 
einstweilen fort und gehen den §§ 25 bis 28 Hoch-
schulgesetz 2005 vor; Nummer 1 Buchstabe a gilt 
insoweit entsprechend.

3.   Soweit Berufungsvereinbarungen über die personelle 
und sächliche Ausstattung der Professuren von den 
durch dieses Gesetz herbeigeführten Änderungen 
betroffen sind, sind sie unter angemessener Berück-
sichtigung der beiderseitigen Interessen der neuen 
Rechtslage anzupassen.

4.   Agenturen, die vor dem 30. März 2008 durch den 
Akkreditierungsrat akkreditiert worden sind, gelten 
nach Maßgabe des jeweiligen Akkreditats als akkre-
ditiert im Sinne der §§ 7 Abs. 1 Satz 4 und 70 Abs. 2 
Kunsthochschulgesetz.

5.   Regelung betreffend die bestehenden Beihilfecluster: 
Bis zum Inkrafttreten abweichender Verwaltungsver-
einbarungen im Sinne des § 74 Abs. 2 Kunsthoch-
schulgesetz oder bis zur Vornahme einer abweichen-
den Regelung im Sinne des § 74 Abs. 3 Kunsthoch-
schulgesetz gilt Artikel 8 Nr. 10 Hochschulfreiheits-
gesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) für 
die Bearbeitung der Beihilfe der an den Kunsthoch-
schulen Tätigen weiterhin.

6.   Artikel 1 des Gesetzes zur Errichtung der Universität 
Duisburg-Essen und zur Umwandlung der Gesamt-
hochschulen vom 18. Dezember 2002 (GV. NRW. 
S. 644), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
30. November 2004 (GV. NRW. S. 752), tritt mit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. In Artikel 
3 Nr. 2 des Gesetzes zur Errichtung der Universität 
Duisburg-Essen und zur Umwandlung der Gesamt-
hochschulen wird die Zahl „2008“ durch die Zahl 
„2010“ ersetzt. Artikel 3 Nr. 2 des Gesetzes zur 
Errichtung der Universität Duisburg-Essen und zur 
Umwandlung der Gesamthochschulen tritt zum 1. 
Oktober 2010 außer Kraft.

7.   Für eine Übergangszeit bis zum 31. März 2018 gilt 
§ 19 Abs. 2 Kunsthochschulgesetz in der folgenden 
Fassung: 

  „(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler wird für die 
Dauer von sechs Jahren zur Beamtin oder zum Beam-
ten auf Zeit ernannt; die Kunsthochschule hat ein 
Vorschlagsrecht. Die Kanzlerin oder der Kanzler 
muss eine abgeschlossene Hochschulausbildung und 
eine der Aufgabenstellung angemessene Berufserfah-
rung besitzen; die Vorschriften über die Laufbahnen 
sind nicht anzuwenden. Im Falle der ersten Wieder-
wahl erfolgt die Ernennung auf Lebenszeit. Sie oder 
er ist verpfl ichtet, das Amt aufgrund eines zweiten 
Ernennungsvorschlags der Kunsthochschule weiter-
zuführen.“

8.  Dieses Gesetz tritt am 1. April 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 13. März 2008

Die Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Innenminister 
zugleich für 

die Justizministerin

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister 
für Bauen und Verkehr 
für den Finanzminister

Oliver  W i t t k e
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Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration 
zugleich für 

die Ministerin für Schule und Weiterbildung

Armin  L a s c h e t

– GV. NRW. 2008 S. 195
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Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über den Vollzug des Lebensmittel-, 

Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts
Vom 13. März 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über den Vollzug des Lebensmittel-, 

Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts

Artikel 1

Das Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futter-
mittel- und Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG-NRW) 
vom 19. März 1985 (GV. NRW. S. 259), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes zur Kommunalisierung von 
Aufgaben des Umweltrechts vom 11. Dezember 2007 
(GV. NRW. S. 662), wird wie folgt geändert:

Es wird folgender § 12 neu eingefügt:

„§ 12 
Kommunalbehörden als informationspfl ichtige Stellen

(1) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden werden für 
ihren Zuständigkeitsbereich die Aufgaben nach dem 
Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Ver-
braucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz – 
VIG) vom 5. November 2007 (BGBl. I S. 2558) übertra-
gen.

(2) Für Amtshandlungen nach dem Verbraucherinfor-
mationsgesetz werden vorbehaltlich des Satzes 2 kosten-
deckende Gebühren und Auslagen erhoben. Die Gewäh-

rung einfacher Informationen und von Informationen 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG sowie die Ablehnung 
eines Antrages auf Informationszugang sind gebühren-
frei.“

Artikel 2

Das Gesetz tritt am 1. Mai 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 13. März 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Bauen und verkehr 
für den Finanzminister 

und 
die Ministerin für Wirtschaft, 

Mittelstand und Energie

Oliver  W i t t k e

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2008 S. 220
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